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B E S C H L U S S P R O T O K O L L 
 

zur 4. öffentlichen Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung 
 
 

 
 
 
 
Sitzungstag : 13.07.2021 
 
Sitzungsort : im Kultur- und Sportforum Dortelweil (Saal) 
 
Sitzungsdauer : Beginn: 18:00 Uhr – Ende: 20:03 Uhr 
 
Unterbrechungen : 19:00-19:10 Uhr (Ältestenratssitzung) 
 
 
Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sind durch Einladung vom 29.06.2021 - 
unter Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte - einberufen worden. 
 
Einwände gegen die ordnungsgemäße Ladung werden nicht erhoben. 
 
Sitzungsort, Sitzungstag, Sitzungsbeginn sowie die Tagesordnung wurden im amtlichen  
Bekanntmachungsorgan der Stadt Bad Vilbel am 01.07.2021 veröffentlicht. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung ist nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig (s. Anwesenheitsliste Seite 31 /32). 
 
Die Tagesordnung (Seite 33) wird geändert (siehe Seite 34). 
 
Über sämtliche Tagesordnungspunkte wird in öffentlicher Sitzung verhandelt. 
 
Für diese Sitzung der Stadtverordnetenversammlung enthalten die Seiten 30 bis 39 
Beratungsergebnisse und Beschlüsse. 
 
 
 
 
( Oliver Junker ) ( Caroline Merk ) 
Stadtverordnetenvorsteher Schriftführerin  
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A n w e s e n h e i t s l i s t e : Mitgliederzahl: 45 
davon anwesend:               42 
 Fraktionsstärke: 
 
a) stimmberechtigt: 
 
 
CDU         18 Stadtverordnete 
 
Althoff, Klaus  
Bluck, Leonie Claudia  
Cleve, Andreas  
Eckhardt, Deliah  
Gaigl, Florian  
Hager, Silke  
Junker, Oliver  
Liebermeister, Kurt  
Reichert, Susanne  
Reitz, Christian  
Schäfer, Karl Peter  
Schenk-Motzko, Beatrice  
Stockbauer, Iris  
Utter, Irene  
Utter, Tobias  
Völker, Jens  
Dr. Witzel, Hagen Roland  
Wysocki, Jasmin  
 
SPD         7 Stadtverordnete 
 
André, Lucia  
Fuhrmann, Mirjam  
Hauer, Carsten  
Dr. Hielscher, Bernd  
Kühl, Christian  
Rademacher, Tom  
Ungerer, Angelika  
 
GRÜNE        12 Stadtverordnete 
 
Anders, Kathrin  
Eberlein, Sabina  
Gellner, Myriam  
Dr. Grabo, Tobias  
Kaiser, Daniel  
Matthias, Jens  
Paul, Peter  
Pham, Quoc Phong  
Pisonic, Melanie  
Schärpf, Petra  
Dr. Weller, Priska  
Yönter, Isil  
 
FDP          2 Stadtverordnete 
 
Pfeil, Joachim  
Russmann, Julia  
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Ohne Fraktion        1 Stadtverordnete 
 
 
Miosga, Martin  
 
AfD          2 Stadtverordnete 
 
Biere, Raimo  
Schmidt, Norbert  
 
 
 
b) nicht stimmberechtigt: 
 
vom Magistrat: Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr 
 Erster Stadtrat Sebastian Wysocki 
 Stadträtin Christine Foege 
 Stadtrat Clemens Breest 
 Stadtrat Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn 
 
 
von der Verwaltung: Fachbereichsleiterin Hauptverwaltung Petra Steinhuber-Honus 
 Schriftführerin Caroline Merk 
 
 
c) es fehlten: 
 
 Arabin, Klaus  ( entschuldigt ) 
 Dr. Reichel, Marianne 
 Schlessmann, Erich  ( entschuldigt ) 
 
 
Presse: 1 Zuhörer: 6 
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TAGESORDNUNG 

 
 
 

1. Mitteilungen   
 
 

1.a des Stadtverordnetenvorstehers   
 
 

1.b des Magistrats   
 
 

 Tagesordnung A:*)   
 
 

 Tagesordnung B:   
 
 

2. Ernennung von Herrn Thomas Farr zum Ehrenwehrführer 
der Freiwilligen Feuerwehr Bad Vilbel - Zug Heilsberg – 

  

 
 

3. Wahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und 
deren persönliche Vertreter zur Betriebskommission der 
Stadtwerke 

2021/113  

 
 

4. Breitbandausbau im Stadtgebiet von Bad Vilbel 
Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zum 
Glasfaserausbau 

2021/109  

 
 

5. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes Bad Vilbel 2020 
– Endbericht 2021 – 
hier: Beschlussfassung als städtebauliches 
Entwicklungskonzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

2021/123  

 
 

6. Festsetzungen in zukünftigen Bebauungsplänen zum 
Ausschluss von sogenannten „Schottergärten“ 

2021/130  
 
 

7. Erbbaurechtsvertrag mit dem Wetteraukreis, Europaplatz in 
61169 Friedberg über das Grundstück Gemarkung Bad 
Vilbel, Flur 21, Nr. 256/4 mit 5.967 qm 

2021/132  

 
 

8. Bildung der Kommissionen gem. § 72 HGO 2021/131  
 
 

9. Änderung der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung 

2021/135  
 
 

10. Gemeinsamer Antrag der CDU/SPD-Fraktion vom 
10.06.2021 - 03/2021 
hier: Antrag Änderung Gefahrenabwehrverornung 

  

 
 

11. Gemeinsamer Antrag der CDU/SPD-Fraktion vom 
10.06.2021 - 04/2021 
hier: Antrag Mobilfunknetzausbau 

  

 
 

12. Antrag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN vom 
21.06.2021 - 04/2021 
hier: Rechenschaftsbericht Downtown Bad Vilbel 

  

 
 

13. Antrag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN vom 
21.06.2021 - 05/2021 
hier: Trainerscheine, Schwimmen lernen in den Schulferien 
und Wassergymnastik 
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Ende der Tagesordnung 
 
 
 
Änderung der Tagesordnung: 
 
Die Tagesordnungspunkte 5, 7, 10 und 12 werden in den Teil A überführt.  
 
Einwände gegen die Änderungen werden nicht erhoben.  
 
Abstimmungsergebnis: 
e i n s t i m m i g (42) 
 
 
 
 
 
TOP 1. Mitteilungen 
 
TOP 1.a des Stadtverordnetenvorstehers 
 
 
 
TOP 1.b des Magistrats 
Bürgermeister Dr. Stöhr teilt mit, dass die am 14.06.2021 von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung von der Kommunalaufsicht 
des Landes Hessen genehmigt wurde. 
 
Zur Unterstützung des CSD wird am Freitag, 16.07.2021 eine Regenbogenfahne um 9:00 
Uhr vor dem Rathaus gehisst.  
 
 
 
Tagesordnung A:*) 
TOP 5. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes Bad Vilbel 2020 – Endbericht 2021 
– 
hier: Beschlussfassung als städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 
11 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
„Die Stadtverordnetenversammlung strebt die Einrichtung eines leistungsfähigen 
Glasfasernetzes und damit eine zukunftssichere Infrastruktur an. Aus diesem Grund 
beschließt die Stadtverordnetenversammlung den Abschluss einer 
Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen GigaNetz GmbH zum Ausbau eines 
Glasfasernetzes im Stadtgebiet von Bad Vilbel.“ 
 
Der Ausbau durch das Unternehmen erfolgt eigenwirtschaftlich. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
e i n s t i m m i g (42) 
 
TOP 7. Erbbaurechtsvertrag mit dem Wetteraukreis, Europaplatz in 61169 Friedberg 
über das Grundstück Gemarkung Bad Vilbel, Flur 21, Nr. 256/4 mit 5.967 qm 
 
 „Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt den Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages 
mit dem Wetteraukreis, Europaplatz in 61169 Friedberg über das Grundstück Gemarkung 
Bad Vilbel, Flur 21, Nr. 256/4 mit 5.967 qm. 
 
Das Erbbaurecht wird bestellt für die Errichtung einer Grundschule gemäß den Vorgaben 
des Bebauungsplanes Krebsschere 10. Änderung mit Rechtskraft vom 24.05.2019.  
 
Die Eckpunkte des Erbbaurechtes sind wie folgt: 
- Laufzeit des Erbbaurechts 100 Jahre 
- Erbbauzins 1,00 € pro Jahr 
- Der Erbbauberechtigte übernimmt Bau-, Unterhaltungs-, Versicherungs- und sonstige 
Verpflichtungen. 
- Der Erbbauberechtigte trägt die öffentlichen und privatrechtlichen Lasten und Abgaben.  
- Der Erbbauberechtigte trägt die Kosten des Vertrages und seiner Durchführung (Notar, 
Grunderwerbsteuer, Vermessungskosten etc.).“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
e i n s t i m m i g (42) 
 
TOP 10. Gemeinsamer Antrag der CDU/SPD-Fraktion vom 10.06.2021 - 03/2021 
hier: Antrag Änderung Gefahrenabwehrverordnung 
Abstimmungsergebnis: 
 
e i n s t i m m i g (42) 
 
TOP 12. Antrag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN vom 21.06.2021 - 04/2021 
hier: Rechenschaftsbericht Downtown Bad Vilbel 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
e i n s t i m m i g (42) 
 
 
 
Tagesordnung B: 
 
 
 
TOP 2. Ernennung von Herrn Thomas Farr zum Ehrenwehrführer der Freiwilligen 

Feuerwehr Bad Vilbel - Zug Heilsberg – 
Herr Farr wird zum Ehrenwehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Bad Vilbel Zug Heilsberg 
ernannt und nimmt die entsprechende Urkunde von Herrn Ersten Stadtrat Wysocki 
entgegen.  
 
 
TOP 3. Wahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und deren 

persönliche Vertreter zur Betriebskommission der Stadtwerke 
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Herr Stadtverordnetenvorsteher Junker erläutert die Vorgehensweise für diese 
Verhältniswahl, die durch das Schreiben von Frau Steinhuber-Honus an die 
Fraktionsvorsitzende untermauert wird (Anlage 1 OP). 
Daraufhin werden von allen Fraktionen die Wahllisten abgegeben (Anlage 2 – 10 OP). Herr 
Junker überprüft diese auf Ihre Vollständig- und Richtigkeit.  
Wahlvorschläge werden von den Fraktionem: 
CDU 
SPD 
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
FDP 
AfD 
 
abgegeben und zugelassen. 
 
Es wird ein Wahlausschuss aus jeweils einer Person der jeweiligen Fraktion und Herrn 
Miosga gebildet. Nach Überprüfung der Richtigkeit und Feststellung des Wahlergebnisses 
kommt es zu folgender Verteilung der Vertreter. (Stimmzettel siehe Anlage 11 OP) 
 
19 Stimmen für CDU    6 Vertreter in der Betriebskommission 
12 Stimmen für Bündnis 90/DIE GRÜNEN 4 Vertreter in der Betriebskommission 
  7 Stimmen für die SPD   2 Vertreter in der Betriebskommission 
 
2 Stimmen für jeweils FDP und AfD – daher kam es zu einem Losverfahren, wobei das Los 
an die FDP ging und  
 
FDP      1 Vertreter in der Betriebskommission. 
 
 
Die Wahl der persönlichen Stellvertreter wurde dahingehend durchgeführt, dass der 
Wahlvorschlag von der AfD mit deren Zustimmung gestrichen wurde. 
Die Wahl wurde von einer Sitzung des Ältestenrats unterbrochen. 
 
Die Wahl wird abgebrochen und die bis dahin abgegebenen Stimmen vernichtet. Aufgrund 
des einstimmigen Beschlusses des Ältestenrats wird die Wahl abgebrochen und 
entschieden, dass die Stellvertreter gem. den abgegebenen Listen analog dem ersten 
Wahlergebnis anerkannt und deren Verhältnis übernommen wird.  
 
Gemäß § 7 der Eigenbetriebssatzung wählt die Stadtverordnetenversammlung in getrennten 
Wahlgängen folgende 13 Mitglieder und 13 persönliche Vertreter in die Betriebskommission 
der Stadtwerke: 
 
Mitglieder ………….. 
Persönliche Vertreter……………… 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Für die Fraktion Bündnis 90 DIE GRÜNEN: 
Herr Dr. Grabo 
Daniel Kaiser 
Jens Matthias 
Dr. Priska Weller 
Vertreter/innen: 
Petra Schärpf 
Isil Yönter 
Myriam Gellner 
Kathrin Anders 
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Für die FDP-Fraktion: 
Joachim Pfeil 
Vertreterin: 
Julia Russmann 
 
Für die SPD Fraktion: 
Tom Rademacher 
Angelika Ungerer 
Vertretung: 
Mirjam Fuhrmann 
Klaus Arabin 
 
Für die CDU-Fraktion 
Kurt Liebermeister 
Klaus Althoff 
Andreas Cleve 
Karl Peter Schäfer 
Leonie Bluck 
Deliah Eckhardt 
 
Stellverter/innen: 
Iris Stockbauer 
Christian Reitz 
Dr. Hagen Witzel 
Tobias Utter 
Oliver Junker 
Beatrice Schenk-Motzko 
 
 
TOP 4. Breitbandausbau im Stadtgebiet von Bad Vilbel 

Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zum Glasfaserausbau 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss. 

 „Die Stadtverordnetenversammlung strebt die Einrichtung eines leistungsfähigen 
Glasfasernetzes und damit eine zukunftssichere Infrastruktur an. Aus diesem Grund 
beschließt die Stadtverordnetenversammlung den Abschluss einer 
Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen GigaNetz GmbH zum Ausbau eines 
Glasfasernetzes im Stadtgebiet von Bad Vilbel.“ 

 
Der Ausbau durch das Unternehmen erfolgt eigenwirtschaftlich. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
e i n s t i m m i g (42) 
 
 
TOP 6. Festsetzungen in zukünftigen Bebauungsplänen zum Ausschluss von 

sogenannten „Schottergärten“ 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss. 
 

 „Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass in zukünftigen 
Bebauungsplänen Festsetzungen auf Grundlage von § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 
91 Abs.1 Nr. 5 HBO folgenden Inhalts getroffen werden sollen: 
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• 100 Prozent der nicht von baulichen Anlagen (Gebäude, Nebenanlagen, Hof-, 
Zufahrts-, Stellplatz- und Lagerflächen) überdeckten Grundstücksflächen sind als 
Grünflächen anzulegen. Diese Festsetzungen können durch Angabe, wieviel 
Prozent dieser Flächen mit Baum- und Strauchpflanzungen zu bepflanzen sind, 
ergänzt werden. 

• Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur 
Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig.  

• Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen 
Materialschüttungen bedeckte Flächen, in welcher diese (Steine, Kies, Schotter 
oder sonstige vergleichbare lose Materialschüttungen) das hauptsächliche 
Gestaltungsmittel sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen 
(Schottergärten), sind unzulässig, soweit sie nicht dem Spitzwasserschutz am 
Gebäude dienen. Dem Spritzwasserschutz dienen Gebäudeumrandungen mit 
einer Breite von bis zu 50 cm oder entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand.“ 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Dafür: CDU-, SPD, FDP-Fraktion, Fraktion Bündnis 90 /DIE GRÜNEN  (39) 
dagegen: AfD-Fraktion        (  2) 
Enthaltung:  Freie Wähler        (  1) 
 
 
TOP 8. Bildung der Kommissionen gem. § 72 HGO 
Die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bringt einen Änderungsantrag ein. (Anlage 13 OP) 
Dieser wird abgelehnt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Dafür:  Bündnis 90 / DIE GRÜNEN      (12) 
dagegen: CDU, SPD, FDP, AfD, Freie Wähler    (30) 
Enthaltung:         keine 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Zahl der Stadtverordneten in den beiden 
Kommissionen auf 13 festzulegen und im Benennungsverfahren nach § 62 Abs. 2 HGO zu 
bestimmen. 
 
Die Empfehlung des Magistrats für die Vertretung von Vereinen, Verbänden und 
Organisationen als sachkundige Einwohner wird genehmigt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
e i n s t i m m i g (42) 
 
 
TOP 9. Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 
Die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bringt einen Änderungsantrag ein. (Anlage 13 OP) 
Dieser wird abgelehnt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Dafür:  Bündnis 90 / DIE GRÜNEN      (12) 
dagegen: CDU, SPD, FDP, AfD, Freie Wähler    (30) 
Enthaltung:         keine 
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Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Änderungen lt. Anlage in der 
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung aufzunehmen.  
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Abstimmungsergebnis: 
 
Dafür:  CDU, SPD, FDP, AfD, Freie Wähler     (30) 
dagegen: Bündnis 90 / DIE GRÜNEN     (12) 
Enthaltung:         keine 
 
TOP 11. Gemeinsamer Antrag der CDU/SPD-Fraktion vom 10.06.2021 - 04/2021 

hier: Antrag Mobilfunknetzausbau 
Der Antrag wird angenommen 
 
Abstimmungsergebnis. 
 
Dafür: CDU-, SPD, Fraktion, Grüne      (30) 
dagegen: Bündnis 90 / DIE GRÜNEN     (12) 
Enthaltung: keine 
 
 
TOP 13. Antrag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN vom 21.06.2021 - 05/2021 

hier: Trainerscheine, Schwimmen lernen in den Schulferien und 
Wassergymnastik 
 

Der Antrag wird von der antragstellenden Fraktion zurückgezogen.  
 
 



Vorlagen-Nummer: 2021/113

Dienststelle: 12 Sitzungsdienst Bad Vilbel, 14.05.2021
Sachbearbeiter / in: Frau Merk

Vorlage für:
Haupt- und Finanzausschuss 27.05.2021
Stadtverordnetenversammlung 01.06.2021
Haupt- und Finanzausschuss 08.07.2021
Stadtverordnetenversammlung 13.07.2021
Betreff
Wahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und deren persönliche Vertreter zur Betriebskommission
der Stadtwerke

Sachverhalt / Begründung
Die Eigenbetriebssatzung sieht die Besetzung der Betriebskommission u.a. mit 13 Mitgliedern der
Stadtverordnetenversammlung vor.

Nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetztes (§ 6 Abs. 2 Nr. 1) sind die Mitglieder und die persönlichen
Vertreter nach den Grundsätzen der Verhältniswahl (Listenwahl gem. § 55 Abs. 1 Satz 1 HGO) zu wählen Ein
Benennungsverfahren nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen ist nicht zulässig.
Gemäß Auskunft des Hess. Städte- und Gemeindebundes sin die Mitglieder und deren Vertreter in getrennten
Wahlgängen (getrennte Listen) zu wählen.
Beschlussvorschlag
Gemäß § 7 der Eigenbetriebssatzung wählt die Stadtverordnetenversammlung in getrennten Wahlgängen
folgende 13 Mitglieder und 13 persönliche Vertreter in die Betriebskommission der Stadtwerke:

Mitglieder …………..
Persönliche Vertreter………………

Beschlussgrundlage
Beschluss der / des       vom:       Freiwillige Leistung
(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie) Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan
HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle      
                  Kostenart       Kostenträger      

Finanzielle Auswirkungen:
Keine finanziellen Auswirkungen Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget Folgekosten für zukünftige Jahre

Ökologische und klimatische Auswirkungen:

Gesehen und einverstanden:
(Sachbearbeiter) (Fachbereichsleiter / Dezernent )



Vorlagen-Nummer: 2021/109

Dienststelle: D 2 Erster Stadtrat Bad Vilbel, 11.05.2021
Sachbearbeiter / in: Erster Stadtrat Wysocki

Vorlage für:
Magistrat 17.05.2021
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 06.07.2021
Stadtverordnetenversammlung 13.07.2021
Betreff
Breitbandausbau im Stadtgebiet von Bad Vilbel
Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zum Glasfaserausbau

Sachverhalt / Begründung

Leben und Arbeiten – beides ist heute ohne Internet kaum mehr vorstellbar. Vielmehr nimmt die rasante digitale
Entwicklung immer mehr Einfluss auf diese Bereiche. Die Voraussetzung für digitale Prozesse in Wirtschaft und
Gesellschaft ist ein flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsnetz auf modernstem Stand. Ein solches
Glasfasernetz bis an jedes Haus und Unternehmen ist das Fundament für einen attraktiven und
wettbewerbsfähigen Standort heute und in der Zukunft.

Laut aktuellem Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur liegt die
Verfügbarkeit Mbit/s in Prozent beim DSL bei 95 Prozent im 100 Mbit/s-Bereich. Das ist gut, wird aber nicht
genügen, um für die zukünftigen Entwicklungen der Digitalisierung gerüstet zu sein. Daher müssen wir handeln.
„Fibre to the Home/Building“ – Glasfaser in die Haushalte/Gebäude (FTTH/B), also der Glasfaseranschluss bis
ins eigene Haus ist nämlich nur bei einem Prozent der Haushalte gegeben.

Die Stadtverwaltung hat in den zurückliegenden Jahren mit mehreren Unternehmen Gespräche bzgl. des
Glasfaserausbaus geführt. In letzter Konsequenz wurde dies nicht weiterverfolgt, da seitens der
Telekommunikationsunternehmen kein Entgegenkommen hinsichtlich der baulichen Art der Kabelverlegung zu
erreichen war. Der Ausbau mit Glasfaserkabeln in der vorgesehen Weise hätte auf Grund der niedrigen
Verlegetiefe in der Folgezeit unweigerlich zu Problemen und Mehrkosten bei allen weiteren städtischen
Baumaßnahmen geführt. Auch wären Kabelschäden vorprogrammiert gewesen.

Seit Anfang des Jahres führt das Dezernat II Gespräche mit der Deutschen GigaNetz GmbH, um einen
flächendeckenden Ausbau des Stadtgebiets mit Glasfaser zu erreichen. Ziel ist dabei die Versorgung der
Haushalte und Gewerbeobjekte mit Glasfaseranschlüssen FTTH, also bis ins Haus. Eine solche
Kabelinfrastruktur ermöglicht Bandbreiten bis zum Gigabit-Bereich. Mit dem Unternehmen soll nun eine
Kooperationsvereinbarung abgeschlossen werden, in der die gemeinsamen Ziele vereinbart werden. Mit dem
Abschluss dieser Vereinbarung würde die Deutsche GigaNetzGmbH zunächst eine Marktforschung für Bad
Vilbel beauftragen. Sobald diese eine hinreichende Wechselbereitschaft zeigt, würde die Vermarktung starten,
um eine möglichst große Zahl an Kunden zu gewinnen, so dass sich die aufzubringenden Investitionen
kaufmännisch darstellen lassen. In der Regel wird ein Ausbau begonnen, wenn die Nachfrage bei etwa 40
Prozent der möglichen Anschlüsse liegt, in Bad Vilbel u. U. auch weniger, weil die Stadtstruktur relativ kompakt
ist. Durch die Kooperationsvereinbarung sichert die Stadt dem Unternehmen Unterstützungen zu. Dies bezieht
sich z.B. auf erleichterte bzw. beschleunigte Genehmigungsverfahren für die Bautätigkeiten usw.. Durch die
Kooperationsvereinbarung entstehen der Stadt keine direkten Kosten. Aus diesem Grund unterliegt der
Abschluss einer solchen Vereinbarung auch nicht dem Vergaberecht, so dass keine Ausschreibung erforderlich
ist. Der Kooperationsvertrag selbst ist, da die Deutsche GigaNetz GmbH an der Gigabit-Region Frankfurt/Rhein-
Main beteiligt ist, mit dem Hessischen Städte-und Gemeindebund abgestimmt und von diesem freigegeben.
Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung strebt die Einrichtung eines leistungsfähigen Glasfasernetzes und damit eine
zukunftssichere Infrastruktur an. Aus diesem Grund beschließt die Stadtverordnetenversammlung den
Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen GigaNetz GmbH zum Ausbau eines
Glasfasernetzes im Stadtgebiet von Bad Vilbel.

Der Ausbau durch das Unternehmen erfolgt eigenwirtschaftlich.

Beschlussgrundlage
Beschluss der / des       vom:       Freiwillige Leistung
(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie) Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan
HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle      
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                  Kostenart       Kostenträger      

Finanzielle Auswirkungen:
Keine finanziellen Auswirkungen Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget Folgekosten für zukünftige Jahre

Ökologische und klimatische Auswirkungen:
Nicht bekannt

Gesehen und einverstanden:
(Sachbearbeiter) (Fachbereichsleiter / Dezernent )
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KOOPERATIONSVEREINBARUNG 
 

 

zwischen der 

 

Stadt Bad Vilbel  

vertreten durch den Magistrat der Stadt Bad Vilbel 

vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Dr. Thomas Stöhr und den Ersten Stadtrat, Herrn 
Sebastian Wysocki 

Am Sonnenplatz 1 

61118 Bad Vilbel 

 

nachfolgend benannt als: „Kooperationspartner” 
 

 

und 

 

 

Deutsche GigaNetz GmbH 

Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg 

vertreten durch die Geschäftsführer  
Jan Budden und Soeren Wendler 

 

nachfolgend benannt als: „GigaNetz“ 
 
 
 
Der Kooperationspartner und GigaNetz werden nachfolgend einzeln benannt als 
„Vertragspartei“ und gemeinsam benannt als „Vertragsparteien“. 
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Präambel 

GigaNetz beabsichtigt, im Kommunalgebiet des Kooperationspartners innerhalb des jeweils 
nach den folgenden Regelungen bestimmten Gebiets („Ausbaugebiet“) eine gigabitfähige 
Glasfaserinfrastruktur in der Ausbauvariante Fibre to the Home (FttH) bzw. Fibre to the 
Building (FttB), bestehend aus Glasfaserleitungen oder Leerrohrsystemen, die der Aufnahme 
von Glasfaserleitungen dienen, („Glasfasernetz“), auszubauen und zu nutzen. Der Ausbau 
dieser Infrastruktur wird erhebliche Baumaßnahmen mit sich bringen.   
Der Kooperationspartner verfolgt das Ziel, einen flächendeckenden Ausbau der 
Breitbandinfrastruktur im Kommunalgebiet zu unterstützen. In diesem Zusammenhang 
begrüßt der Kooperationspartner unbeschadet seiner wettbewerbsrechtlich und 
beihilferechtlich neutralen und diskriminierungsfreien Position die Investition von GigaNetz und 
unterstützt diese – im Rahmen seiner rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten – bei der 
Durchführung der Maßnahme. 
Diese Kooperationsvereinbarung hat den Zweck, die bestehende gesetzliche Lage (im 
Wesentlichen das Telekommunikationsgesetz TKG sowie das DigiNetz-Gesetz DigiNetzG) 
durch praxisrelevante Punkte zum Zwecke einer Vereinfachung und Beschleunigung zu 
ergänzen.  
 
 
Vor diesem Hintergrund treffen die Vertragsparteien die nachfolgende Vereinbarung. 

 

§ 1  Unterstützung des Kooperationspartners 

(1) Der Kooperationspartner sagt GigaNetz vor, während und nach dem Ausbau des 
Glasfasernetzes eine konstruktive und enge Zusammenarbeit zu. Er benennt GigaNetz 
rechtzeitig die zuständigen Ansprechpartner/innen aus der Verwaltung und stellt sicher, 
dass diese über ausreichend Ressourcen verfügen. GigaNetz wird ebenfalls einen 
Ansprechpartner für Fragen und Anliegen des Kooperationspartners benennen. 

 
(2) Der Kooperationspartner unterstützt GigaNetz bei der Suche nach geeigneten Flächen für 

PoPs (Point of Presence). 
  

(3) Der Kooperationspartner wird GigaNetz positiv dabei begleiten, das Ausbauprojekt den 
Bürgern bei geeigneten Veranstaltungen und in geeigneten Medien nahezubringen. 

 
(4) Soweit der Kooperationspartner Daten des amtlichen Liegenschaftskatasters zur 

Topographie, zu Bodeneigenschaften, zu Kontaminationen, zu bereits vorhandenen 
Leitungswegen sowie zu etwaigen geplanten Ausbauvorhaben Dritter vorhält, überlässt 
er diese GigaNetz unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen (gegebenenfalls 
entgeltlich) rechtzeitig. Sofern er nicht über solche Daten verfügt, wird der 
Kooperationspartner GigaNetz im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben dabei behilflich 
sein, diese Daten einzuholen. 

 
(5) Für den Zeitraum der Vorvermarktung, des Netzausbaus und späterer Nachverdichtung 

bzw. Erweiterungen prüft und gegebenenfalls genehmigt der Kooperationspartner auf 
Antrag von GigaNetz und/oder des jeweiligen Dienstanbieters möglichst zeitnah die 
Anbringung von Straßenreklame, Bauschildern und anderen Marketingaktivitäten von 
GigaNetz, soweit dies mit den einschlägigen Vorschriften vereinbar ist. 

 
(6) Gebühren und Auslagen für die Erteilung von Zustimmungsbescheiden nach § 68 Abs. 3 

TKG zur Nutzung öffentlicher Wege sollen als Pauschale in Höhe von 3.100 € durch 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgerechnet werden.  
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§ 2  Informationsfluss, Trassenführung 

 
(1) Außerdem verpflichtet sich der Kooperationspartner, soweit er Eigentümer der 

Verkehrsflächen (hier: öffentliche Straßengrundstücke) ist, in die TK-Linien verlegt sind, 
dass wenn er eine Veräußerung, sonstige Eigentumsübertragung oder Belastung solcher 
Grundstücke plant, dies rechtzeitig GigaNetz mitzuteilen. Eingeräumte Nutzungsrechte 
nach § 68 TKG sind grundsätzlich auf den neuen Eigentümer zu übertragen.  

 
(2) Bei der Trassenplanung legt der Kooperationspartner der GigaNetz auf Anfrage offen, 

welche Grundstücke innerhalb seiner Gebietskörperschaft ihm gehören, soweit dies für 
eine effiziente Trassenplanung zweckdienlich ist. Bei ihrer Glaubhaftmachung eines 
berechtigten Interesses zur Einsichtnahme in das Grundbuch nach § 12 Abs. 1 GBO 
berücksichtigt der Kooperationspartner die Ausbauabsichten der GigaNetz. Soweit bei der 
Netzerrichtung Grundstücke des Kooperationspartners i.S.d. § 76 TKG gequert werden 
müssen, stimmen sich die Parteien eng bei der Netzplanung und den Tiefbauarbeiten ab, 
damit eine unzumutbare Beeinträchtigung des Grundstücks (i.S.d. § 76 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 
2 TKG) vermieden wird. Der Kooperationspartner teilt der GigaNetz im Zuge der 
Netzplanung mit, inwiefern er eine unzumutbare Beeinträchtigung befürchtet. Die Parteien 
sind sich einig, dass bei sach- und fachgerechter Umsetzung der geplanten 
Trassenführung vermutet wird, dass von den jeweiligen Telekommunikationslinien keine 
unzumutbare Beeinträchtigung ausgeht, wenn der Kooperationspartner trotz Einbindung 
in die Netzplanung eine solche gegenüber der GigaNetz vor deren Abschluss nicht 
besorgt hat. 
 

 

§ 3 Durchführung des Ausbaus, Kleine Baumaßnahmen 

 
(1) GigaNetz wählt die Verlegemethoden im Rahmen des TKG und in Abstimmung  mit dem 

Kooperationspartners. Generell gilt, dass im verbauten Ortsgebiet klassischer Tiefbau im 
Gehwegbereich anzustreben ist und Abweichungen davon nur in Ausnahmefällen und 
nach Abstimmung möglich sind. 
 

(2) Der Ausbau des Glasfasernetzes ist so durchzuführen, dass mit wirtschaftlich 
zumutbarem Aufwand die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nur in möglichst 
geringem Umfang beeinträchtigt wird.  
 

(3) Die Bearbeitung der von GigaNetz beantragten verkehrsrechtlichen Anordnungen im 
Sinne von § 45 StVO für die jeweilige Maßnahme erfolgt über ein vereinfachtes 
(idealerweise digitales) Sammelverfahren. 

 

(4) Insbesondere bei kleinen Baumaßnahmen sagt der Kooperationspartner eine zügige 
Bearbeitung notwendiger Genehmigungen, Erlaubnisse oder Zustimmungen zu. Nach 
Möglichkeit erteilt der Kooperationspartner Sammel- statt Einzelgenehmigungen. 

 
(5) Kleine Baumaßnahmen sind: 

a) Gräben zur Durchführung von Wartungsarbeiten oder zur Beseitigung oder 
Verhinderung von Störungen; 

b) Gräben zur Herstellung von Hauszuführungen mit den dazugehörigen Baugruben. 
 
(6) GigaNetz ist berechtigt – vorbehaltlich der straßenverkehrsrechtlichen Genehmigung -, 

ohne Einhaltung einer Frist mit dem Bau zu beginnen, wenn dies zur Beseitigung oder 
Verhinderung von Störungen erforderlich ist. Der Kooperationspartner ist unverzüglich zu 
unterrichten.  
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§ 4  Informations- und Rücksichtnahmepflichten 

(1) Der Kooperationspartner informiert GigaNetz rechtzeitig über zukünftig geplante 
Baumaßnahmen in öffentlichen Verkehrswegen, in die das Glasfasernetz verlegt ist. 

 
(2) Sofern Baumaßnahmen anderer Nutzungsberechtigter der Straße mit Ausnahme des 

Kooperationspartners vorab bekannt sind, informiert der Kooperationspartner diese 
Nutzungsberechtigten rechtzeitig, dass und auf welche Weise diese Einsicht in die 
Dokumentation des Glasfasernetzes nehmen können.  

 
(3)  Geplante Bauarbeiten sind von GigaNetz an das Baustellenmarketing des 
Kooperationspartners zu kommunizieren, um eine frühzeitige Information der Bürger 
sicherzustellen. 
 
(4) Bei Baumaßnahmen des Kooperationspartners (Bauträger) stimmt dieser sich mit der 

GigaNetz über die Arbeiten und die dabei vorzunehmende Sicherung des Glasfasernetzes 
ab. Bei Baumaßnahmen anderer Nutzungsberechtigter wirkt der Kooperationspartner auf 
eine entsprechende Abstimmung hin. Bei der Durchführung der geplanten 
Baumaßnahmen ist auf die verlegten TK-Linien bestmöglich Rücksicht zu nehmen. Der 
Kooperationspartner und GigaNetz stimmen sich darüber ab, damit die geplanten 
Baumaßnahmen möglichst ohne Beeinträchtigungen der TK-Linien durchgeführt und 
diese ausreichend gesichert werden.  

 
(5) Der Kooperationspartner informiert GigaNetz frühzeitig über ihm bekannte Planungen zur 

Unterhaltung der Straßen und Trassen, damit GigaNetz ihre Ausbauplanung danach 
ausrichten und mit Bezug auf das DigiNetzG eine Mitverlegung prüfen kann. 

 
(6) Über die zukünftige Erneuerung oder den Umbau einer Verkehrsfläche bzw. zur 

Durchführung von Baumaßnahmen zum Erhalt oder zur Erweiterung von 
Infrastrukturanlagen des Kooperationspartners, die für die Unterhaltung der 
Verkehrswege und des Widmungszwecks der Wege erforderlich sind, entscheidet der 
Kooperationspartner unter Rücksichtnahme auf bestehende TK-Linien sowie auf die 
weitere, zwischen den Vertragsparteien abgestimmte Planung des Ausbaus insgesamt. 

 
(7) Nach Projektabschluss stellt GigaNetz eine Dokumentation des gebauten Netzes zur 

Verfügung. 
 

§ 5  Übergang und Übertragung von Rechten und Pflichten 

 
(1) Die aus dem Vertrag und aus den ausbauspezifischen Genehmigungen, Erlaubnissen 

und/oder Zustimmungen erwachsenen Pflichten und Rechte des Kooperationspartners 
gehen bei einer Veräußerung der öffentlichen Straßengrundstücke und anderer 
Grundstücke des Kooperationspartners vollständig auf den neuen Eigentümer der 
jeweiligen Grundstücke über. Der Kooperationspartner sagt zu, GigaNetz einen 
Eigentumsübergang oder eine rechtliche Belastung eigener Grundstücke, in denen TK-
Linien verlegt sind, rechtzeitig mitzuteilen. Ferner sagt der Kooperationspartner zu, einen 
möglichen Erwerber von eigenen Grundstücken, in denen TK-Linien verlegt sind, auf 
diese hinzuweisen. 

 
(2) Eine Übertragung der Rechte und Pflichten der GigaNetz aus dieser Vereinbarung an 

andere Gesellschaften im Konzern der GigaNetz Holding GmbH ist zulässig und bedarf 
keiner Zustimmung des Kooperationspartners.  

 
 

§ 6  Vertragsdauer, Beendigung 

(1) Die Vertragslaufzeit beträgt 30 Jahren und verlängert sich jeweils um fünf Jahre, wenn 
der Vertrag nicht ein Jahr vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt wird. Die 
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Vertragsparteien erklären die Absicht, dass das Glasfasernetz auch über den Zeitraum 
von 30 Jahren hinaus von GigaNetz unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben 
werden soll. 

 
(2) Der Kooperationspartner ist berechtigt, diesen Vertrag jederzeit außerordentlich fristlos zu 

kündigen, wenn dies zur Verhütung oder Beseitigung schwerer Nachteile für das 
Gemeinwohl geboten ist. GigaNetz ist berechtigt, diesen Vertrag jederzeit außerordentlich 
mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende zu kündigen, wenn erschwerte 
Trassenbedingungen zu erheblich höheren Erschließungskosten führen, die zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht bekannt waren. 

 
 

§ 7  Schlussbestimmungen 

(1) Dieser Vertrag ersetzt nicht die aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen 
erforderlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und/oder Zustimmungen. 

 

(2) Sollten einzelne Vereinbarungen - auch Gesetze betreffend - dieses Vertrages ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder infolge Änderung der Gesetzgebung oder durch 
höchstrichterliche Rechtsprechung unwirksam werden oder weist dieser Vertrag Lücken 
auf, gelten die übrigen Vereinbarungen des Vertrages weiter. Für diesen Fall verpflichten 
sich die Vertragsparteien, unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben 
an Stelle der unwirksamen Vereinbarung eine wirksame Vereinbarung zu treffen, die dem 
Sinn und Zweck der unwirksamen Vereinbarung möglichst nahe kommt. Im Falle einer 
Lücke gilt diejenige Vereinbarung als getroffen, die dem entspricht, was nach Sinn und 
Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre, wenn die Angelegenheit bedacht 
worden wäre. 

 
(3) Gerichtsstand ist Hamburg. 
 
(4) Kündigungen, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

Dies gilt auch für die Anpassung dieses Schriftformerfordernisses selbst. 
 
(5) Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung des Vertrages. 
 
 
 
 
Bad Vilbel,             
Ort, Datum      Ort, Datum 

 
Für die Stadt Bad Vilbel  Für Deutsche GigaNetz GmbH 
 
 
              
Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr      Soeren Wendler  

 
 
 
 
 
___________________________________ _________________________________ 
Erster Stadtrat Sebastian Wysocki      Piero Irrera 
 
 
 



Bei einem Anbietervergleich sollte eine Kommune nachstehende Punkte beachten und individuell 
gewichtet einbeziehen: 
  
Eigenwirtschaftlicher Ausbau | Realisierungszeit: 

• Finanzielle Ausstattung des Unternehmens (hier sind kleinere Unternehmen oft auf Fördermittel 
oder Zwischenfinanzierungen angewiesen) 

• Klare Zusage zu einem technisch ermittelten Ausbauziel X% von Y.000 Adresspunkten AP, welches 
eigenwirtschaftlich ausgebaut werden wird 

o Deutsche GigaNetz beabsichtigt die Kommunen der GigabitRegion 
FrankfurtRheinMain mind. 90 bis 95% aller AP eigenwirtschaftlich auszubauen (die 
verbleibenden AP werden in individueller Absprache z.B. durch Mitnutzung von 
vorhandenen Netzen oder über die Förderkulisse umgesetzt, damit 100% aller AP einen 
Glasfaseranschluss erhalten können) 

o Die Bürger wie auch die Kommune müssen beim eigenwirtschaftlichen Ausbau der DGN bei 
rechtzeitiger Beauftragung keine Zuzahlung leisten.  

• Die für die Refinanzierung nötige Vorvermarktung findet im Schulterschluss und stets in 
Absprache mit der Kommune binnen ca. 3-4 Monaten statt. 

• Um Zeit zu sparen, wird bereits während der Vorvermarktung der Planungsprozess begonnen, um 
nach Zielerreichung zügig einen Baustart zu ermöglichen. 

 
Bauweise | Qualität: 

• Zusage zu bevorzugter Nutzung der Standardverlegetiefe von 60 cm (Vermeiden von Micro-
/Nanotrenching) 

• Bevorzugte Nutzung lokaler Baubetriebe 
o Deutsche GigaNetz baut ein Qualitätsnetz für die nächsten Generationen und beabsichtigt 

hier den Einsatz regionaler Baubetriebe 
• Passivnetz Verlegeweise der Glasfaser im Point-to-Point (P2P) bis zu jedem Privatkunden (jeder 

Wohnung also direkt zum Backbone schaltbar) 
o Deutsche GigaNetz baut tatsächlich passiv jede Wohnung in P2P (dadurch keine 

Mehrfachbelegung oder jemals wieder Engpässe) 
• Passivnetz Inhouse-Netz NE4 bis zu jeder Wohnung (bei einem MFH) (Glasfaser also bis in jede 

Wohnung und nicht nur bin in den Keller) 
o Deutsche GigaNetz baut zu eigenen Kosten passiv inkl. NE 4 jede Wohnung in P2P (bis zum 

Kunden, der einen Dienst bestellt hat) 
• Datenschutz, Aktivnetz und Service   

o Deutsche GigaNetz setzt auf NOKIA und gewährleistet einen 24x7 Betrieb sowie 
kundenspezifische SLA (z.B. 8h für GK) 

• Dokumentation, elektronische Bestandsaufnahme 
o DGN setzt hochskalierbare elektronische Systeme und Software ein | die Kommune erhält 

nach Fertigstellung einen kompletten Datensatz 
   
Produkte und Preise: 

• als Zielgruppe sollten Privatkundenpodukt | Produkte für 
Kleinunternehmer | Geschäftskundenprodukte | Open Access vom Anbieter geboten werden 

• das Privatkundenprodukt sollte Internet + Telefon + Fernsehen umfassen und die USP der 
DGN sind:  

o hochwertiger Netzabschluss Fritz-Box im Preis stets inklusive – bei vielen 
Wettbewerbern kosten selbst einfachere Router schon einen monatlichen Aufpreis 

o im Standard bereits sehr hohe Upload-Werte  
o zubuchbarer Upload-Boost (dadurch symmetrische Bandbreite für Privatkunden) – hat so 

keiner 
o zubuchbares TV-Angebot für über 60 Sender zu sehr aggressivem Preis - nötig für Angebote 

gegen Kabelfernsehen 
o zubuchbares Professional- Package für SoHo, Kleingewerbe – hat so keiner 
o Wechselgarantie und Aktionsangebot für die ersten 12 Monate  
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Standardverlegetiefe
vorzugsw

eise von 60 cm

o
Längstrasse (innerorts) i.d.R. in offener Bauw

eise
o

Q
uerungen geschlossene Bauw

eise (Erdrakete/HD-Bohrverfahren)
o

Längstrassen (ausserorts) m
it Kabelpflug, G

rabenfräse, HD-Bohrung
o

Hausanschlüsse m
ittels Erdrakete oder offene Bauw

eise
o

DG
N

 Vorgabe m
indestens ein deutschsprachiger M

A je Kolonne
o

2 Fasern pro W
E |

4 Fasern pro G
E |

2 Reservefasern je G
ebäude

o
Anschluss HÜ

P i.d.R. im
 Keller –

M
FH Inhouse

N
E4 inklusive

o
Fördergebiete: Ausbau gem

. Bundesm
aterialkonzept

o
G

ew
ährleistung: 5 Jahre

2/4n+2 Fasern

G
igaQ

ualitätsN
etz

Unternehm
enspräsentation
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Prioritäten für ein Qualitätsnetz 
Erfahrung im

 Bau und Betrieb

Unternehm
enspräsentation

Deutsche GigaNetzGm
bH

|

Über-Regionale Partner im
 Bau u.a. Visco, W

ayss&
 Freytag, 

Klenk &
 Sohn, Strabag, DIN

G-Group
o

Aus der Region für die Region
o

Jahrzehnte lange Erfahrung im
 Glasfaserausbau

o
Eigene

Projektleitung
und

Bauüberw
achung

vorOrt
o

datengestütztesroll-outTool
o

100%
ige

Q
ualitätsprüfung

und
Dokum

entation
telentGm

bH aus Backnang -N
etzbetrieb

o
24/7 an 365 Tagen

o
Service für m

ehrere tausend Technikstandorte m
it über 15 

Jahren Erfahrung
im

 Betrieb von TK Netzen
o

Spezialisiert auf kritische Infrastruktur, eigene Service Techniker
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Ausbauverfahren –
Stand der Technik

Offene Grabenbauw
eise

Fräsverfahren

Spülbohrverfahren

Pflugverfahren

Pressbohrverfahren 

Situationsbedingte Infrastrukturnutzung

8

Einsatz klassischer Verfahren –
unter Berücksichtigung örtlicher Situationen

Unternehm
enspräsentation
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M
it einem

 klaren Fokus

100%
 

Versorgung 

Point2Point Qualitätsnetz

Es ist Zeit für einen Paradigm
enw

echsel

Anspruch 100%
 Glasfaser

•
In 2 bis 4 Jahren zum

 Q
ualitätsnetz

•
optim

ale Versorgung aller Adressen 

•
optim

aler Ablauf zu G
unsten 

einer kurzen Realisierungszeit 

Unternehm
enspräsentation
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U
nsere Tarife 

Privatkunden

Fürs Kleingew
erbe: 



Deutsche GigaNetz Gm
bH

|
Unternehm

enspräsentation

U
nsere Tarife 
Geschäftskunden
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1-2 M
onat

10 %
 Interessenten 

13
Unternehm

enspräsentation

M
arketing-&

 Vertriebskam
pagne

Lokal verankerte Kam
pagne zur Ansprache der Bürger

Launch
Ansprache

zum
Start

Akquise
Interessenten-

kam
pagne

Bau
Gezielte

Verdichtung

Service
Upselling und 
Optim

ierung

Kooperation
Kooperations-
vereinbarung

Initiale Kam
pagne m

it 
Außenw

erbung, PR-
und SocialM

edia, 
Ladengeschäft 

Tow
nhallM

eetings

Einbindung lokaler
Fürsprecher, Events,

Persönliche 
Ansprache durch 

Vertriebsteam

Baustellen-
kom

m
unikation und 

Nachbarn als 
M

ultiplikatoren

Kundenservice und 
-Bindung, Vertrieb 

von Zusatzleistungen

M
edien-Event, 
W

ebsite,
Erste Sichtbarkeit im

 
Stadtbild

3-4 M
onate

35 %
 Interessenten

5 bis X M
onate

> 35 %
 Interessenten

Vorverm
arktung

Bauverm
arktung

N
achverm

arktung
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Unternehm
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M
arketingbaukasten

Den Ausbau erklären und Bürger begeistern
•

Einrichtung eines Ladengeschäfts
•

Tow
nhallM

eetings |
W

ebinare
•

M
arkstände |

W
ochenm

ärkte
•

Vor-O
rt-Vertrieb (Beraterteam

)
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Glasfaseranschlusses der Deutschen GigaNetz
Vorteile des DGN Glasfaseranschlusses
•

Anerkannte und zukunftssichere 
Gebäudeerschließung -steigert die Attraktivität 
von Kom

m
unen &

Im
m

obilien (statistisch 5-7%
)

•
Verlustfreie Ü

bertragung riesiger Datenm
engen. 

Gleichbleibend hohe sym
m

etrische Bandbreite. 
Kein Sharing. Keine Längenrestriktionen. 

•
U

nerlässlich bei Videokonferenzen, Gam
ing, 

Hom
e-Schooling, Stream

ing, O
ffice 365, Sm

art-
Hom

e, IP-TV, Cloud-Diensten u.a.

•
Dedizierte Glasfaser bis in jede W

ohnung

•
Keine Baukosten für Kunde und Kom

m
une

Deutsche GigaNetz
•

Langfristig orientierter Q
ualitätsanbieter für Privat-, 

Gew
erbe-und öffentliche Kunden sow

ie 
N

etzbetreiber m
it Serviceversprechen.

•
Stabilität und Liquidität. Finanziert von einem

 der 
größten Infrastrukturinvestoren, Teil des 
kanadischen Versicherungskonzern Sun Life. 
Langfristige Perspektive sow

ie aktuelles  
Investitionsvolum

en von vorerst 3 M
rd. €

•
Schw

erpunkt eigenw
irtschaftlicher Bau &

 Betrieb 
von FTTH-Anschlüssen. Kom

bination m
it 

Förderm
odellen für m

axim
ale Versorgung

•
M

odernste System
e und Prozesse

•
Expertenteam

 aus der Branche

Unternehm
enspräsentation 
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W
as unterscheidet uns von M

itbew
erbern?

Gem
einsam

 m
it Ihnen realisieren w

ir 100%
 Glasfaser aus einer Hand 

Langfristige Qualität auf allen Ebenen

•
Bevorzugt klassischer 60cm

 Tiefbau durch regionale 
Tiefbauunternehm

en 

•
Point2Point N

etzarchitektur bietet enorm
e  

Zukunftssicherheit und verm
eidet Bauintervalle

•
Hochw

ertiges N
okia Aktivnetz &

 Deutscher 
N

etzbetrieb garantiert Datensicherheit

•
M

ehr &
 garantierte Leistung fürs Geld. Günstige und 

sym
m

etrische Bandbreiten auch in W
ohn-und 

M
ischgebieten verfügbar

•
Geschw

indigkeit dank parallelerAktivitäten
(Verm

arktung
<> Planung/Bau) und hohem

 
w

irtschaftlichem
 Anreiz (keine Bestandskunden)

Unternehm
enspräsentation 
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Kooperation ist unser Credo

•
Ausbau im

 Schulterschluss m
it der Kom

m
une. Basis: 

vom
 HSGB freigegebene Kooperationsvereinbarung

•
U

nser Anspruch ist im
m

er eine 100%
 Versorgung 

einer Kom
m

une.O
ft>90%

 eigenw
irtschaftlich plus 

Integration Infrastruktur und Förderung

•
Erfolgreicher Anbieter in Projekten Gigabitregion 
FrankfurtRheinM

ain, Gigabitregion Heilbronn-
Franken 

•
Ü

bergabe digitaler GIS-Planung bei Projektende

•
Ö

ffnung der N
etze für M

itbew
erber (O

penAccess
|

W
holesale)
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Einfach loslegen
Kooperationsvereinbarung in Hessen durch 
Städte-und Gem

eindebund freigegeben

Unternehm
enspräsentation 
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Piero F. Irrera
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Für Sie bauen wir 
Lichtgeschwindigkeit
Das Glasfasernetz der Zukunft

Hamburg, April 2021
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Deutsche GigaNetz GmbH
FTTH-Glasfaser-Anbieter mit höchstem Qualitätsanspruch. 
Gründung durch TK-Experten in 2020, Sitz Hamburg
• InfraRed Capital Partners | SunLife mit vorerst 

Investitionsvolumen 3 Milliarden Euro 
• Eigenwirtschaftlicher Ausbau | Investor

Bedarfsidentifizierung, Planung, Vertrieb, Errichtung und 
Betrieb von FTTH-Glasfaseranschlüssen bis in die Wohnung
• Ganzheitlicher Ansatz: Möglichst 100% FTTH Versorgung 

einer Region, kein Cherrypicking, punktuelle Ergänzung 
durch Förderverfahren
• Kooperativer Ansatz mit Stadtwerken, Zweckverbänden, 

Breitbandinitiativen zur Nutzung vorhandener 
Infrastrukturen und Angebot von Open Access (BSA)
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Mit einem starken Investor als Partner
Über 20 Jahre Erfahrung in Infrastrukturinvestitionen
Infrared hat den deutschen FTTX-Markt als einen Zielmarkt für den Entwicklungsfonds, InfraRed Infrastructure 
Fund V („IRIFV“) identifiziert. IRIFV ist durch institutionelle Investoren finanziert – darunter befinden sich auch 
deutsche Pensionskassen.
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Glasfaserausbau Deutsche GigaNetz
Maximale Glasfaserversorgung beginnt mit eigenwirtschaftlichem Engagement

• Ausgangssituation und Voraussetzung: Abstimmung von 
geeigneten Ausbaugebieten für einen eigenwirtschaftlichen 
Ausbau durch die Deutsche GigaNetz GmbH

• Vermeidung Überbau von Glasfaser: Einbezug vorhandener 
Infrastruktur von Kommune, Kreis, Zweckverband, Stadtwerk

• Nutzung von laufenden und künftigen Förderprojekten

• Vorteil für die Kommune und Bürger:

• schneller FTTH-Ausbau aus einer Hand 

• maximale Versorgung mit Ziel 100% aller Adresspunkte

• keine kommunalen Investitionen nötig

100% 
FTTH -

Versorgung



Deutsche GigaNetz GmbH | 6

o Passives und aktives P2P für Gewerbekunden
o Passives P2P-Netz für jeden Anschluss
o mit aktivem GPON Betrieb für Privatkunden
o Änderungen vom PoP möglich („Boost“)

Bau- und Faserkonzept o Backbone via Gasline/Wingas, DB Broadband, NGN Fiber Network 
(20 Jahre IRU)

o Standardverlegetiefe
vorzugsweise von 60 cm

o Längstrasse (innerorts) i.d.R. in offener Bauweise
o Querungen geschlossene Bauweise (Erdrakete/HD-Bohrverfahren)
o Längstrassen (ausserorts) mit Kabelpflug, Grabenfräse, HD-Bohrung
o Hausanschlüsse mittels Erdrakete oder offene Bauweise
o DGN Vorgabe mindestens ein deutschsprachiger MA je Kolonne
o 2 Fasern pro WE | 4 Fasern pro GE | 2 Reservefasern je Gebäude
o Anschluss HÜP i.d.R. im Keller – MFH Inhouse NE4 inklusive
o Fördergebiete: Ausbau gem. Bundesmaterialkonzept
o Gewährleistung: 5 Jahre

2/4n+2 Fasern

GigaQualitätsNetz

Unternehmenspräsentation



Deutsche GigaNetz GmbH | 7

Prioritäten für ein Qualitätsnetz 
Erfahrung im Bau und Betrieb

UnternehmenspräsentationDeutsche GigaNetz GmbH |

Über-Regionale Partner im Bau u.a. Visco, Wayss & Freytag, 
Klenk & Sohn, Strabag, DING-Group
oAus der Region für die Region
o Jahrzehnte lange Erfahrung im Glasfaserausbau
oEigene Projektleitung und Bauüberwachung vor Ort
odatengestütztes roll-out Tool
o100%ige Qualitätsprüfung und Dokumentation
telent GmbH aus Backnang - Netzbetrieb
o24/7 an 365 Tagen
o Service für mehrere tausend Technikstandorte mit über 15 

Jahren Erfahrung im Betrieb von TK Netzen
o Spezialisiert auf kritische Infrastruktur, eigene Service Techniker
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Mit einem klaren Fokus

100% 
Versorgung 

Point2Point Qualitätsnetz

Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel

Anspruch 100% Glasfaser

• In 2 bis 4 Jahren zum Qualitätsnetz

• optimale Versorgung aller Adressen 

• optimaler Ablauf zu Gunsten 
einer kurzen Realisierungszeit 

Unternehmenspräsentation



Deutsche GigaNetz GmbH | Unternehmenspräsentation

Unsere Tarife 
Privatkunden

Fürs Kleingewerbe: 



Deutsche GigaNetz GmbH | Unternehmenspräsentation

Unsere Tarife 
Geschäftskunden
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1-2 Monat
10 % Interessenten 

13Unternehmenspräsentation

Marketing- & Vertriebskampagne
Lokal verankerte Kampagne zur Ansprache der Bürger

Launch
Ansprache zum

Start

Akquise
Interessenten-

kampagne

Bau
Gezielte

Verdichtung

Service
Upselling und 
Optimierung

Kooperation
Kooperations-
vereinbarung

Initiale Kampagne mit 
Außenwerbung, PR-
und Social Media, 

Ladengeschäft 
Townhall Meetings

Einbindung lokaler
Fürsprecher, Events,

Persönliche 
Ansprache durch 

Vertriebsteam

Baustellen-
kommunikation und 

Nachbarn als 
Multiplikatoren

Kundenservice und 
-Bindung, Vertrieb 

von Zusatzleistungen

Medien-Event, 
Website,

Erste Sichtbarkeit im 
Stadtbild

3-4 Monate
35 % Interessenten

5 bis X Monate
> 35 % Interessenten

Vorvermarktung Bauvermarktung Nachvermarktung
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Marketingbaukasten
Den Ausbau erklären und Bürger begeistern
• Einrichtung eines Ladengeschäfts
• Townhall Meetings | Webinare
• Markstände | Wochenmärkte
• Vor-Ort-Vertrieb (Beraterteam)
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Glasfaseranschlusses der Deutschen GigaNetz
Vorteile des DGN Glasfaseranschlusses
• Anerkannte und zukunftssichere 

Gebäudeerschließung - steigert die Attraktivität 
von Kommunen & Immobilien (statistisch 5-7%)

• Verlustfreie Übertragung riesiger Datenmengen. 
Gleichbleibend hohe symmetrische Bandbreite. 
Kein Sharing. Keine Längenrestriktionen. 

• Unerlässlich bei Videokonferenzen, Gaming, 
Home-Schooling, Streaming, Office 365, Smart-
Home, IP-TV, Cloud-Diensten u.a.

• Dedizierte Glasfaser auch in MFH inkl. Netzebene 
4 bis in jede Wohnung (echtes FTTH)

• Keine Baukosten für Kunde und Kommune

Deutsche GigaNetz
• Langfristig orientierter Qualitätsanbieter für Privat-, 

Gewerbe- und öffentliche Kunden sowie 
Netzbetreiber mit Serviceversprechen.

• Stabilität und Liquidität. Finanziert von einem der 
größten Infrastrukturinvestoren, Teil des 
kanadischen Versicherungskonzern Sun Life. 
Langfristige Perspektive sowie aktuelles  
Investitionsvolumen von vorerst 3 Mrd. €

• Schwerpunkt eigenwirtschaftlicher Bau & Betrieb 
von FTTH-Anschlüssen. Kombination mit 
Fördermodellen für maximale Versorgung

• Modernste Systeme und Prozesse

• Expertenteam aus der Branche

Unternehmenspräsentation 
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Was unterscheidet uns von Mitbewerbern?
Gemeinsam mit Ihnen realisieren wir 100% Glasfaser aus einer Hand 

Langfristige Qualität auf allen Ebenen

• Bevorzugt klassischer 60cm Tiefbau durch regionale 
Tiefbauunternehmen 

• Point2Point Netzarchitektur bietet enorme  
Zukunftssicherheit und vermeidet Bauintervalle

• Hochwertiges Nokia Aktivnetz & Deutscher 
Netzbetrieb garantiert Datensicherheit

• Mehr & garantierte Leistung fürs Geld. Günstige 
Produkte mit symmetrischen Bandbreiten für 
Privatkunden, Kleingewerbe und Geschäftskunden

• Geschwindigkeit dank paralleler Aktivitäten 
(Vermarktung <> Planung/Bau) und hohem 
wirtschaftlichem Anreiz (keine Bestandskunden)

Unternehmenspräsentation 16

Kooperation ist unser Credo

• Ausbau im Schulterschluss mit der Kommune. Basis: 
vom HSGB freigegebene Kooperationsvereinbarung

• Unser Anspruch ist immer eine 100% Versorgung einer 
Kommune. Oft >90% eigenwirtschaftlich plus 
Integration Infrastruktur und Förderung

• Erfolgreicher Anbieter in Projekten Gigabitregion 
FrankfurtRheinMain, Gigabitregion Heilbronn-Franken 

• Übergabe vollständiger Netzdokumentation (digitale 
GIS-Planung) bei Projektende an Kommune

• Freiwillige Öffnung der Netze für Mitbewerber 
(OpenAccess | Wholesale)
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Bad Vilbel - Status

Unternehmenspräsentation 

Kernzahlen

• 35.000 Einwohner

• 5 Stadtteile

• Hohe Dichte 1332 EW/km2

• Sehr gute Kabelversorgung: 
93% CATV1000

• Nur 1% FTTH 

Kaum Versorgung mit echter 
Gigabit-Bandbreite
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Unser Vorschlag für Bad Vilbel
In wenigen Schritten zu 100% Glasfaser

Vertraglich, kommerziell & Förderung

ü Kooperationsvereinbarung Q2/21
ü Unabhängige Marktforschung Q3/21

ü Sofern Wechselbereitschaft mindestens 40% - 50%: 
ü Mitnutzung Infrastruktur, Abstimmung künftige Baumaßnahmen Q4/21

ü Vorbereitung der Vermarktung Q4/21
ü Vermarktungsstart Q1/22

ü Ausbauentscheidung Q2/22
ü Beantragung einer Förderung durch die Kommune in 22 möglich

* ansonsten Wiedervorlage in 1-2 Jahren und entsprechende Verschiebung der weiteren Termine

Unternehmenspräsentation 18
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Einfach loslegen
Kooperationsvereinbarung in Hessen durch 
Städte- und Gemeindebund freigegeben

Unternehmenspräsentation 20



Piero F. Irrera
Regionalleiter West
Telefon +49 40 605 980 220
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Vorlagen-Nummer: 2021/123

Dienststelle: D 2 Erster Stadtrat Bad Vilbel, 01.06.2021
Sachbearbeiter / in: Erster Stadtrat Wysocki

Vorlage für:
Magistrat 07.06.2021
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 06.07.2021
Stadtverordnetenversammlung 13.07.2021
Betreff
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes Bad Vilbel 2020 – Endbericht 2021 –
hier: Beschlussfassung als städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch
(BauGB)

Sachverhalt / Begründung
Im Juni 2020 erteilte die Stadt Bad Vilbel der GMA, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH,
Ludwigsburg, den Auftrag zur Fortschreibung des kommunalen Einzelhandelskonzeptes. Zur gezielten
Weiterentwicklung des Einzelhandels steuert die Stadt Bad Vilbel seit dem Jahr 2009 die Standortstrukturen
über ein kommunales Einzelhandelskonzept. Dieses beinhaltet u. a. Strategien zur Bestandsentwicklung der
Innenstadt und der Nahversorgungszentren als zentralen Einkaufsbereichen sowie zur Steuerung des
Einzelhandels in dezentralen Standortlagen.

In den zurückliegenden Jahren haben sich Rahmenbedingungen in Bad Vilbel und auch der Einzel-handel selbst
gewandelt. Um den Handelsstandort Bad Vilbel in einem sich dynamisch ändernden Marktumfeld zukunftsfähig
aufstellen zu können, ist eine Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes erforderlich. Die Fortschreibung des
Einzelhandelskonzeptes soll als Grundlage für die künftige Bauleitplanung dienen und wird in diesem
Zusammenhang auch aktuelle Planungen (z. B. Ansiedlung Segmüller) berücksichtigen.

Das vorliegende Einzelhandelskonzept basiert auf städtebaulichen Grundsätzen, die das Baugesetzbuch
(BauGB) und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie die dazu ergangene Rechtsprechung vorgeben.
Außerdem sind die raumordnerischen Ziele der hessischen Landesplanung (Landesentwicklungsplan Hessen
2000, aktuell in Fortschreibung), konkretisiert durch den Hessischen Einzelhandelserlass vom 02.05.2005, und
der einschlägigen Regionalplanung (Regionalplan Süd-hessen 2010 / Regionaler Flächennutzungsplan) zu
berücksichtigen.

Zur kommunalen Steuerung des Einzelhandels haben sich Einzelhandelskonzepte mit ihrem Instrument
„Sortiments- und Standortleitbild“ bewährt. Durch Sortimentsfestsetzungen (zentrenrelevant vs. nicht
zentrenrelevant) können zentrenrelevante Sortimente an unerwünschten Standorten ausgeschlossen werden,
um den erforderlichen Schutz der zentralen Versorgungsbereiche gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB und § 9 Abs.
2a BauGB bzw. § 11 Abs. 3 BauNVO zu gewährleisten. Allerdings stellt ein Einzelhandelskonzept zunächst nur
eine informelle Planungsgrundlage ohne rechtliche Bindungswirkung gegenüber Dritten dar. Erst durch einen
Beschluss des Gemeinderates bzw. der Stadtverordnetenversammlung wird diese informelle Planungsgrundlage
zu einem Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB und ist damit im Rahmen der Bauleitplanung als
Abwägungsgrundlage zu berücksichtigen.
Beschlussvorschlag
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage beigefügte Fortschreibung des
Einzelhandelskonzeptes Bad Vilbel 2020 – Endbericht 2021 – als städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1
Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB). Aufbauend auf diesen Beschluss ist das Einzelhandelskonzept inklusive
des Standortkonzepts sowie der Bad Vilbeler Sortimentsliste (Bad Vilbeler Liste 2020) als Grundlage für
handelsbezogene Entscheidungen und bauleitplanerische Verfahren heranzuziehen.

Beschlussgrundlage
Beschluss der / des       vom:       Freiwillige Leistung
(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie) Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan
HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle      
                  Kostenart       Kostenträger      

Finanzielle Auswirkungen:
x Keine finanziellen Auswirkungen Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO

Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt Antrag auf Deckung durch Nachtrag
x Deckung durch Budget Folgekosten für zukünftige Jahre

Ökologische und klimatische Auswirkungen:
Keine
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Vorbemerkung 

Im Juni 2020 erteilte die Stadt Bad Vilbel der GMA, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung 

mbH, Ludwigsburg, den Auftrag zur Fortschreibung des kommunalen Einzelhandelskonzeptes.  

Für die Bearbeitung dieser Untersuchung standen der GMA Veröffentlichungen des Statistischen 

Bundesamtes, des Hessischen Statistischen Landesamtes und der Stadt Bad Vilbel, Branchenkenn-

zahlen des EHI und des Hahn-Verlages, Kaufkraft- und Umsatzzahlen von MB Research, Erhebungs-

daten und Erkenntnisse aus früheren GMA-Untersuchungen in Bad Vilbel und der Region sowie 

Informationen zu aktuellen Erweiterungsplanungen von Bad Vilbeler Einzelhandelsbetrieben zur 

Verfügung. Zudem wurden im Juli 2020 eine Erhebung aller Einzelhandelsbetriebe im Stadtgebiet 

sowie eingehende Standortbesichtigung der Innenstadt und der Nahversorgungszentren, ein-

schließlich Erfassung der dortigen städtebaulichen Strukturen, Dienstleistungs- und Infrastruktur-

angebote vorgenommen.  

Der vorliegende Bericht soll der Stadt als Instrument für eine wirtschaftlich und städtebaulich zu-

kunftsfähige Einzelhandelsentwicklung dienen, wobei insbesondere die rechtssichere planungs-

rechtliche Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Mittelpunkt steht.  

Sämtliche Daten und Informationen wurden von den Mitarbeitern der GMA nach bestem Wissen 

erhoben, eingehend geprüft, unter Beachtung wissenschaftlicher Grundlagen ausgewertet und 

mit der gebotenen Sorgfalt aufbereitet.  

G M A  

Gesellschaft für Markt- und  

Absatzforschung mbH 

 

Köln, den 29.04.2021 

KO/SC-aw  
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I.  Grundlagen 

1.  Aufgabenstellung und Untersuchungsmethodik  

Die Stadt Bad Vilbel ist mit aktuell ca. 35.290 Einwohnern1 das bevölkerungsstärkste Mittelzentrum 

im Wetteraukreis. Mit seiner hervorragenden verkehrlichen Erreichbarkeit, der prosperierenden 

Wirtschaft, seiner guten Infrastrukturausstattung und der ansprechenden naturräumlichen Um-

gebung hat sich die Quellenstadt zu einem begehrten Wohnstandort im Ballungsraum Frankfurt / 

Rhein-Main entwickelt. Im Handelsbereich sieht sich das Mittelzentrum allerdings großer Konkur-

renz durch andere nahe Einkaufsstädte (u. a. Frankfurt, Hanau, Friedberg, Bad Homburg v.d.H.) 

ausgesetzt, sodass eine herausragende Profilierung als Handelsplatz schwierig ist. Zur gezielten 

Weiterentwicklung des Einzelhandels steuert die Stadt Bad Vilbel deshalb bereits seit dem Jahr 

2009 die Standortstrukturen über ein kommunales Einzelhandelskonzept. Dieses beinhaltet u. a. 

Strategien zur Bestandsentwicklung der Innenstadt und der Nahversorgungszentren als zentralen 

Einkaufsbereichen sowie zur Steuerung des Einzelhandels in dezentralen Standortlagen.  

In den zurückliegenden Jahren haben sich Rahmenbedingungen in Bad Vilbel und auch der Einzel-

handel selbst gewandelt: 

 Positive Einwohnerentwicklung: durch die Entwicklung mehrerer großer Wohngebiete, 

u. a. dem Bereich „Krebsschere“ (Quellenpark) nordwestlich des Bahnhofs, konnte die 

Bevölkerungszahl in der Stadt an der Nidda deutlich gesteigert werden. So wuchs die 

Einwohnerzahl zwischen 2008 und heute um mehr als 4.000 Einwohner. Diese Neubür-

ger bedeuten einerseits eine deutliche Kaufkraftzunahme und Zusatznachfrage am Ort, 

benötigen andererseits aber auch adäquate Nahversorgungsmöglichkeiten. 

 Handel ist Wandel: Veränderte Konsum- und Flächenentwicklungen machen es notwen-

dig, die Schlussfolgerungen zur strategischen Weiterentwicklung des Einzelhandels-

standortes Bad Vilbel zu überprüfen. In der Innenstadt wurde am Niddaplatz die sog. 

„Neue Mitte“ neu entwickelt, welche zu einer deutlichen handelsbezogenen wie auch 

städtebaulichen Attraktivierung der Innenstadt geführt hat. Durch die Ansiedlung von 

Lebensmittelmärkten im Bereich Quellenpark und östlich des Bahnhofs Bad Vilbel 

konnte die kleinräumige Nahversorgung gestärkt werden. Außerdem liegen aktuell kon-

krete Planungen zur Ansiedlung eines großen Einrichtungshauses in Bad Vilbel vor (Seg-

müller). Schließlich setzen die Einzelhandelsunternehmen in einem ausdifferenzierten 

Wettbewerb der Betriebsformen, Standorte und Vertriebskanäle zunehmend auf ganz-

heitliche Marktbearbeitungsstrategien, inkl. Onlinehandel, was für den stationären Ein-

zelhandel eine Standortneubewertung erforderlich macht. 

 In den letzten 10 Jahren hat sich aber auch der überörtliche Wettbewerb rund um Bad 

Vilbel deutlich verstärkt. So sehen sich Bad Vilbel und seine strukturprägenden Anbieter 

in den Bereichen Möbel, Bau- und Gartenbedarf sowie Bekleidung mittlerweile von gro-

ßen Einzelhandelsmagneten an den Standorten Frankfurt-Nieder-Eschbach (u. a. IKEA, 

Hornbach Bau und Gartenmarkt), Frankfurt-Bergen-Enkheim (Umbau des Hessen-Cen-

ters), Eschborn (Vergrößerung des XXXL-Möbelmarktes) und Hanau (u. a. innenstädti-

sches Einkaufszentrum Forum Hanau) umkreist. Auch in den Unter-und Kleinzentren im 

                                                            
1  Quelle: Stadt Bad Vilbel, Stand 30.06.2020, nur Einwohner mit Hauptwohnsitz, ca.-Wert gerundet. Die Ein-

wohnerzahlen der Stadt Bad Vilbel weichen von denen des Hessischen Statistischen Landesamts etwas ab. 
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Umland wurden neue Einzelhandelsschwerpunkte entwickelt, vornehmlich zur De-

ckung des kurz-und mittelfristigen Bedarfs (u. a. Einzelhandels- und Versorgungszent-

rum „Nidder-Forum“ in Nidderau, Nahversorgungszentrum Niederdorfelden, Moderni-

sierung des Lebensmittel- und Fachmarktangebotes in Karben rund um die „Neue 

Mitte“). 

 Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben ebenfalls Veränderungen erfahren. Hier ist 

neben der landes- und regionalplanerischen Steuerung zunächst die mittlerweile aus-

differenzierte Rechtsprechung (z. B. hinsichtlich der Begrifflichkeiten, der Festsetzungs- 

und Abgrenzungserfordernisse zentraler Versorgungsbereiche) zu nennen. Zwar beo-

bachtet die EU die räumliche Einzelhandelssteuerung kritisch, erkennt aber an, dass 

eine bauplanerische Steuerung des großflächigen Einzelhandels gerechtfertigt sein 

kann, wenn sie verhältnismäßig und durch einen zwingenden Grund des öffentlichen 

Interesses gerechtfertigt ist.2  

Um den Handelsstandort Bad Vilbel in einem sich dynamisch ändernden Marktumfeld zukunftsfä-

hig aufstellen zu können, ist eine Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes erforderlich. Die Fort-

schreibung des Einzelhandelskonzeptes soll als Grundlage für die künftige Bauleitplanung dienen 

und wird in diesem Zusammenhang auch aktuelle Planungen (z. B. Ansiedlung Segmüller) berück-

sichtigen. Zu prüfen ist dabei, inwiefern das bisherige Standortkonzept und die Sortimentsliste 

noch aktuell sind. Teilaspekte dieser Betrachtung sind neben der Entwicklung der Kaufkraft der 

örtlichen Wohnbevölkerung (angesichts der anstehenden Wohnungsbau- und Einwohnerentwick-

lung) auch die Möglichkeit der Bindung von Kunden im Umland sowie die Wettbewerbsverschär-

fung durch den Onlinehandel. Im besonderen Fokus der Untersuchung steht die Bewertung der 

Zukunftsfähigkeit der vorhandenen Standorte, insbesondere der Zentren. 

Bei der vorliegenden Überprüfung des Einzelhandelskonzeptes sind v. a. städtebauliche Aspekte 

zu berücksichtigen, aber auch ökologische Aspekte wie der Klimaschutz und sparsamer Flächen-

verbrauch sind zu beachten. Ziel der Fortschreibung ist eine Konzeption, die ein rechtssicheres 

räumliches Steuerungsinstrument für die Einzelhandelsentwicklung in Bad Vilbel für die kommen-

den Jahre bedeutet. 

  

                                                            
2  Hinzuweisen ist auf das aktuelle Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 30.01.2018 (C-31/16), wonach 

Beschränkungen von Einzelhandelsnutzungen in Bauleitplänen am Maßstab der Europäischen Dienstleis-
tungsrichtlinie (RL 2006/123/EG) zu messen sind. Damit sind sie auf Verstöße gegen das Diskriminierungs-
verbot sowie auf ihre europarechtliche Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Wie sich das 
EuGH-Urteil auf die deutsche Rechtsprechung auswirkt und welche Auswirkungen dies für die kommunale 
Bauleitplanung hat, ist noch offen. 
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Abbildung 1: Untersuchungsaufbau  

 
GMA-Zusammenstellung 2020 

 

2.  Methodische Vorgehensweise und Definitionen 

Die vorliegende Untersuchung stützt sich auf eine umfassende Datenbasis. Dabei handelt es sich 

um primärstatistische Daten (Erhebung des Ladeneinzelhandels)3, die durch die GMA flächende-

ckend im Juli 2020 vor Ort erfasst und dann ausgewertet wurden. Basis der Einzelhandelserhebung 

ist die in Abbildung 2 dargestellte Branchensystematik. Im Rahmen der Vor-Ort-Arbeiten wurden 

durch die GMA auch die städtebaulichen Rahmenbedingungen der verschiedenen Einzelhandels-

lagen geprüft, um eine sachgerechte Beurteilung der Standortvoraussetzungen für den Einzelhan-

del zu ermöglichen. In der Innenstadt und den Nahversorgungszentren Dortelweil und Heilsberg 

wurden die Erhebungsdaten zum Einzelhandel durch die sog. Komplementärnutzungen (d. h. kon-

sumnahe Dienstleister, gastgewerbliche Betriebe, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Bildungsein-

richtungen, öffentliche Verwaltung) und leerstehenden Ladeneinheiten ergänzt. Der Übersicht-

lichkeit halber wurde sich hierbei auf die Erfassung der Erdgeschossnutzungen beschränkt. 

Darüber hinaus standen der GMA sekundärstatistische Daten vom statistischen Bundesamt, vom 

Hessischen Statistischen Landesamt sowie von diversen Branchenverbänden und Research-Unter-

nehmen zur Verfügung. Weitere Informationen wurden von der Stadt Bad Vilbel zur Verfügung 

gestellt (u. a. Statistiken, Bebauungspläne, Angaben aus früheren Untersuchungen).  

  

                                                            
3  Hierunter ist der „Einzelhandel im engeren Sinne“ bzw. der „funktionale“ Ladeneinzelhandel zu verstehen. 

Dieser umfasst den gewerbsmäßigen Verkauf von Waren, ausschließlich oder überwiegend an den Endver-
braucher, ohne Großhandel, den Handel mit Kraftfahrzeugen, Brennstoffen und verschreibungspflichtigen 
Apothekerwaren und ohne reine Onlineanbieter. 
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Abbildung 2: Verwendete GMA-Branchensystematik 

Hauptwarengruppen Sortimente 

Nahrungs- und Genussmittel Lebensmittel (inkl. Brot- und Backwaren, Fleisch- und Wurst-
waren), Reformwaren, Getränke, Spirituosen, Tabak 

Gesundheit, Körperpflege Drogerie, Kosmetik, Parfümeriewaren / Apothekenwaren 
(ohne verschreibungspflichtige Arzneimittel), Sanitätswaren  

Blumen, zoologischer Bedarf Schnittblumen, Tiernahrung und -zubehör 

Bücher, Schreib- und Spielwaren Bücher, Zeitschriften, Schreib-, Papierwaren, Büroartikel,  
Bastelbedarf, Spielwaren (ohne PC-Spiele) 

Bekleidung, Schuhe, Sport Oberbekleidung, Damen-, Herren-, Kinderbekleidung, Unter-
wäsche, Schuhe, Lederwaren, Handtaschen, Koffer, Schirme, 
Sportartikel (Sportbekleidung, -schuhe) 

Elektrowaren Elektrohaushaltsgeräte (sog. weiße Ware wie z. B. Waschma-
schinen, Kühlschränke, Herde), Telekommunikation (Tele-
fone, Mobil- / Smartphones), Unterhaltungselektronik / Mul-
timedia (Audio, Video, Spiele, Speichermedien, Foto), Infor-
mationstechnologie (Computer und -Zubehör) 

Hausrat, Einrichtung, Möbel Haushaltswaren (Glas / Porzellan / Keramik), Möbel (inkl. 
Matratzen, Gartenmöbel, Badmöbel, Spiegel), Kücheneinrich-
tung, Antiquitäten, Kunst, Rahmen, Bilder, Heimtextilien 
(Haus-, Tisch-, Bettwäsche, Gardinen, Wolle, Stoffe), Leuch-
ten und Zubehör 

Bau-, Heimwerker-, Gartenbedarf Bau-, Heimwerker-, Gartenbedarf (inkl. Gartengeräte, Pflan-
zen, Sanitär, Holz, Tapeten, Farben, Lacke), Teppiche, Boden-
beläge 
(Laminat, Parkett) 

Optik / Uhren, Schmuck Optik, Hörgeräte (inkl. Service-Flächen), Uhren, Schmuck 

Sonstige Sortimente Autozubehör (ohne Multimedia), Motorradzubehör, -beklei-
dung, Sportgeräte (Fahrräder, Camping, u. a.), Sonstiges (Mu-
sikalien, Waffen, Gebrauchtwaren, Second-Hand, Münzen, 
Stempel, Briefmarken, Nähmaschinen)  

GMA-Darstellung 2020 

Die erhobenen Betriebe wurden folgenden Lagekategorien zugeordnet: 

 zentrale Lagen: Lagen in zentralen Versorgungsbereichen der Stadt (vgl. hierzu Kapitel 

I, 3.) 

 siedlungsräumlich integrierte Lagen: Lagen mit zusammenhängender Bebauung und 

Wohngebietsbezug (ein baulicher Zusammenhang mit der näheren Umgebung besteht 

in mindestens zwei Himmelsrichtungen) 

 siedlungsräumlich nicht integrierte Lagen: Lagen mit keinem bzw. nur geringem Wohn-

gebietsbezug (ein baulicher Zusammenhang mit der näheren Umgebung besteht in ma-

ximal einer Himmelsrichtung). 

Verkaufsfläche wird in dieser Analyse als die Fläche definiert, auf der die Verkäufe abgewickelt 

werden und die vom Kunden zu diesem Zwecke betreten werden darf, einschließlich der Flächen 

für Warenpräsentation (auch Bedientheken), Kassenvorraum mit Pack- / Entsorgungszone und 

Windfang. Ebenso zählen zur Verkaufsfläche auch Pfandräume, Treppen, Rolltreppen und Auf-
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züge im Verkaufsraum sowie Freiverkaufsflächen, auch wenn diese nur temporär zum Verkauf ge-

nutzt werden. Nicht dazu gehören reine Lagerflächen und Flächen, die der Vorbereitung / Portio-

nierung der Waren dienen sowie Sozial- und Toilettenräume.4 

 

3.  Rechtliche Rahmenbedingungen 

Das vorliegende Einzelhandelskonzept basiert auf städtebaulichen Grundsätzen, die das Bauge-

setzbuch (BauGB) und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie die dazu ergangene Rechtspre-

chung vorgeben. Außerdem sind die raumordnerischen Ziele der hessischen Landesplanung (Lan-

desentwicklungsplan Hessen 2000, aktuell in Fortschreibung), konkretisiert durch den Hessischen 

Einzelhandelserlass vom 02.05.2005, und der einschlägigen Regionalplanung (Regionalplan Süd-

hessen 2010 / Regionaler Flächennutzungsplan) zu berücksichtigen.  

Zur kommunalen Steuerung des Einzelhandels haben sich Einzelhandelskonzepte mit ihrem Instru-

ment „Sortiments- und Standortleitbild“ bewährt. Durch Sortimentsfestsetzungen (zentrenrele-

vant vs. nicht zentrenrelevant) können zentrenrelevante Sortimente an unerwünschten Standor-

ten ausgeschlossen werden, um den erforderlichen Schutz der zentralen Versorgungsbereiche ge-

mäß § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB und § 9 Abs. 2a BauGB bzw. § 11 Abs. 3 BauNVO zu gewährleisten. 

Allerdings stellt ein Einzelhandelskonzept zunächst nur eine informelle Planungsgrundlage ohne 

rechtliche Bindungswirkung gegenüber Dritten dar. Erst durch einen Beschluss des Gemeinderates 

bzw. der Stadtverordnetenversammlung wird diese informelle Planungsgrundlage zu einem Ent-

wicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB und ist damit im Rahmen der Bauleitplanung als 

Abwägungsgrundlage zu berücksichtigen.  

Die notwendige Definition der zentralen Versorgungsbereiche kann sowohl auf den faktischen Ver-

hältnissen als auch auf Planungen (wie einem städtebaulich fundierten Einzelhandelskonzept) be-

ruhen5. Wesentlich ist, dass ein städtebaulich integrierter Bereich vorliegt, der tatsächlich als Zent-

rum fungiert und dabei über das unmittelbare Nahumfeld hinausgehend Versorgungsfunktionen 

übernimmt (also z. B. für die gesamte Stadt oder für größere Teilbereiche). Bei der räumlichen 

Abgrenzung des Versorgungsbereichs kommt dem Einzelhandel eine wichtige Funktion zu, jedoch 

nicht die alleinige (vgl. Abbildung 3). Neben dem Einzelhandel sind auch Dienstleister, Gastrono-

miebetriebe, öffentliche Einrichtungen und bedeutende Infrastruktureinrichtungen (z. B. Bahnhof, 

Rathaus, Stadthalle, Ärztezentrum) zu berücksichtigen, außerdem städtebauliche Gegebenheiten 

(z. B. Topografie, Zäsuren, Ringstraße, markanter Wechsel der Bebauungsstruktur).  

Nach der aktuellen Rechtsprechung müssen für das Vorliegen eines faktischen zentralen Versor-

gungsbereiches die dort vorhandenen (oder geplanten) Einzelhandelsbetriebe in einem räumli-

chen und funktionalen Zusammenhang stehen, entsprechend der Bedeutung des Zentrums (Lage, 

Art, Zweckbestimmung). Wesentliche Kriterien sind die Wahrnehmbarkeit als zusammenhän-

gende Versorgungslage (z. B. merklich höhere Anzahl oder Dichte von Betrieben, ohne stadträum-

liche Zäsuren), eine hohe Funktions- und Bestandsdichte, erhöhte Kunden- und Fußgängerfre-

                                                            
4  Definition gemäß EHI Retail Institute: EHI handelsdaten aktuell 2020, Köln 2020, S. 363. Vgl. hierzu auch die 

Gerichtsurteile BVerwG 4C 10.04 und 4C 14.04 vom 24.11.2005. 
5  Allerdings muss die Planungsabsicht bereits konkretisiert sein und ihre Umsetzung gem. §§ 14ff. BauGB in 

einem absehbaren zeitlichen Rahmen erfolgen. 
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quenzen, eine fußläufig zu bewerkstelligende Ausdehnung, eine gewisse städtebauliche Qualität 

sowie eine Versorgungsfunktion, die über den unmittelbaren Nahbereich hinausgeht.6  

Abbildung 3: Abgrenzungskriterien für zentrale Versorgungsbereiche 

GMA-Darstellung 2020 

Grundsätzlich kann es sich bei zentralen Versorgungsbereichen in Ober- und Mittelzentren neben 

Innenstädten auch um Stadtteil- oder Nahversorgungszentren7 handeln, sofern diese Bereiche 

zentrale Versorgungsfunktionen für eine größere Bevölkerungszahl wahrnehmen; die Abgren-

zungskriterien sind die gleichen wie oben genannt. Nahversorgungszentren sollen in erster Linie 

Versorgungsfunktionen für den kurzfristigen Bedarf übernehmen und sind i. d. R. auch entspre-

chend ausgestattet. Angebote aus dem mittel- und langfristigen Bedarfsbereich, insbesondere von 

nicht zentrenrelevanten Sortimenten, sind dort nur selten zu finden; sie übernehmen daher i. d. R. 

auch keine prägende Funktion für Nahversorgungszentren.  

 

4.  Herausforderungen für die künftige Einzelhandelsentwicklung in Bad Vilbel 

Während die Einzelhandelsentwicklung bis vor einigen Jahren hauptsächlich von der Diskussion 

um mögliche Auswirkungen von sog. „Grüne Wiese-Standorten“ auf innerstädtische Geschäftsla-

gen geprägt war, bestimmt seit Anfang dieses Jahrzehnts die fortgeschrittene Digitalisierung zu-

nehmend die Diskussion um die Zukunft des stationären Einzelhandels.  

4.1 Entwicklungen und Trends auf der Angebotsseite  

Als wesentliche Herausforderungen für den Bad Vilbeler Einzelhandel, die sich aus den vergange-

nen und kommenden Entwicklungen auf der Angebotsseite ergeben, sind zu nennen: 

 Der sich seit den 1970er Jahren vollziehende Strukturwandel im deutschen Einzelhandel 

geht v. a. zu Lasten inhabergeführter Fachgeschäfte. Gewinner sind dagegen filialisierte 

und discountorientierte Unternehmen, welche ihre größenbedingten, beschaffungssei-

tigen und logistischen Vorteile nutzen können. 

                                                            
6  Vgl. BVerwG, 11.10.2007 – 4 C 7.07. In seiner Entscheidung vom 17.12.2009 – 4 C 2.08 – hat das BVerwG 

klargestellt, dass auch größere Stadtteilzentren und Nahversorgungszentren als zentrale Versorgungsbe-
reiche angesehen werden können, wenn diese über ihren direkten Nahbereich hinaus im fußläufigen Um-
feld die Grundversorgung für eine größere Bevölkerungszahl sicherstellen. 

7  Vgl. BVerwG, 17.12.2009 – 4 C 2.08. 
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 Ihre Marktbedeutung konnten v. a. großflächige Betriebstypen (z. B. Fachmärkte) und 

preisbetonte Angebotsformen (z. B. Discounter, SB-Märkte, Fabrikverkäufe, Internet-

verkauf) ausbauen. Da diese Anbieter bei ihren Standortkosten rigide sparen, siedelten 

sie sich zumeist außerhalb der Innenstädte an autokundenorientierten Standorten an. 

Das Verkaufsflächenwachstum vollzog sich somit v. a. an dezentralen und solitären 

Standorten, während die Geschäftslagen der Innenstädte und Nahversorgungszentren 

Bedeutungsverluste hinnehmen mussten. Besonders in Randlagen der Innenstädte sind 

heute vielerorts Fluktuation und Leerstände zu beobachten. 

 Der kontinuierliche Verkaufsflächenzuwachs (v. a. durch die Zunahmen großflächiger 

Betriebsformen und neuer Angebotskonzepte mit großzügigen Präsentationsflächen) 

hat sich mittlerweile minimiert; seit dem Jahr 2007 sind nur noch Wachstumsraten von 

unter 1 % pro Jahr zu verzeichnen8. Hauptursache dafür ist die wachsende Konkurrenz 

durch den Onlinehandel (E-Commerce).  

 Anders als der stationäre Einzelhandel kann der Onlinehandel jährlich zweistellige 

Wachstumsraten erzielen (laut HDE +11,0 % im Jahr 2019). Wachstumsimpulse liefern 

v. a. die Marktplätze von Amazon9. Nach Angaben des HDE liegt der Marktanteil des 

Onlinehandels im Einzelhandel i. e. S. (alle Warengruppen) aktuell bei 10,9 %, insgesamt 

wurden 2019 online ca. 59,2 Mrd. € netto erzielt10. Knapp die Hälfte der Online-Umsätze 

in Deutschland 2019 entfielen auf Amazon (Eigenhandel und Amazon Marketplace)11.  

Abbildung 4: Wachstumsraten und Onlineanteile nach Warengruppen 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  HDE Online-Monitor 2020, S. 16 

 

Quelle:  HDE Online-Monitor 2020, S. 16 

  

                                                            
8  Quelle: EHI handelsdaten aktuell 2020, S.67; EHI handelsdaten aktuell 2013, S. 82. 
9  Quelle: HDE / IfH Köln: Handel digital – Online-Monitor 2020, S. 3. 
10  Quelle: HDE / IfH Köln: Handel digital – Online-Monitor 2020, S. 8. In den Online-Umsätzen sind nicht nur 

reine Internethandelsunternehmen enthalten, sondern auch Online-Marktplätze (Amazon Marketplace, 
eBay etc.) sowie Multichannel-Anbieter, d. h. stationäre Einzelhändler mit Onlineshops, in denen entweder 
das Gesamtangebot oder zumindest ausgewählte Artikel verfügbar sind. 

11  Quelle: HDE / IfH Köln: Handel digital – Online-Monitor 2020, S. 25. 
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 Der Onlinehandel hat inzwischen alle Warengruppen erfasst. Besonders hoch sind die 

Marktanteile des Onlinehandels bei Unterhaltungselektronik / Fotobedarf, Spielwaren, 

Sport und Camping sowie Mode / Schuhen / Accessoires (jeweils über 30 %), Elektro-

großgeräten, Büchern, Wohnaccessoires, Büro- und Schreibwaren (jeweils zwischen 25 

und 30 %) sowie bei Uhren und Schmuck (knapp 20 %).12 Damit sind besonders die In-

nenstadtleitsortimente durch die Online-Konkurrenz betroffen.  

Die Zunahme des Onlinehandels kann allerdings nicht gleichgesetzt werden mit einem 

automatischen Umsatzrückgang bei den etablierten Einzelhändlern in gleicher Höhe. 

Vielmehr können die etablierten Einzelhandelsgeschäfte auch vom Onlinehandel profi-

tieren, indem sie anstelle des reinen Offline-Ladenverkaufs künftig Multichannel-Stra-

tegien verfolgen, etwa durch zusätzlichen Verkauf über die eigene Webseite, Verkauf 

über Marketplace-Plattformen (z. B. Amazon, Ebay), Zustellung durch Lieferservice oder 

Teilnahme an Click-and-Collect-Konzepten13. Dies hat sich auch im „Shutdown“ der 

Corona-Krise gezeigt, wo sich Betriebe durch Onlinehandel teilweise „am Leben erhal-

ten“ haben. Da mit der Darstellung des eigenen Angebots im Internet nicht mehr alle 

Waren auch tatsächlich im eigenen Laden ausgestellt werden müssen, kann das Inter-

net auch zur „Vergrößerung des Ladenlokals“ genutzt werden; dies ist insbesondere für 

Kleinflächen- und Nischenanbieter von Vorteil. Zudem bietet das Internet, ebenso wie 

soziale Medien, neue Möglichkeiten zur gezielten Ansprache, Information und Bindung 

von Kunden. Entscheidend für die künftige Stellung des einzelnen Händlers ist dabei die 

Bereitschaft (und finanzielle Möglichkeit), digitale Medien in sein stationäres Geschäft 

zu integrieren, die Online-Handelskanäle intensiv zu pflegen und ein effizientes 

Shopsystem zu implementieren. Voraussetzung hierfür sind eine umfassende Marke-

ting- und Absatzstrategie für die Onlinewelt, ein gekonntes Webdesign und ein profes-

sionelles Warenwirtschaftssystem im Unternehmen. Auf der Ebene der (Innen-) Städte 

ist der Aufbau eines eigenen Online-Marktplatzes eine Option. 

 Auch bei Gütern des kurzfristigen Bedarfs erringt der Onlinehandel teils beachtliche 

Marktanteile, so etwa bei Nahrungsergänzungsmitteln (ca. 32 %), Heimtierbedarf (ca. 

21 %) und Körperpflege / Kosmetik (ca. 13 %). Beim Einkauf von Lebensmitteln des täg-

lichen Bedarfs spielt der Onlinehandel in Deutschland aber wegen der hohen Verbrau-

cheransprüche an Frische, Aussehen und Preis der Waren sowie der zusätzlichen Um-

weltbelastung durch Lieferung und Verpackung bislang keine weit verbreitete Rolle 

(Umsatzanteil des Onlinehandels im deutschen Lebensmitteleinzelhandel derzeit ca. 

1,1 %). Allerdings ist auch hier eine langsam steigende Tendenz festzustellen, wozu zum 

einen Nischenanbieter (z. B. Delikatessen, Bio- und Erzeuger-Produkte) beitragen, zum 

anderen Online-Vertriebskanäle der etablierten Lebensmittelketten (z. B. mit Liefer- 

und Abholdiensten in Ballungsgebieten) sowie auch Amazon. Bei Drogeriewaren und 

Hygienepapier liegt der Online-Marktanteil aktuell bei ca. 1,7 %.14 

                                                            
12  Quelle: HDE / IfH Köln: Handel digital – Online-Monitor 2020, S. 18. 
13  Bei Click-and-Collect-Konzepten recherchieren und bezahlen die Kunden die gewünschten Produkte zu-

nächst online, bevor sie ihre Ware in einem stationären Einzelhandelsgeschäft abholen. Dadurch können 
die Kunden die Ware vor ihrer endgültigen Abnahme noch prüfen und zudem Versandgebühren sparen. 

14  Marktanteile: Quelle: HDE / IfH Köln: Handel digital – Online-Monitor 2020, S. 16, 18. 
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4.2 Entwicklungen und Trends auf der Nachfrageseite 

Als wesentliche Einflussfaktoren auf der Nachfrageseite sind folgende Aspekte anzusprechen: 

 Gesellschaftliche und demografische Wandlungsprozesse (u. a. Verschiebung der Alters-

struktur, Migration, Trend zu kleineren Familieneinheiten) haben Präferenzverschiebun-

gen bewirkt und dadurch Veränderungen im Einzelhandel ausgelöst. Wenngleich die 

Altersgruppe der Senioren jetzt schon deutlich agiler und mobiler ist als frühere Gene-

rationen, wird wegen der wachsenden Lebenserwartung der Anteil der Personen mit 

erhöhtem Service- und Dienstleistungsbedarf noch zunehmen. Daneben wächst die Ge-

neration der „Digital Natives“ in das konsumfähige Alter hinein und prägt das Nachfra-

geverhalten (v. a. durch zunehmende Nutzung von Onlinehandel). 

 Von dem bis 2019 zu beobachtenden Aufschwung der Konjunktur in Deutschland pro-

fitierte auch das Konsumklima. Dies hat zu einem weiteren Anstieg der Umsätze im Ein-

zelhandel geführt. Für die kommenden Jahre ist allerdings wegen der Corona-Krise von 

einem ernsten Konjunktureinbruch auszugehen. Eine daraus folgende Kaufzurückhal-

tung dürfte v. a. modische Güter sowie Güter des langfristigen Bedarfs (auch wegen der 

bereits recht hohen Ausstattungsquote in Deutschland) betreffen. Auch steigende Auf-

wendungen für Mieten und Gesundheitsvorsorge könnten zu einer Dämpfung der Ein-

zelhandelsnachfrage führen.  

 Die hohe Kunden-Mobilität hat die Wertigkeit von Einkaufslagen verändert und den Sie-

geszug von autokundenorientierten Standorten erst möglich gemacht. Die bisherige 

Präferenz des Autos als bevorzugtes Verkehrsmittel für den Einkauf bedingte einen gro-

ßen Stellplatzbedarf, was v. a. Innenstädte vor Herausforderungen stellt. Zwar ist mitt-

lerweile eine zunehmende Sensibilität von Verbrauchern und Politik gegenüber Staus, 

Luftverschmutzung und Lärm durch Pkw- und Lieferverkehr zu bemerken, jedoch ist 

bisher noch keine flächendeckende „Verkehrswende“ eingetreten. Hinzu kommt, dass 

auch ein Warentransport per Zustelldienst oder mit dem Fahrrad neue städtebauliche 

Herausforderungen für die Verkehrsgestaltung mit sich bringen wird. 

 Die zunehmend gut informierten deutschen Verbraucher zeigen ein preissensibles 

Nachfrageverhalten, was v. a. durch steigende Ausgaben der Konsumenten für andere 

Positionen (z. B. Energie, Miete, Gesundheit, Freizeit, Abgaben), aber auch durch 

„Schnäppchenlust“ bedingt ist. Zugleich sind die Ansprüche der Kunden an den Einzel-

handel stetig gewachsen. Mit Anstieg des Einkommens- und Bildungsniveaus tritt zudem 

eine Ausdifferenzierung der Nachfrage auf, die auch häufig ein stärkeres Qualitäts- und 

Nachhaltigkeitsbewusstsein beinhaltet; dies wird insbesondere an der stark gewachse-

nen Nachfrage nach Biolebensmitteln deutlich. 
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Abbildung 5: Aktuelle Konsumtrends des „hybriden“ Verbrauchers 

GMA-Konsumentenforschung 2020 

 Im Zuge der wachsenden Digitalisierung und der Zunahme der „digital natives“ werden 

auch vom stationären Einzelhandel vermehrt moderne Angebotskonzepte erwartet 

(z. B. Mischbetriebe mit Einzelhandels- und Gastronomieelementen, interaktive Kon-

zepte, Guideshops15, POS-Digitalisierung, Click & Collect). Hierzu gehört auch der Aus-

bau einer entsprechenden Infrastruktur außerhalb der Geschäfte (Pick-up-Stationen, 

Drive-in-Depots).  

 Bezüglich der Innenstadt zeigen Zeitreihenbefragungen, dass das Thema „Einkaufen“ 

mittlerweile nicht mehr der dominierende Besuchsgrund der Innenstädte ist. Stattdessen 

wird das City-Shopping immer stärker mit anderen Aktivitäten verknüpft, etwa mit Arzt-

besuchen, Wahrnehmen von Kultur- oder Bildungsangeboten oder mit anderen Freizei-

taktivitäten wie Gastronomiebesuche oder Bummeln / Flanieren. Die Forcierung ande-

rer Themenfelder abseits des Handels darf deshalb nicht aus dem Blick geraten. 

Festzuhalten ist, dass Kunden bei austauschbaren Waren nur dann einen tendenziell höheren Preis 

im stationären Einzelhandel akzeptieren, wenn hiermit ein echter Zusatznutzen verbunden ist, der 

die geringere Bequemlichkeit (im Vergleich zum Onlinehandel) aufwiegt. Beispielsweise können 

Geschäfte mit attraktiver Angebotsvielfalt, inspirierender Darbietung, hoher Beratungsqualität, 

schneller Erhältlichkeit oder zusätzlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten punkten. Er-

folgsfaktoren bei (Innen-)Städten sind Aufenthaltsqualität, Übersichtlichkeit, Multifunktionalität / 

Synergieeffekte, kurze Wege).  

4.3 Entwicklungen und Trends in der Nahversorgung 

Anders als der stationäre Nonfood-Einzelhandel ist der Lebensmitteleinzelhandel bislang nicht stark 

vom Onlinehandel geprägt. Der Onlinehandel mit Nahrungs- und Genussmitteln wird zwar von den 

                                                            
15  Ein Guideshop ist eine Art Showroom, in dem die Kunden die Produkte begutachten, berühren und auch 

anprobieren können, bevor sie sie kaufen. Allerdings stehen die Waren nicht zur sofortigen Mitnahme zur 
Verfügung, sondern die Kunden bekommen sie nach Hause geliefert. So entfallen Lagerflächen im Shop. 

Stärkeres Qualitäts-, Umwelt-  
und Regionalbewusstsein 
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Verbrauchern teilweise auch akzeptiert (z. B. für Spezialitäten, Wein usw.), jedoch stellt das Inter-

net für weite Bereiche des Lebensmittelhandels aufgrund der erforderlichen Frische und schonen-

den Verpackung der Waren (noch) keine verbreitete Angebotsform dar. Bei den strukturprägen-

den Anbietern im Lebensmittelhandel, den großen Handelsketten, lässt sich vielmehr von Digitali-

sierungsgewinnern sprechen, wenn sie es schaffen, dem anonymen Einkauf im Internet ein an-

sprechendes Einkaufserlebnis vor Ort mit einer großen Auswahl an frischen Lebensmitteln gegen-

über zu setzen und zugleich die Vorteile moderner digitaler Warenwirtschaftssysteme für sich zu 

nutzen. 

Für die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs kommt modernen Lebensmittelmärkten eine 

besondere Bedeutung zu, da sie nicht nur ein qualifiziertes Hauptsortiment an Lebensmitteln, Ge-

tränken und Drogeriewaren bieten, sondern auch die wichtigsten weiteren Sortimente des kurz-

fristigen Bedarfs (z. B. Zeitschriften, Schnittblumen, Schreibwaren) zumindest ausschnittweise vor-

halten. Moderne Lebensmittelmärkte sind daher als Garanten einer qualitätsvollen Nahversor-

gung anzusehen, darüber hinaus auch als Leitbetriebe der Einzelhandelsstruktur. Ergänzende 

Funktionen für die Grundversorgung übernehmen kleinere Lebensmittelfachgeschäfte, Betriebe 

des Lebensmittelhandwerks, Getränkemärkte, Convenience-Shops (Kioske, Tankstellen) und Hof-

läden. Kleinere Lebensmittelgeschäfte leiden an strukturell bedingten Kostennachteilen gegen-

über größeren Filialisten. Auch genossenschaftliche Lebensmittelmärkte, Bringdienste oder mo-

bile Verkaufsformen sind tendenziell teurer als konventionelle Supermärkte oder Discounter, zu-

dem ist hier die Auswahl deutlich eingeschränkt. Daher liegt für diese Verkaufsformen kundensei-

tig ein eher geringes Interesse vor.  

Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel konnte mit zunehmend attraktiver werdenden Läden 

seine Umsatzleistung in den letzten Jahren stetig vergrößern (+19 % zwischen 2012 und 2019). 

Unter den Betriebsformen entfällt nach wie vor der größte Marktanteil auf Discounter (ca. 45 % 

des Umsatzvolumens im Jahr 2019); Supermärkte kommen auf ca. 31 %, Große Supermärkte auf 

ca. 10 %, SB-Warenhäuser auf ca. 11 % und sonstige Lebensmittelgeschäfte auf ca. 3 %.16 Disco-

unter sind wegen des Preisvorteils und ihres übersichtlichen Sortiments bei den deutschen Ver-

brauchern sehr beliebt. Vollsortimenter (Supermärkte und Große Supermärkte) profilieren sich 

v. a. durch Sortimentsbreite, Frische, Convenience, Service, Ladenatmosphäre und persönliche 

Kundenansprache; um diese Vorteile auszubauen, benötigen Vollsortimenter zunehmend größere 

Flächen. Zunehmende Nachfrage erfahren spezialisierte Anbieter von Biolebensmitteln (Biosuper-

märkte und Naturkostläden mit Käse- und Fleischtheke und integrierter Bio-Bäckerei, Hofläden, 

Reformhäuser, Unverpacktläden). 

In Reaktion auf die zunehmende Konkurrenz von Onlineanbietern bei Nonfoodartikeln haben so-

wohl Vollsortimenter als auch Discounter ihr Angebot umstrukturiert; sie profilieren sich jetzt deut-

lich stärker als noch vor 10 Jahren durch ein qualitätsvolleres und ausdifferenzierteres Lebens- 

mittelangebot (z. B. durch hohen Anteil an Frischeprodukten, Markenartikeln, Biolebensmitteln, 

regional erzeugten Lebensmitteln, fair gehandelten Waren usw.). Zugleich haben die deutschen 

Lebensmittelunternehmen im vergangenen Jahrzehnt ihre Umsatzanteile mit Nahrungs- und Ge-

nussmitteln deutlich ausgebaut, während die Umsätze mit Nonfood sanken.  

  

                                                            
16  Quelle: EHI Retail Institute: handelsdaten aktuell 2020, S. 78; Köln 2020; GMA-Berechnungen. 
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Als Verkaufsfläche weisen Discounter heute im Durchschnitt ca. 790 m² Verkaufsfläche 17 auf, wo-

bei mittlerweile Größen zwischen 1.000 und 1.700 m² Verkaufsfläche von den Betreibern als 

marktgerecht angestrebt werden. Supermärkte verfügen über eine Durchschnittsgröße von ca. 

1.030 m² Verkaufsfläche; bei neuen Objekten werden von den Betreibern aber nach Möglichkeit 

Einheiten von ca. 1.500 – 2.500 m² Verkaufsfläche geplant. Hinzu kommen ggf. Flächen für ergän-

zende Betriebe wie etwa Backshops. Der wachsende Flächenbedarf von modernen Lebensmittel- 

und Drogeriemärkten ist v. a. auf die Ausdifferenzierung der individuellen Kundenvorlieben zu-

rückzuführen, die auch eine Ausweitung der Sortimente mit sich brachten, außerdem auf stei-

gende Anforderungen an die kundengerechte Warenpräsentation sowie Optimierungsvorgaben 

der internen Logistik. Große Lebensmittel- und Drogeriemärkte benötigen zudem eine problem-

lose verkehrliche Erreichbarkeit, so dass gut angebundene Standorte mit guter Lage zu Hauptver-

kehrsachsen bevorzugt werden. 

4.4 Konsequenzen für die (Innen-)Stadtentwicklung von Bad Vilbel  

Der Onlinehandel hat seinen festen Platz in der „Standortwahl“ der Konsumenten gefunden. Von 

einer weiter wachsenden Bedeutung ist insbesondere im Nonfood-Bereich auszugehen. Dadurch 

wird der Flächenbedarf im stationären Einzelhandel tendenziell sinken. Dies betrifft insbesondere 

die Innenstadtleitsortimente. Gleichzeitig steigt aber der Flächenbedarf für Lager und Logistik bzw. 

Onlinehändler18 in den Gewerbegebieten.  

Abbildung 6: Gewinner und Verlierer des digitalen Wandels 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMA-Grundlagenforschung 2020 

Für die kommenden Jahre sind weitere Verdrängungsprozesse zu Lasten von schwachen Anbietern 

bzw. schwachen Nebenlagen zu erwarten. Die Hauptursachen hierfür sind gestiegene Ansprüche 

der Kunden, Marktsättigungserscheinungen (z. B. in den Branchen Spielwaren, Bücher, Hausrat, 

Haushaltsgroßgeräte), strukturelle Veränderungen (z. B. die gerade für Mittelzentren typischen 

Konzentrationsprozesse) oder auch individuelle Gründe (z. B. Altersnachfolgeprobleme). 

                                                            
17  Quelle: EHI Retail Institute: handelsdaten aktuell 2020, S. 79 f.; Köln 2020; GMA-Berechnung. 
18  Rechtlich ist Onlinehandel ebenso Handel wie stationärer Einzelhandel. 
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Absehbar ist auch, dass sich die Polarisierung zwischen dem sog. „Run-Shopping“ (versorgungsori-

entierter Routineeinkauf) und dem „Fun-Shopping“ (freizeitorientierter Spaßeinkauf) fortsetzen 

wird, was besonders für Anbieter bzw. Angebotsstandorte der sog. „unprofilierte Mitte“ zu Prob-

lemen führen wird. Die Erkenntnisse aus zahlreichen Image- und Besucherbefragungen der GMA 

in Innenstädten machen aber deutlich, dass der digitale Wandel durchaus auch Chancen für In-

nenstädte beinhalten kann. Gewinner sind v. a. attraktive und multifunktionale Innenstädte, wo der 

Einzelhandel auf wenige, eng umrissene Bereiche konzentriert ist und eine hohe funktionale 

Dichte durch Einbindung weiterer Nutzungen besteht (Gastronomie, Dienstleistungen, Events 

usw.). Auch wohnortnahe und gut erreichbare Nahversorgungslagen können profitieren, wenn sie 

mit Zeitersparnis und kurzen Wegen punkten können. Deutlich wird daraus, dass sich besonders 

die Bad Vilbeler Innenstadt weiter hin zu einem gesamtstädtisch bedeutsamen Kommunikations-, 

Versorgungs- und Lebensraum entwickeln muss.  

Die Herausforderungen, die sich hieraus für die Einzelhandels- und Stadtplanung ergeben, lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 

 Noch stärkere Konzentration des Einzelhandels durch Fokussierung auf wenige, eng de-

finierte Bereiche  

 Förderung der funktionalen Dichte im zentralen Versorgungsbereich durch Entwicklung 

und Einbindung weiterer Nutzungen (z. B. Gastronomie-, Gesundheits-, Kultur-, Frei-

zeit- und Bildungseinrichtungen) und Förderung der Wohnfunktion im Bereich der In-

nenstadt 

 Konsequente Aufwertung des öffentlichen Raumes für alle Nutzergruppen sowie Schaf-

fung einer Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt 

 Erhalt von wohngebietsnahen Lebensmittelmärkten als Garanten einer zukunftsfähi-

gen, verkehrsreduzierenden Grundversorgung vor Ort. 

 

5.  Einzelhandelsstandort Bad Vilbel 

5.1 Wesentliche Strukturdaten der Stadt Bad Vilbel 

Die Stadt Bad Vilbel ist durch ihre Lage an der Südspitze der Wetterau, unmittelbar nördlich der 

Frankfurter Stadtgrenze, geprägt. Im Stadtgebiet leben aktuell ca. 35.290 Einwohner mit Haupt-

wohnsitz , hinzu kommen rund 2.000 Nebenwohnsitze19. Gemäß LEP Hessen (2000) ist die Stadt 

als Mittelzentrum in der Region Südhessen ausgewiesen (vgl. Karte 1). Sie liegt im hoch verdichte-

ten Ordnungsraum des Ballungsraums Frankfurt-Rhein-Main. Weitere wesentliche Eigenschaften 

der Stadt Bad Vilbel als Standort für den Einzelhandel sind der Tabelle 1 zu entnehmen. 

  

                                                            
19  Quelle: Stadt Bad Vilbel, Stand 30.06.2020, ca.-Wert gerundet. Die Angaben der Stadt weichen von denen 

des Statistischen Landesamtes etwas ab. 
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Karte 1: Lage von Bad Vilbel und zentralörtliche Struktur in der Region 

Legende

Oberzentrum

Mittelzentrum

Unterzentrum

Kleinzentrum

Quelle:
Kartengrundlage GfK GeoMarketing, 

GMA-Bearbeitung 2020
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Tabelle 1: Wesentliche Standorteigenschaften der Stadt Bad Vilbel als Standort für den 
Einzelhandel 

Kriterium Charakteristika der Stadt Bad Vilbel 

Lage im Raum zentral in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, im Süden der Wette-
rau ca. 10 km nach Frankfurt (Innenstadt), ca. 15 km nach Bad Homburg 
v.d.H., jeweils ca. 20 km in die Kreisstadt Friedberg und nach Hanau 

Landkreis Wetteraukreis (insgesamt 309.308 EW)*1; hier einwohnerstärkste Kom-
mune 

Landesplanerische Funktion Mittelzentrum im Verdichtungsraum der Planungsregion Südhessen *2 

Mittelbereich Frankfurt a. M., Bad Vilbel, Maintal, Kelsterbach *3 

Nahbereich Stadt Bad Vilbel 

Verkehrliche Erreichbarkeit  Im MIV sehr gut: 

B 3 (Friedberg – Frankfurt)  

B 521 (Frankfurt – Büdingen)  

Autobahnen A 661 (Oberursel – Frankfurt – Egelsbach) und A 5 (Hatten-
bacher Dreieck – Frankfurt – Basel) über die B 3 erreichbar 

Landesstraße L 3008 (Bad Homburg – Hanau) 

 im ÖPNV gut:  

Regionalbahn- bzw. S-Bahnlinien nach Frankfurt, Karben / Friedberg und 
Glauburg-Stockheim 

Regionalbuslinien und Stadtbuslinien („Vilbus“) im RMV-Netz 

Wirtschaftsstandort  rund 10.500 Beschäftigte*4  

 negativer Pendlersaldo (-3.500) *4 

 zukunftsfähige Branchenstruktur (knapp 57 % der Beschäftigten im 
Dienstleistungssektor, ca. 26 % im Sektor Handel / Verkehr / Gastge-
werbe, ca. 17 % im Produzierenden Gewerbe)*4  

 größte Betriebe: Stada (Arzneimittel), Hassia (Mineralbrunnen), 
Brother (Büromaschinen), Tractebel (Technische Beratung) 

Einzelhandelsstandort  Gesamtumsatz (2020)*5: 206,1 Mio. € 

 Zentralitätskennziffer des Einzelhandels (2020) *5: 83,2 

 Kaufkraftkennziffer (2020) *6: 121,7 

Fläche ca. 25,65 km², davon 27,7 % Siedlungs- und Verkehrsfläche*7  

Bevölkerungsaufkommen 
und -entwicklung 

 Bevölkerung (2020) *1: 34.492 EW  

 Bevölkerung 2010 – 2020 *1: +8,8 %  

 Einwohnerprognose 2025 *8: ca. 34.600 EW 

Bevölkerungsdichte ca. 1.343 EW je km² (Kreisdurchschnitt: 281 EW je km²) *9 

Altersdurchschnitt 43,9 Jahre (Kreisdurchschnitt: 44,6 Jahre) *10 

*1 Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Stand 30.06., nur Hauptwohnsitze, ca.-Werte gerundet 

*2 Im Entwurf zur 4. Änderung des LEP Hessen ist Bad Vilbel als polyzentrales Mittelzentrum im Verbandsgebiet des Regi-

onalverbandes FrankfurtRheinMain (VG) ausgewiesen. 

*3 Laut Entwurf zur 4. Änderung des LEP Hessen gehören zum zugeordneten Mittelbereich nur Bad Vilbel und Karben. 

*4 Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand 30.06.2019, ca.-Werte gerundet 

*5 Quelle: Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg und CIMA Beratung + Management GmbH / BBE Handelsberatung 

GmbH, München, 2020 basierend auf © Statistisches Bundesamt; (Prognosewerte für 2020) 

*6 Quelle: Michael Bauer Research (MBR), 2020. 

*7 Quelle: Hessische Gemeindestatistik 2019, ca.-Werte gerundet 

*8 Quelle: Hessen Agentur GmbH: Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regionen als Grundlage der Landesentwick-

lungsplanung (Stand Oktober 2019). 

*9 Quelle: GMA-Berechnungen, basierend auf Einwohnerzahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes, Stand 30.06.2020 

*10 Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Stand 31.12.2019, nur Hauptwohnsitze 
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Zum Stadtgebiet gehören die Kernstadt mit dem südlich angrenzenden Stadtteil Heilsberg sowie 

im Norden die abgesetzten Stadtteile Dortelweil, Gronau und Massenheim. Der Einwohner-

schwerpunkt liegt in der Kernstadt, wo etwa 47 % der Gesamtbevölkerung lebt. Es folgen Dortel-

weil mit ca. 20 %, Heilsberg mit ca. 17 % sowie Massenheim und Gronau mit jeweils ca. 8 %.20 

Innerhalb der Kernstadt gruppieren sich teils ausgedehnte Wohngebiete um die Innenstadt, die 

sich entlang der Nidda erstreckt; im Norden schließen sich Gewerbegebiete an. Westlich der 

Bahntrasse sind das neue Wohngebiet Quellenpark und das Büro- und Innovationsquartier Spring 

Park Valley im Bau. Weitere Gewerbegebiete befinden sich an den Rändern von Massenheim und 

Dortelweil. Die übrigen Bereiche der Stadtteile weisen dagegen recht kompakte Siedlungsstruktu-

ren auf und sind vorwiegend durch Wohnnutzungen geprägt. 

Innerstädtische Hauptverkehrsstraßen der Kernstadt sind in Nord-Süd-Richtung die Achse Fried-

berger Straße – Kasseler Straße – Frankfurter Straße, die die Stadtteile Dortelweil und Heilsberg an 

die Kernstadt anbindet, sowie in West-Ost-Richtung die Landesstraße 3008 (Büdinger Straße), die 

die Stadteile Massenheim und Gronau mit der Kernstadt verbindet. Durch die westlich der Kern-

stadt verlaufende Bundesstraße B 3 (Friedberg – Karben – Preungesheimer Dreieck mit Anschluss 

zur A 661), die im Stadtbereich von Bad Vilbel vierspurig ausgebaut ist, wird die Kernstadt von 

überörtlichen Verkehrsströmen entlastet. Zufahrten zur B 3 bestehen im Norden von Dortelweil 

(Theodor-Heuss-Straße) sowie in Massenheim-Nord (Büdinger Straße) und -Mitte (Homburger 

Straße). Im äußersten Süden des Stadtgebietes bildet die B 521 (Frankfurt – Nidderau – Büdingen) 

nach Art einer Ortsumgehung eine weitere Anbindung an die A 661 sowie an den Frankfurter 

Stadtteil Bergen Enkheim und die Gemeinde Niederdorfelden. Im Norden von Bad Vilbel ist das 

Stadtgebiet von Karben durch zwei Kreisstraßen erreichbar. 

Die Stadt konnte in den letzten 10 Jahren eine erhebliche Bevölkerungszunahme von rund 4.000 

Einwohnern bzw. ca. 13 % verzeichnen21. Diese ist v. a. auf die Besiedlung des großen Neubauge-

bietes Dortelweil-West sowie weitere Wohnquartiere im Stadtgebiet (u. a. Baugebiete im Nord-

westen von Heilsberg und im Südosten von Gronau) zurückzuführen. Das im Bau befindliche Neu-

baugebiet „Quellenpark“ im Westen der Kernstadt lässt eine Fortführung des positiven Bevölke-

rungstrends erwarten. 

5.2 Standortgefüge des Einzelhandels in Bad Vilbel 

Einzelhandelskonzentrationen liegen in der Kernstadt in der Stadtmitte und im Gewerbegebiet 

Friedberger Straße vor, im Stadtteil Dortelweil im Einkaufszentrum „Brunnen-Center“ und im ge-

genüberliegenden Gewerbegebiet (u. a. Möbelhaus Porta). Diese Angebotsschwerpunkte werden 

auch im Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan anerkannt (vgl. Abbildung 7).  

  

                                                            
20  Quelle: Stadt Bad Vilbel, Stand 30.06.2020, nur Einwohner mit Hauptwohnsitz. Aus: https://www.bad-vil-

bel.de/de/stadtportrait/daten-und-fakten-ueber-bad-vilbel, abgerufen am 25.09.2020. 
21  Quelle: Stadt Bad Vilbel, Stand jeweils 30.06., nur Einwohner mit Hauptsitz, ca.-Werte gerundet. 
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Abbildung 7: Auszug aus dem Regionalen Flächennutzungsplan Südhessen 2010 zum großflä-
chigen Einzelhandel im Mittelzentrum Bad Vilbel 

Quelle: Regionalplan/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 FrankfurtRheinMain Beikarte 2,  

Planstand: 31.12.2019: Regionaler Einzelhandel, Blatt 4 

Der zentrale Versorgungsbereich der Bad Vilbeler Innenstadt erstreckt sich südlich der Nidda über 

rund 1 km zwischen dem Bahnhof Bad Vilbel Süd und dem Marktplatz (Rathausbrücke). Der Ein-

zelhandel konzentriert sich auf die Frankfurter Straße, wo ein fast durchgängiger Geschäftsbesatz 

besteht; in den angrenzenden Seitenstraßen ist der Einzelhandelsbesatz dagegen nur noch gering 

ausgeprägt. Als großflächige Magnetbetriebe wirken das Drogeriekaufhaus Müller und der Tex-

tilanbieter H&M am Niddaplatz (im zentralen Teil der Einkaufsinnenstadt) sowie das Warenhaus 

Woolworth (am südwestlichen Ende). Hinzu kommen als wichtige Nahversorger zwei Rewe Super-

märkte am südwestlichen Ende der Innenstadt sowie eine Netto-Filiale im nördlichen Teil. An der 

Frankfurter Straße sind überwiegend kleinflächige Fachanbieter angesiedelt, die ein relativ breites 

Spektrum an Bedarfsgütern des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfssektors abdecken. Das Ein-

zelhandelsangebot wird durch verschiedene Dienstleistungsbetriebe, Banken, Arztpraxen und 

eine Vielzahl von Gastronomiebetrieben ergänzt.  

Im Norden der Kernstadt bestehen an der Friedberger Straße im dortigen Gewerbegebiet mehrere 

Lebensmittelbetriebe (Lidl, tegut, Rewe-Getränkemarkt), die durch weitere Einzelhandels- und Ge-

werbebetriebe (A.T.U., Autohäuser, Tankstellen) ergänzt werden. Unweit davon wurde im Südteil 
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der Friedberger Straße ein zusätzlicher Nahversorgungsstandort am Ostausgang des Bahnhofs re-

alisiert (Penny-Lebensmittelmarkt, dm-Drogeriemarkt, Textilfilialist, Apotheke).  

Außerdem fungiert an der Rodheimer Straße ein Kombi-Standort aus Lebensmittel- und Getränke-

märkten und ergänzenden Kleinbetrieben als Nahversorgungsstandort für die neuen Wohnquar-

tiere Krebsschere und Quellenpark, aber auch für Massenheim. Magnetbetriebe sind hier ein mo-

derner Supermarkt (Rewe) und die einzige Aldi-Filiale am Ort. 

Im Stadtteil Dortelweil befindet sich an der Friedberger Straße, gegenüber dem Möbelhaus Porta, 

dem Küchenfachmarkt Plana und dem Schuhhaus Braun, das Einkaufszentrum „Brunnen-Center“, 

welches das Versorgungszentrum für die umliegenden Wohngebiete in Dortelweil bildet. Nach Be-

standsabschmelzungen verzeichnet das Brunnen-Center zwar aktuell Leerstände, mit dem Edeka-

Lebensmittelmarkt konnte der Magnetbetrieb jedoch gehalten werden.  

Als weiterer Einzelhandelsstandort ist im Stadtteil Heilsberg die Alte Frankfurter Straße zu nennen, 

die neben den Lebensmittelmärkten Lidl und Rewe v. a. von kleinflächigen Einzelhandels- und 

Dienstleistungsanbietern des kurzfristigen Bedarfsbereiches geprägt wird. 

Im Stadtteil Massenheim ist v. a. auf den renommierten Baufachmarkt Maeusel hinzuweisen, der 

sich hier in dezentraler Lage im dortigen Gewerbegebiet an der Zeppelinstraße befindet.  

Unweit von Maeusel, jedoch auf der östlichen Seite der B 3 auf Gemarkung der Kernstadt Bad Vil-

bel, soll im Gewerbegebiet Quellenpark mit dem Einrichtungshaus Segmüller ein weiterer Einzel-

handelsmagnet angesiedelt werden. 

In den weiteren Stadtbereichen von Bad Vilbel, so auch den Ortslagen von Massenheim und 

Gronau, sind keine wesentlichen Einzelhandelslagen vorhanden.  

 

  



 

    

FORTSCHREIBUNG DES EINZELHANDELSKONZEPTES BAD VILBEL 2020 

office.koeln@gma.biz / www.gma.biz 24 

II.  Angebotsanalyse des Bad Vilbeler Einzelhandels 

1.  Einzelhandelsbestand und -struktur in der Gesamtstadt  

Im Juli 2020 wurde eine vollständige Erhebung des stationären Einzelhandels in Bad Vilbel vorge-

nommen. Dabei wurde in der Stadt folgender Einzelhandelsbestand22 festgestellt (vgl. Tabelle 2): 

 161 Betriebe des Ladeneinzelhandels und Ladenhandwerks  

 eine Gesamtverkaufsfläche von ca. 64.880 m²  

 eine Umsatzleistung von ca. 190,9 Mio. € (brutto) 23.  

Tabelle 2: Einzelhandelsbestand in der Stadt Bad Vilbel 2020 nach Warengruppen 

Warengruppen Anzahl  
Betriebe* 

Verkaufsfläche* 
in m²  

Umsatz  
in Mio. €** 

Nahrungs- und Genussmittel 52 17.970 78,1 

Gesundheit, Körperpflege 15 3.325 18,9 

Blumen, zoologischer Bedarf 8 535 2,9 

Kurzfristiger Bedarf  75 21.830 99,9 

Bücher, Zeitschriften, Schreib- u. Spielwaren 8 440 5,3 

Bekleidung, Schuhe, Sport 23 5.385 20,6 

Mittelfristiger Bedarf  31 5.825 25,9 

Elektrowaren, Medien, Foto 7 310 2,6 

Hausrat, Einrichtung, Möbel 16 23.590 38,8 

Bau-, Heimwerker-, Gartenbedarf 10 11.875 17,9 

Optik, Uhren, Schmuck 12 450 2,7 

Sonstige Sortimente**** 10 1.000 3,1 

Langfristiger Bedarf  55 37.225 65,1 

Nonfood 109 46.910 112,8 

Einzelhandel insgesamt 161 64.880 190,9 

* Zuordnung nach Sortimentsschwerpunkt; ** Bereinigte Umsätze, d. h. Umsätze von Mehrbranchenunternehmen 

(z. B. Lebensmittelmärkte, Drogeriemärkte, Warenhaus) wurden den einzelnen Branchen zugeordnet; *** kein 

Ausweis aus Datenschutzgründen (weniger als 5 Fachbetriebe); **** z. B. Sportgeräte, Fahrräder, Autozubehör, 

Gebrauchtwaren; GMA-Erhebung Juli 2020 / GMA-Berechnung (ggf. Rundungsdifferenzen) 

Die räumliche Verteilung ist der Karte 2 zu entnehmen. Deutlich werden hieraus die im Kapitel I., 

5. skizzierten Einzelhandelsschwerpunkte (Innenstadt, Gewerbegebiet Dortelweil, Industrie- und 

Gewerbegebiet Friedberger Straße, Gewerbegebiet Massenheim). 

  

                                                            
22  Ohne Großhandelsbetriebe, Betriebe des Kfz-Handels oder reine Onlinehandelsbetriebe; bereits ohne die 

im Oktober 2020 geschlossenen Betriebe Herkules Sport Treff und Technik Partner im Brunnen-Center Dor-
telweil. 

23  Ergebnis von qualifizierten gutachterlichen Schätzungen. 
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Karte 2: Einzelhandelsbestand Bad Vilbel 2020: Verteilung im Stadtgebiet
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In der Betrachtung der Hauptwarengruppen liegt der Angebotsschwerpunkt im langfristigen Be-

darf; diese Anbieter nehmen ca. 57 % der Gesamtverkaufsfläche ein (v. a. wegen des sehr großen 

Möbelhauses Porta und des Bauzentrums Maeusel). Auf den kurzfristigen Bedarf (insbesondere 

Lebensmittel und Drogeriewaren) entfallen ca. 34 % der Gesamtverkaufsfläche, auf den mittelfris-

tigen Bedarf nur ca. 9 % der Gesamtverkaufsfläche. 

Abbildung 8: Branchenstruktur des Bad Vilbeler Einzelhandels 2020  
(Verkaufsflächenanteile, Zuordnung der Betriebe nach Umsatzschwerpunkt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMA-Erhebung Juli 2020 / GMA-Berechnung (ggf. Rundungsdifferenzen)  

Die Analyse der Größenstruktur macht deutlich, dass der Einzelhandelsbestand in Bad Vilbel rein 

zahlenmäßig von Kleinbetrieben dominiert wird. Fast drei Viertel der Geschäfte haben weniger als 

200 m² Verkaufsfläche, 45 % sogar weniger als 50 m² Verkaufsfläche. Betrachtet man jedoch die 

Verkaufsflächen- und Umsatzanteile, wird Bad Vilbel stark durch großflächige Einzelhandelsbe-

triebe geprägt. Großflächig (d. h. größer als 799 m² Verkaufsfläche) sind zwar nur 10 % aller Be-

triebe, diese generieren aber ca. 66 % des Gesamtumsatzes und stellen ca. 74 % der Verkaufsflä-

chen.  

Abbildung 9: Größenstruktur des Bad Vilbeler Einzelhandels 2020 

GMA-Erhebung Juli 2020 / GMA-Berechnung (ggf. Rundungsdifferenzen) 
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Die rechnerische Durchschnittsgröße aller Geschäfte in Bad Vilbel beträgt heute ca. 400 m² Ver-

kaufsfläche. Vor 10 Jahren lag dieser Wert noch bei ca. 265 m² Verkaufsfläche. Der Anstieg des 

Durchschnittswerts erklärt sich v. a. durch Neuansiedlungen (z. B. Rewe an der Rodheimer Straße, 

Drogerie Müller, H&M, Penny) und Erweiterungen (v. a. Bauzentrum Maeusel), aber auch 

dadurch, dass in den letzten Jahren – wie bundesweit auch – vermehrt kleine Anbieter aus dem 

Markt ausgeschieden sind.  

In Betrachtung der Standortlagen zeigt sich in vielen Branchen die vorherrschende Stellung der 

dezentralen Standorte: 

 Auf dezentrale Standortlagen entfallen nur ca. 17 % der Betriebe, allerdings ca. 60 % der 

Bad Vilbeler Verkaufsflächen. Die Gewerbegebietsstandorte in Dortelweil, Massenheim 

und an der Friedberger Straße werden von Anbietern des langfristigen Bedarfs (Bau- 

und Heimwerkerbedarf, Möbel / Küchen, Fahrräder) geprägt, daneben ist hier aber 

auch ein großflächiger Schuhanbieter standortprägend. Im Gewerbegebiet Friedberger 

Straße sind dagegen v. a. Lebensmittel- und Getränkemärkte angesiedelt. 

 In der Innenstadt befinden sich ca. 47 % der Betriebe und ca. 18 % der gesamtstädti-

schen Verkaufsflächen. Besonders die kleinflächig strukturierten Branchen Optik / Hör-

geräteakustik und Uhren / Schmuck, Bücher, Schreib- und Spielwaren sowie Beklei-

dungsanbieter konzentrieren sich im hohen Maß auf die zentrale Lage (vgl. Abbildung 

10).  

 Nahversorgungszentren umfassen jeweils ca. 10 – 11 % des Betriebs- und Verkaufsflä-

chenbestands. Gemäß ihrer Funktion spielen sie v. a. in den Branchen Nahrungs- und 

Genussmittel, Zeitschriften, Schreib- und Spielwaren eine Rolle. Auffällig ist aber ihr der-

zeit geringes Angebot an Gesundheit / Körperpflege, Blumen und zoologischem Bedarf. 

 Sonstigen Streulagen (einschließlich Ortsteilen) sind in Bad Vilbel ca. 25 % der Betriebe 

und ca. 11 % der Verkaufsflächen zuzuordnen.  

Abbildung 10: Verkaufsflächenbestand 2020: Hauptwarengruppen nach Standortlagen 

GMA-Erhebung Juli 2020 / GMA-Berechnung (ggf. Rundungsdifferenzen; Zuordnung der Betriebe nach Umsatz-

schwerpunkt) 
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Foto 1: Innenstadt (Niddaplatz)  Foto 2:  Innenstadt (Frankfurter Str.) 

 

 

 
   
Foto 3:  Brunnen-Center Dortelweil  Foto 4:  Nahversorgungslage Heilsberg 

 

 

 
Fotos: GMA, Juli 2020 

Als wichtige Orientierung für die Versorgungsbedeutung und für das Entwicklungspotenzial einer 

Branche dient die Zentralitätskennziffer. Diese wird durch Gegenüberstellung von erzieltem Um-

satz am Ort und der dortigen Kaufkraft der Bewohner errechnet. Dabei deuten Zentralitätswerte 

über 100 % eine hohe Kaufkraftbindung bzw. Umsatzzuflüsse aus dem Umland an.  

In Bad Vilbel ermittelte die GMA in fast allen Warengruppen, mit Ausnahme von Möbeln, Zentra-

litätskennziffern von unter 100 % (vgl. Abbildung 12). Auch das Angebot bei Gesundheit / Körper-

pflege (Zentralitätskennziffer 94) ist als sehr gut zu bewerten. 

Recht gute Werte erreicht die Einkaufsstadt Bad Vilbel noch in den Hauptwarengruppen Nah-

rungs- und Genussmittel, Bau- und Gartenbedarf / Teppiche sowie Bekleidung / Schuhe / Sport 

(Zentralitätskennziffern zwischen 80 und 65). Hierzu ist zu bemerken, dass diese Zentralitätskenn-

ziffern noch höher ausfallen würden, wenn in den jeweiligen Hauptwarengruppen alle Branchen 

„normal“ vertreten wären; allerdings fehlt es in Bad Vilbel an größeren Fachanbietern für Garten-

bedarf, Teppiche / Bodenbeläge und Sportartikel. 

Die Hauptwarengruppen Blumen / zoologischer Bedarf, Bücher / Schreib- und Spielwaren sowie 

Optik / Uhren und Schmuck weisen mit Zentralitäten von 44 bis 39 auf eine nur ausreichende An-

ziehungskraft des örtlichen Einzelhandels hin. Gründe dafür liegen zum einen in dem Fehlen von 

ansprechenden Fachangeboten (z. B. Zoofachmarkt, Spielwarenfachgeschäft), zum anderen in der 

starken Konkurrenz durch Onlinehandel und die nahen Oberzentren Frankfurt und Hanau. 

Ausgesprochen schwach präsentiert sich der Einkaufsstandort Bad Vilbel derzeit in den Hauptwa-

rengruppen Elektrowaren und Sonstiger Einzelhandel (Zentralitätskennziffer unter 20). Dies ist v. a. 
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auf das Fehlen von größeren Anbietern für Elektrowaren, Fahrräder, Sportgroßgeräte / Camping-

bedarf und von Sonderpostenmärkten zurückzuführen.  

Abbildung 11: Einzelhandelszentralitäten in Bad Vilbel 2020 nach Warengruppen 

GMA-Berechnung auf Basis der Erhebung im Juli 2020 

 

2.  Entwicklung des Bad Vilbeler Einzelhandels zwischen 2008 und 2020 

Die zeitliche Entwicklung des Einzelhandelsbestands in Bad Vilbel wird im Vergleich der 2020 er-

hobenen Bestandsdaten mit den Daten aus dem Jahr der letzten Vollerhebung 200824 deutlich. 

Hierzu sind folgende Kernpunkte festzuhalten: 

 Im Zeitraum von 2008 bis 2020 ging in Bad Vilbel die Zahl der Betriebe um 19 % zurück 

(von 199 im Jahr 2008 auf 161 im Jahr 2020). Besonders von Bestandsabschmelzungen 

betroffen waren die Nahversorgungszentren Dortelweil und Heilsberg, wo die Zahl der 

Betriebe um 37 % abnahm, aber auch Streulagen (-20 %) und die Innenstadt (-18 %). 

Der Rückgang der Betriebe hat einerseits betriebliche Ursachen (z. B. Schlecker-Pleite, 

Nachfolgeprobleme bei kleineren Anbietern, mangelnde Nachfrage an wenig frequen-

tierten Standorten), ist aber teilweise auch auf strukturelle Ursachen aufgrund geän-

derter Verbrauchergewohnheiten zurückzuführen (z. B. verstärkter Kauf von Mode und 

Schuhen im Internet). An dezentralen Standorten sank die Zahl der Anbieter dagegen 

nur um ca. 3 %.  

 Dagegen ist die Gesamtverkaufsfläche in Bad Vilbel in den letzten 12 Jahren deutlich ge-

stiegen. So erhöhte sich der Verkaufsflächenbestand um ca. 23 % von ca. 52.700 m² im 

Jahr 2008 auf heute ca. 64.880 m² Verkaufsfläche. Besonders hohe Zunahmen ergaben 

sich in sonstigen Streulagen, wo sich der Flächenbestand mehr als verdoppelt hat (u. a. 

aufgrund der Etablierung von Rewe an der Rodheimer Straße). Auch die Innenstadt wies 

eine sehr positive Entwicklung auf (+ 2.470 m² Verkaufsfläche bzw. +26 %), was haupt-

sächlich auf die Entwicklung am Niddaplatz zurückzuführen ist. In Gewerbegebietslagen 

                                                            
24  Vorbereitende Arbeiten zum GMA-Strukturgutachten für den Einzelhandel 2009. 
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nahm die Verkaufsfläche um ca. 17 % zu (v. a. durch die Erweiterung des Bauzentrums 

Maeusel sowie die Ansiedlung von Penny und dm an der Friedberger Straße 77). Die 

Nahversorgungszentren verzeichneten dagegen Verkaufsflächenrückgänge um ca. 7 %, 

sie resultieren v. a. aus Leerständen im Brunnencenter.  

 Trotz der immer schwierigeren Rahmenbedingungen für den stationären Einzelhandel 

(„Geiz-ist-Geil-Mentalität“, Schnäppchen-Lust, zunehmende Konkurrenz durch Online-

handel etc.) konnte der Einzelhandelsplatz Bad Vilbel zwischen 2008 und 2020 einen 

Anstieg der Umsatzleistung im Einzelhandel um durchschnittlich 10 % verzeichnen25. Lag 

der Wert im Jahr 2008 für die Gesamtstadt noch bei ca. 168,2 Mio. €, erreicht er nun 

im Jahr 2020 nach GMA-Prognose einen Wert von 185,6 Mio. €. Ein überproportional 

starkes Umsatzwachstum zeigte der Lebensmitteleinzelhandel (+ 28 %), der in diesem 

Zeitraum neben der gewachsenen Bevölkerung auch eine gestiegene Ausgabebereit-

schaft der Kunden für höherwertige Lebensmittel für sich nutzen konnte. Zudem kamen 

mit dem Rewe-Markt an der Rodheimer Straße und dem Penny-Markt an der Friedber-

ger Straße zwei strukturprägende Anbieter hinzu. Dagegen wies der Nonfood-Einzel-

handel nur eine geringe Umsatzsteigerung um ca. 1 % auf, v. a. wegen der Zunahme des 

Wettbewerbes im Umland und im Online-Handel. 

 

3.  Angebotssituation in der Innenstadt 

Die Innenstadt liegt zentral im Kernstadtgebiet, zwischen der Nidda, dem Weinberg und der Berg-

straße. Sie stellt den historischen Versorgungsschwerpunkt von Bad Vilbel dar.  

Die innerstädtische Haupteinkaufslage von Bad Vilbel erstreckt sich traditionell entlang der Frank-

furter Straße sowie den einmündenden Straßen zur Nidda hin. Die räumliche Verteilung der Ein-

zelhandels- und Komplementärnutzungen ist der Karte 3 zu entnehmen. Die Frankfurter Straße 

verläuft im Bereich der Innenstadt zwischen dem Marktplatz und dem Kreisverkehr am Südbahn-

hof in fast linearer Ausrichtung über rund 900 m, bevor sie abknickt und nach Süden in Richtung 

Heilsberg und Stadtgrenze führt. Vor allem entlang der Frankfurter Straße besteht ein fast stra-

ßenbegleitender Angebotsbesatz, dessen Bestandsdichte allerdings abseits des zentralen Berei-

ches rund um den Niddaplatz etwas abnimmt. Aufgrund der linearen Struktur der Einkaufsstraße, 

die sich durch die begrenzenden Fluss im Norden und die deutliche Hanglage im Süden ergibt, 

besteht in der Einkaufsinnenstadt allerdings kein attraktiver „Rundlauf“. In den südlichen und 

nördlichen Abschnitten der Frankfurter Straße befinden sich auch mehrere Leerstände und Min-

dernutzungen.  

Der Einzelhandelsbestand in der Innenstadt umfasst heute 76 Betriebe und eine Gesamtverkaufs-

fläche von ca. 11.830 m² Verkaufsfläche. Aus der hieraus abzuleitenden Durchschnittsgröße von 

knapp 160 m² Verkaufsfläche wird die Kleinteiligkeit der Einzelhandelsstruktur in der Innenstadt 

deutlich. Größte Betriebe in der Innenstadt sind drei Lebensmittelmärkte (Rewe am Südbahnhof, 

Rewe City an der südlichen Frankfurter Straße sowie Netto westlich des Marktplatzes), die beiden 

Drogeriefachmärkte Müller und Rossmann, das Textilkaufhaus H&M und das Niedrigpreis-Waren-

                                                            
25  Im gesamtdeutschen Einzelhandel erhöhte sich der Umsatz im Zeitraum 2008 – 2018 ebenfalls deutlich 

(um rund 25 %). Darin sind allerdings auch die starken Umsatzsteigerungen im Onlinehandel enthalten. 
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haus Woolworth. Ansonsten dominieren kleine, inhabergeführte Fachgeschäfte mit teils hohem 

Qualitätsniveau.  

Der Besatz ist zwar vorwiegend kleinteilig strukturiert, deckt jedoch erhebliche Teile des Branchen-

spektrums ab. Den größten Raum nehmen in den Haupteinkaufslagen Anbieter der Warengrup-

pen Bekleidung / Schuhe / Sport (ca. 29 % der Verkaufsflächen), Nahrungs- und Genussmittel (ca. 

21 %), Gesundheit / Körperpflege (ca. 21 %) und Hausrat / Einrichtung / Möbel (ca. 20 %) ein. Ent-

sprechend geringere Anteile entfallen auf andere Branchen (vgl. Abbildung 13). Darunter sind mit 

Blumen, Bücher, Schreib- und Spielwaren sowie Elektrowaren / Medien / Foto auch typische in-

nenstädtische Leitsortimente.  

Die verteilt liegenden Lebensmittel- und Drogeriemärkte tragen zu einer guten Nahversorgungssi-

tuation bei, sodass die Innenstadt auch für die südlich angrenzenden Wohngebiete Nahversor-

gungsfunktionen entwickelt. Das gute nahversorgungsrelevante Angebot konnte seit 2008 bei 

Nahrungs- und Genussmitteln nicht nur vollständig erhalten bleiben (allerdings mit Betreiber-

wechseln bei den Lebensmittelmärkten) sondern sogar ausgebaut werden (insbesondere durch 

Müller-Markt). 

Abbildung 12: Einzelhandelsstruktur in der Einkaufsinnenstadt 2020 (Verkaufsflächen*) 

* Unbereinigte Verkaufsflächen, d. h. Zuordnung nach Umsatzschwerpunkt der Betriebe; GMA-Erhebung Juli 2020 

(ca.-Werte gerundet; Abweichungen durch Rundung möglich) 

Im zeitlichen Vergleich mit dem Jahr 2008 konnte der Verkaufsflächenbestand in der Innenstadt 

um ca. 24 % gesteigert werden (vgl. Tabelle 3). Besonders deutlich waren die Zuwächse in den 

Bereichen Gesundheit / Körperpflege, Hausrat / Einrichtung / Möbel und Bekleidung / Schuhe. 

Hierzu trugen insbesondere die städtebauliche Entwicklung am Niddaplatz sowie die Aufwertungs-

maßnahmen in den anschließenden in zentralen Bereichen der Frankfurter Straße bei. 

Im selben Zeitraum sank allerdings die Zahl der Betriebe von 93 im Jahr 2008 auf nunmehr 76 

(- 18 %). Deutliche Rückgänge gab es in den Branchen Elektrowaren (- 7 Betriebe), Nahrungs- und 

Genussmittel (- 6 Betriebe) und Bekleidung / Schuhe / Sport (- 4 Betriebe). Mit dem ehemaligen 

Kaufhaus Schleenbäcker verlor die Innenstadt aber nur einen Magnetbetrieb.  
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Karte 3: Einzelhandels- und Komplementärbestand in der Bad Vilbeler Innenstadt
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Tabelle 3: Bestandsveränderung in der Bad Vilbeler Innenstadt 2008 – 2020 

Hauptwarengruppen Verkaufsfläche in m² Entwicklung 2008 – 2020 

2008 2020 in m² in % 

Nahrungs- und Genussmittel 2.975 2.520 -455 -15% 

Gesundheit / Körperpflege 1.165 2.465 1.300 112% 

Blumen, zoologischer Bedarf 45 155 110 244% 

Bücher, Zeitschriften, Schreib- u. Spielwaren 415 295 -120 -29% 

Bekleidung, Schuhe, Sport 2.670 3.375 705 26% 

Elektrowaren, Medien, Foto 295 75 -220 -75% 

Hausrat, Einrichtung, Möbel 1.260 2.420 1.160 92% 

Sonstiger Einzelhandel 730 525 -205 -28% 

Nichtlebensmittel 6.580 9.310 2.730 41% 

Einzelhandel gesamt 9.555 11.830 2.275 24% 

GMA-Erhebung Juli 2020 (ca.-Werte gerundet; Abweichungen durch Rundung möglich) 

Die Bad Vilbeler Einkaufsinnenstadt weist insgesamt eine gute verkehrliche Erreichbarkeit aus dem 

Stadtgebiet auf, insbesondere für den Auto-und Busverkehr über die Frankfurter Straße und Fried-

berger Straße, aber auch für den Fahrradverkehr aus südlicher Richtung. Kunden und Besuchern 

der Innenstadt stehen Parkmöglichkeiten sowohl straßenbegleitend als auch in einer großzügigen 

Tiefgarage unter dem Niddaplatz und an mehreren kleineren Parkplätzen zur Verfügung. Durch 

den Bau einer zusätzlichen Tiefgarage unter der Stadthalle wird sich das Parkierungsangebot noch 

weiter verbessern. An das lokale und regionale Netz des ÖPNV ist die Innenstadt durch den S-

Bahnhaltepunkt am Südbahnhof sowie mehrere Bushaltestellen im Innenstadtgebiet gut ange-

bunden.  

In städtebaulicher und auch funktionaler Hinsicht konnte die Innenstadt durch umfangreiche Um-

gestaltungsmaßnahmen am Niddaplatz, im zentralen Teil der Frankfurter Straße, erheblich aufge-

wertet werden. Hierbei wurde nicht nur ein großer bespielbarer Platz geschaffen, der mit Straßen-

cafés und ansprechender Gestaltung zum Verbleib und zum Flanieren einlädt, sondern auch das 

Einzelhandelsangebot durch die Ansiedlung von neuen Magnetbetrieben wie dem Drogeriekauf-

haus Müller, dem Textilkaufhaus H&M, dem Einrichtungsfachmarkt Depot und weiteren Einzel-

handelsbetrieben ergänzt. Auf diesem Platz findet donnerstags und samstags auch der Wochen-

markt der Kernstadt statt. Besonders attraktiv gestaltet sind hier die Bibliotheksbrücke mit der mo-

dernen Stadtbibliothek sowie die Stufen zur renaturierten Nidda, über die sich der neue Spazier-

weg südlich der Nidda und der ebenfalls neu konzipierte Kurhausvorplatz und Kurpark nördlich des 

Flusses erreichen lassen. Hier besteht auch ein Anschluss an den Nidda-Fahrradweg. Die geplante 

Ausrichtung des Hessentages 2020 führte überall in der Innenstadt zu sichtbaren Aufwertungen 

(u. a. neue Begrünung, Kunstinstallationen, Sitzgelegenheiten, Fassadendekorationen usw.). 

Von ihrer ursprünglichen Funktion als Hauptverkehrsachse für den Durchgangsverkehr wurde die 

Frankfurter Straße durch die Kasseler Straße und die ausgebaute B 3 erheblich entlastet, zudem 

ist die Frankfurter Straße als Einbahnstraße in Richtung Nordosten ausgewiesen. Somit wird die 

Einkaufsatmosphäre in der Einkaufsinnenstadt durch den fortlaufenden Straßenverkehr kaum noch 

beeinträchtigt. Die Einrichtung der Tiefgarage unter dem Niddaplatz und die Schaffung von weite-

ren ausgewiesenen Parkierungsflächen konnten die Innenstadt vom Parksuchverkehr entlasten. 

Insgesamt besteht in der Innenstadt eine hohe Aufenthaltsqualität. Hierzu tragen auch die attraktiv 

gestalteten Zufahrten bzw. Zugänge zur Einkaufsinnenstadt bei, wobei die große Brunnenanlage 
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vor dem Südbahnhof, der hochwertige Blumenschmuck an der Frankfurter Straße, am Niddaplatz, 

am Marktplatz und auf den Brücken über die Nidda sowie diverse Kunstwerke (Skulpturen, be-

malte Mineralwasserflaschen, Grafitti) hervorzuheben sind. 

Foto 5: Niddaplatz mit hoher Aufent-
haltsqualität 

 Foto 6: Blumenschmuck an den Nidda-
Stufen 

 

 

 
   
Foto 7: Sitzangebot an der südlichen 

Frankfurter Straße 

 Foto 8: Fassadenschmuck durch Kunst 

 

 

 
   
Foto 9:  Hauptzufahrt (Kreisverkehr am 

Südbahnhof)  

 Foto 10:  Gute Zufahrt, auch für den 
Fahrradverkehr  

 

 

 
Fotos: GMA, Juli 2020 

Um auch der Wirkung von ergänzenden Betrieben zum Einzelhandel (Komplementärnutzungen 

genannt) gerecht zu werden, nahm die GMA im Rahmen der Einzelhandelserhebung im Juli 2020 
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auch eine Erhebung der Dienstleistungsbetriebe (einschließlich Post und Kreditinstitute, Arztpra-

xen und Gesundheitsdienstleister), gastgewerblichen Betriebe, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, 

Bildungs- und öffentlichen Einrichtungen in den Erdgeschosslagen der Innenstadt vor. Solche Ein-

richtungen tragen nicht nur zur Versorgungsqualität von Bewohnern der Stadt bei sondern auch 

zur Kundenfrequentierung und Belebung des Stadtbilds. Da sie eigene Anziehungspunkte für Be-

sucher darstellen können, kann auch der Einzelhandel von ihnen Vorteile ziehen. Insofern ist die 

Existenz und Verteilung dieser Einrichtungen im Stadtgebiet von hoher Bedeutung. 

Insgesamt erfasste die GMA bei den Erhebungen in der Einkaufsinnenstadt26 108 Komplemen-

täreinrichtungen in Erdgeschosslagen27 (vgl. Tabelle 4); weitere Dienstleister in den Obergeschos-

sen kommen hinzu. Besonders punktet die Innenstadt mit einem hohen Besatz an Fachärzten (u. a. 

Ärztehäuser an der Frankfurter Straße 26 – 28, Frankfurter Straße 47 – 53 und im Marktplatz-Zent-

rum) sowie mit einer guten Versorgungssituation bei Kreditinstituten, Versicherungen, Rechtsan-

wälten und Steuerberatern. Auffällig ist, dass einige wichtige „Frequenzbringer“ wie etwa Behör-

den, weiterführende Schulen, Kindergärten oder Kirchengemeinden derzeit nicht in der Einkauf-

sinnenstadt liegen (vgl. Karte 3). Hiermit gehen wichtige Zuführungseffekte für die Einzelhandels-

geschäfte verloren. Positiv hervorzuheben ist allerdings das Bürgerbüro im Herzen der Innenstadt. 

Tabelle 4: Komplementärnutzungen in der Bad Vilbeler Einkaufsinnenstadt 2020 

Art der Einrichtung Anzahl 

Dienstleistungen 

(z. B. Frisöre, Kosmetik- und Nagelstudios, Sonnenstudio, Änderungsschneidereien,  
Reisebüros, Reinigungsannahmen, Arztpraxen, Gesundheitsdienstleister, Geldinstitute, 
Post, Immobilienagenturen, Anwaltskanzleien, Steuerberater, Versicherungsagenturen,  
Nachhilfe, Zeitungsbüro) 

66 

Gastgewerbe  

(z. B. Restaurants, Cafés, Bistros, Kneipen, Imbisse, Eiscafés, Hotel) 

33 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen  

(z. B. Kunstverein, Museum, Seniorentreff, Fitness- und Tanzstudios) 

5 

Öffentliche Einrichtungen  

(z. B. Bürgerbüro, Stadtbibliothek, Standesamt) 

3 

Bildungseinrichtungen  
(z. B. Schule, Kindergarten, Kinderbetreuungseinrichtung) 

1 

Summe Komplementäreinrichtungen 108 

GMA-Erhebung Juli 2020 

Gerade der Besatz an Kultur- und Freizeiteinrichtungen sollte noch gestärkt werden, um die Haupt-

einkaufslagen der Innenstadt „abzurunden“ und das Angebot zu verbessern, nicht nur zur Anspra-

che von auswärtigen Kunden und Kurgäste sondern auch für die hier lebende Bevölkerung. Damit 

würde zugleich die Innenstadt auch als Wohnort attraktiver. Zukünftig werden der Neubau der 

Stadthalle an der unteren Niddastraße, die Sanierung des historischen Kurhauses, die Orangerie 

als Verbindung der beiden Bauten sowie der Bau des Dorint-Hotels zur Belebung der südlichen 

                                                            
26  Abgrenzung gemäß Abbildung 8 auf S. 24 
27  Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde sich auf die Erfassung der Nutzungen in Erdgeschosslagen be-

schränkt, da dort die höchste Kundenfrequenz induziert wird. 
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Innenstadt beitragen. Bad Vilbel wird dann – auch im regionalen Vergleich – über einen gutes An-

gebot an Veranstaltungsräumlichkeiten verfügen28. 

Angesichts der für eine Mittelstadt doch recht großen Ausdehnung der innerstädtischen Einkaufs-

lagen nimmt die Angebotsdichte und -qualität in den Randbereichen ab. In Folge dessen zeigen 

sich teilweise Mindernutzungen (vermehrtes Aufkommen von Nagelstudios, Imbissbetrieben, 

Shisha-Bars usw.) und Leerstände, gerade in älteren Wohn- und Geschäftsbauten.  

Bei den Erhebungen der GMA wurden in der Einkaufsinnenstadt auch Leerstände in Erdgeschoss-

lagen erfasst und, soweit möglich, ihre Verkaufsflächengrößen geschätzt. Insgesamt wurden bei 

der Erhebung 14 leerstehende Ladenlokale registriert. Bezogen auf die Zahl der vorhandenen Ein-

zelhandelsbetriebe errechnet sich hieraus eine Leerstandsquote von knapp 16 %. Die Leerstände 

befinden sich überwiegend an den Rändern der Einkaufsinnenstadt, v. a. in den zurückgesetzten 

Bereichen der Frankfurter Straße (z. B. Quellen-Carrée, Nidda-Passage, Marktplatz-Zentrum) und 

im nördlichen Abschnitt der Frankfurter Straße. Aber auch im südlichen Abschnitt der Frankfurter 

Straße treten Leerstände auf. Es handelt sich dabei zumeist um kleine Ladenfläche von unter 100 

m² Verkaufsfläche in einem oftmals minderwertigen Zustand (z. B. deutlicher Sanierungsbedarf, 

nicht-berollbarer Zugang, geringe Schaufensterfläche zur Straße), sodass eine Nachbesetzung sol-

cher Leerstände für den Einzelhandel schwierig erscheint.  

 

4.  Angebotssituation bei der Nahversorgung 

Das Nahversorgungsangebot in Bad Vilbel umfasst aktuell 52 Anbieter von Nahrungs- und Genuss-

mitteln (Lebensmittel- und Getränkemärkte, Bäckereien, Metzgereien, Fachgeschäfte, Kioske, 

Tankstellen), 15 Anbieter von Drogerie- und Gesundheitswaren (Drogeriemärkte, Parfümerien, 

Apotheken, Sanitätshäuser), 7 Blumengeschäfte sowie 3 Anbieter von Zeitschriften / Lotto. Davon 

entfällt der Großteil auf die Kernstadt. Angebotsprägend sind Lebensmittelmärkte (derzeit 12 in 

Bad Vilbel, davon 7 Supermärkte, 5 Discounter) und Drogeriemärkte. Nach Angaben der Stadt Bad 

Vilbel ist außerdem die Ansiedlung eines Drogeriemarktes im Brunnen-Center geplant; durch diese 

würde die Nahversorgungsqualität im Stadtgebiet weiter gestärkt. 

Der vorhandene Bestand in Bad Vilbel ist wie folgt zu bewerten:  

 Im Lebensmittel-Vollsortiment verfügen Edeka im Brunnen-Center (ca. 2.900 m² Ver-

kaufsfläche) und Rewe Kaffenberger an der Rodheimer Straße (ca. 1.800 m² Verkaufs-

fläche) über die größten Sortimentstiefen und weisen dementsprechend quartiersüber-

greifende Einzugsgebiete auf. Die Supermärkte an der Friedberger Straße (tegut), an 

der Alten Frankfurter Straße (Rewe in der Nahversorgungslage Heilsberg) sowie in der 

Innenstadt am Südbahnhof (Rewe) und an der Frankfurter Straße (Rewe City) überneh-

men vorwiegend Nahversorgungsfunktionen.  

 Mit den Discountern Lidl (Alte Frankfurter Straße in Heilsberg, Friedberger Straße), Aldi 

(Homburger Straße), Netto (Marktplatz) und Penny (Friedberger Straße) besteht im Dis-

countsegment derzeit ein befriedigendes Angebot. Die genannten Filialisten weisen 

                                                            
28  Kapazität in der Stadthalle ca. 1.200 Sitzplätze, im Kurhaussaal ca. 250 Sitzplätze; weitere Veranstaltungs-

kapazitäten in der Orangerie und im angeschlossenen Hotelneubau. 
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Verkaufsflächen zwischen ca. 800 und 1.250 m² auf, was den üblichen Größen der je-

weiligen Betreiber entspricht. Eine Norma-Filiale an der Kasseler Straße wurde zwi-

schenzeitlich aufgrund der nicht mehr ausreichenden Standortbedingungen geschlos-

sen29. Mit Ausnahme von Netto und Lidl (Alte Frankfurter Straße) liegen die Discounter 

an autokundenorientierten Standorten außerhalb zentraler Versorgungsbereiche.  

 Im Lebensmittelhandel sind Großformate wie SB-Warenhäuser oder spezialisierte 

Märkte (z. B. Bio-Supermärkte, ethnischer Lebensmittelhandel) in Bad Vilbel derzeit 

nicht vorhanden. Hervorzuheben ist jedoch der weit über die Grenzen Bad Vilbels be-

kannte Dottenfelderhofladen, der im Naturkost-Segment eine herausragende Profilie-

rung bewirkt. 

 Im Drogeriesegment besteht aktuell mit dem großflächigen Drogeriekaufhaus Müller 

am Niddaplatz, einer Rossmann-Filiale an der Frankfurter Straße sowie einer dm-Filiale 

an der Friedberger Straße bereits ein recht gutes Angebot. Durch die beabsichtigte An-

siedlung eines weiteren Drogeriemarktes im Brunnen-Center wird absehbar die Nah-

versorgungssituation in Dortelweil noch weiter verbessert. 

Während die Angebotssituation im Drogeriesegment als recht gut zu bewerten ist, besteht bei 

Nahrungs- und Genussmitteln nur ein eingeschränktes Betriebstypenspektrum; damit erzielt Bad 

Vilbel keine herausragende Profilierung gegenüber dem Umland.  

Mit Blick auf die Karte 4 wird eine recht gute räumliche „Aufteilung des Stadtgebiets“ durch die 

Lebensmittelmärkte deutlich. Während Edeka v. a. Dortelweil versorgt, zielen die Anbieter tegut, 

Lidl, Penny und dm auf die Bevölkerung in der nordöstlichen Kernstadt ab. Der entstehende Stadt-

teil Quellenpark wird von dem Rewe Supermarkt und dem Aldi Discounter an der Rodheimer 

Straße versorgt, aufgrund ihrer hohen Leistungsstärke zieht dieser Standort auch die Wohnbevöl-

kerung von Massenheim an. Für die Innenstadt ist mit derzeit zwei Rewe-Märkten im Südteil, zwei 

Drogeriemärkten im zentralen Teil wie dem Netto-Markt im Nordteil ein gutes Nahversorgungs-

angebot gegeben. Der Stadtteil Heilsberg verfügt mit dem dortigen Lidl Discounter, einem aller-

dings nur kleinflächigen Rewe Supermarkt sowie einem weiteren Lebensmittel-SB-Geschäft (Edeka 

Ledwa) über eine befriedigende Ausstattung mit Lebensmittelmärkten; hier fehlt es allerdings an 

einem qualifizierten Drogeriewaren-Anbieter.  

Damit finden alle Stadtbereiche mit erhöhter Bevölkerungsdichte ein adäquates Lebensmittel- und 

Drogeriewarenangebot in zumutbarer Distanz, d. h. in max. 700 m vor. Gewisse Angebotslücken 

bestehen in den Wohngebieten des östlichen Kernstadtgebiets sowie in den Stadtteilen Massen-

heim und Gronau. In diesen Bereichen ist aufgrund der dort eingeschränkten Mantelbevölkerung 

und des Mangels an geeigneten Flächen für einen leistungsstarken Lebensmittelmarkt auch in ab-

sehbarer Zukunft nicht mit der Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelmarktes zu rechnen30.   

                                                            
29  Früher ca. 500 m² Verkaufsfläche. Das Ladenlokal wird nun durch einen Getränke-Filialisten nachbesetzt. 
30  U. a. wurde im Juli 2019 eine Standort- und Potenzialanalyse im Auftrag des Grundstückseigentümers für 

ein mögliches Areal in Massenheim, Homburger Straße 160 erstellt. Diese ergab, dass dort ein Supermarkt 
mit 1.500 m² Verkaufsfläche wirtschaftlich nicht tragfähig sein wird und auch ein Supermarkt mit 1.200 m² 
Verkaufsfläche aufgrund der Wettbewerbssituation (Rewe Supermärkte an der Rodheimer Straße und in 
Frankfurt-Nieder-Erlenbach) wohl wirtschaftlich problematisch wäre. Am ehesten käme dort ein Lebens-
mitteldiscounter mit ca. 800 – 1.000 m² Verkaufsfläche als Nahversorger in Betracht (z. B. Netto, Norma). 
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Karte 4: Wohngebietsnahe Versorgung in Bad Vilbel: Fußläufige Erreichbarkeit der Lebensmittelmärkte
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5.  Fazit zum Angebotsbestand in Bad Vilbel und Schlussfolgerungen zu künftigen Entwick-

lungspotenzialen  

Die größten Stärken von Bad Vilbel liegen in den Branchen Möbel / Einrichtungsbedarf, Baustoffe / 

Bau- und Heimwerkerbedarf, Schuhe sowie Drogerie- und Parfümeriewaren, wo die Stadt über 

renommierte Magnetbetriebe verfügt, die über die Stadtgrenzen hinaus ausstrahlen. In diesen An-

gebotssegmenten wird die Stadt ihrer mittelzentralen Versorgungsbedeutung gerecht. 

Immerhin von einer befriedigenden Ausstattung ist in den Branchen Nahrungs- und Genussmittel 

und Bekleidung zu sprechen.  

Bei Lebensmittelmärkten liegt zwar eine recht gute räumliche Verteilung der strukturprägenden 

Anbieter vor, die große Teile des Stadtgebiets abdeckt, jedoch mit einem eingeschränkten Be-

triebstypenspektrum keine herausragende Profilierung gegenüber dem Umland bewirkt. Ange-

sichts der hohen Kaufkraft und der anhaltenden Bevölkerungszuwächse in Bad Vilbel erscheint die 

Etablierung eines größeren Vollsortimenters mit einem umfassenden, gehobenen Angebot, eines 

Biosupermarktes oder von spezialisierten Lebensmittelgeschäften mit höherwertigen Produkten 

(z. B. Feinkost, Käse, Fisch, Confiserie, Spezialitäten, Wein, Spirituosen, Rauchwaren) durchaus 

denkbar. Zur gesamtstädtischen Angebotsoptimierung könnten sowohl Erweiterungen bestehen-

der Anbieter als auch Bestandsergänzungen durch Neuansiedlungen beitragen (bevorzugt in der 

Innenstadt, die sich gerade für die Ansiedlung von kleinflächigen Spezialitätenanbieter eignet). 

Ein Ausbau des modischen Segments, insbesondere in der Innenstadt, wäre zur Stärkung der mit-

telzentralen Versorgungsfunktion und auch zur Stützung der touristischen Bedeutung Bad Vilbels 

wünschenswert. Erschwert wird ein solcher Ausbau allerdings durch die problematische Wettbe-

werbssituation mit dem Online-Handel und konkurrierenden Ober- und Mittelzentren im regiona-

len Umfeld sowie aktuell durch die Beeinträchtigungen in Folge der Corona-Situation.  

Ergänzungsbedürftig ist das bestehende Angebot in Bad Vilbel insbesondere in den Branchen 

Heimtierbedarf, Spielwaren, Sportartikel, Elektrowaren, Bodenbeläge, Sportgroßgeräte / Cam-

pingbedarf und Sonderposten, wo es kaum oder sogar gar keine Fachanbieter gibt (allerdings 

punktuelle Angebote in Form von Randsortimenten, etwa bei Müller, Porta oder Maeusel). Zur 

Neuansiedlung von Fachhandelsanbietern kommen hier teilweise auch Gewerbegebietsstandorte 

in Betracht. 
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III.  Nachfragepotenzial für den Bad Vilbeler Einzelhandel  

1.  Marktgebiet des Bad Vilbeler Einzelhandels  

Die Abgrenzung des Marktgebietes bildet die wesentliche Grundlage zur Ermittlung des Bevölke-

rungspotenzials und der damit zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Als Marktgebiet wird der Raum 

bezeichnet, in dem sich die Verbraucher zum Einkauf überwiegend auf einen Einzelhandelsstand-

ort orientieren. Es handelt sich dabei um eine Abbildung der tatsächlichen Einkaufsverflechtungen 

in der Region, nicht um den landesplanerisch zugeordneten Mittelbereich.  

Zur Abgrenzung des durchschnittlichen Marktgebietes31 der Stadt Bad Vilbel wurden folgende Kri-

terien herangezogen:  

 Einzelhandelsbesatz in Bad Vilbel (v. a. hinsichtlich Betriebsgrößen- und Sortiments-

struktur, Fristigkeit der angebotenen Waren, Attraktivität der Geschäfte) 

 Lage und Erreichbarkeit der Einzelhandelsschwerpunkte in Bad Vilbel 

 verkehrliche und topografische Bedingungen im Untersuchungsraum / lokale und regi-

onale Verkehrsanbindung für potenzielle Kunden im Untersuchungsraum 

 Angebots- bzw. Wettbewerbssituation im Umland  

 Strukturdaten des Untersuchungsraums (z. B. Bevölkerungsschwerpunkte, Siedlungs-

strukturen, Pendlerbeziehungen) 

 Ergebnisse aus bisherigen GMA-Untersuchungen in der Region  

 empirische Erfahrungswerte zu Zeit- und Distanzwerten des Verbraucherverhaltens. 

Vor allem Frankfurt (u. a. Bergen-Enkheim mit dem Hessen-Center), Hanau, Friedberg und Bad 

Homburg begrenzen eine mögliche Ausdehnung des Marktgebiets von Bad Vilbel. Auch Karben 

und Nidderau haben im letzten Jahrzehnt ihre Angebote ausgebaut, v. a. im nah- und mittelfristi-

gen Bedarfsbereich. Vor diesem Hintergrund hat sich die Marktbedeutung des Einzelhandelsstan-

dortes Bad Vilbel gegenüber dem im Einzelhandelskonzept 2008 dargelegten Marktgebiet etwas 

verringert.  

Das faktische Marktgebiet32 umfasst: 

 Zone I:  Bad Vilbel ca.   35.550 Einwohner 

 Zone II: Schöneck, Niederdorfelden, Karben, Frankfurter  

 Stadtteile Nieder-Erlenbach und Harheim ca.   48.300 Einwohner 

 Marktgebiet insgesamt ca.   83.850 Einwohner.33  

                                                            
31  Die Außenlinie des Marktgebiets stellt selbstverständlich keine unüberwindbare Grenze dar, sondern eher 

eine allgemeine Größe (im Sinne eines Durchschnittswertes). Nicht alle der in Bad Vilbel ansässigen Einzel-
handelsbetriebe strahlen in gleichem Umfang in das Marktgebiet aus. Ihre Anziehungskraft hängt v. a. von 
der Fristigkeit des Bedarfs sowie der Attraktivität und Größe des individuellen Anbieters ab.  

32  Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um Kommunen handelt, für die teilweise kein Versorgungs-
auftrag besteht. Das dargelegte faktische Marktgebiet ist also nicht gleichzusetzen mit dem landes- und 
regionalplanerisch zugewiesenen Mittelbereich der Stadt Bad Vilbel.  

33 Quelle Einwohnerzahlen: Bad Vilbel, Karben, Niederdorfelden, Schöneck: Hessisches Statistisches Landes-
amt (Stand: 30.06.2020), Frankfurter Stadtteile: Stadt Frankfurt am Main: statistik aktuell 03/2020; Stand 
31.12.2019; ca.-Werte, gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich. 
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Karte 5: Marktgebiet des Bad Vilbeler Einzelhandels 2020
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Teilweise bestehen auch weiterreichende Verflechtungen, so etwa Umsatzzuflüsse aus den an-

grenzenden Frankfurter Stadtteilen Bergen und Berkersheim34. Wegen der leistungsstarken Ange-

bote im Frankfurter Stadtgebiet, v. a. im Hessen-Center und in der Fachmarktagglomeration Vic-

tor-Slotosch-Straße (Bergen) sowie an der Homburger Landstraße / Am Dachsberg (Preunges-

heim-Nord) ist hier aber nicht mehr von überwiegenden Einkaufsorientierungen nach Bad Vilbel 

auszugehen, weshalb die Stadtteile Bergen und Berkersheim eher als erhöhte Streuumsätze denn 

als Teil des regelmäßigen Einzugsgebietes zu bewerten sind.  

Die stärkste Einkaufsintensität liegt naturgemäß in Bad Vilbel selbst vor (=im Kerneinzugsgebiet 

bzw. Zone I), da hier die größte räumliche Nähe zu den Einkaufsstätten besteht. Weitere Verflech-

tungen bestehen traditionell mit den nördlichen und östlichen Nachbarkommunen Karben, Nie-

derdorfelden und Schöneck sowie den westlich angrenzenden Frankfurter Stadtteilen Nieder-Er-

lenbach und Harheim, sodass diese Bereiche als ergänzendes Marktgebiet (= Zone II) bezeichnet 

werden können. In der Zone II sind die Einkaufsbeziehungen mit Bad Vilbel bereits weniger inten-

siv, zum einen wegen der dortigen eigenen Angebote (z. B. Lebensmittelmärkte, Nonfood-Fach-

märkte), zum anderen wegen der größeren Entfernung nach Bad Vilbel, was auch bedingt, dass 

die dortige Bevölkerung bereits im stärkeren Maße auf andere Einkaufsorte ausgerichtet ist (z. B. 

Maintal, Nidderau, Frankfurt-Bergen-Enkheim). Aufgrund der Angebotserweiterungen an konkur-

rierenden Standorten ist zudem die Marktdurchdringung in Umlandkommunen in den letzten Jah-

ren geringer geworden. 

Weitere Umsatzzuflüsse können z. B. von Einkäufern in Spezialgeschäften, Berufspendlern, Tages-

touristen oder weiteren Zufallskunden kommen. So bestehen insbesondere bei spezialisierten An-

bietern des mittel- und langfristigen Bedarfs Kundenverflechtungen, die auch weit über das skiz-

zierte Marktgebiet hinausgehen können (z. B. bei den Fachhändlern für Möbeln oder Baustoffe). 

Bei Kunden aus weiteren Umlandkommunen liegen aber keine regelmäßigen Einkaufsbeziehun-

gen vor, sodass von sog. „Streuumsätzen“ zu sprechen ist. 35 

 

2.  Kaufkraftpotenzial 2020 

Die Berechnung des im Marktgebiet vorhandenen Kaufkraftvolumens wird speziell für die Wirt-

schaftsgruppe Ladeneinzelhandel und Ladenhandwerk vorgenommen. Dazu werden aktuelle Da-

ten des Statistischen Bundesamts sowie GMA-Statistiken verwendet, die auf intensiven Markt-

recherchen beruhen. Nach Berechnungen der GMA beträgt die ladeneinzelhandelsrelevante Kauf-

kraft in Deutschland (inkl. Ausgaben im Lebensmittelhandwerk und in Apotheken36) derzeit pro 

Kopf der Wohnbevölkerung ca. 6.210 €. Davon entfallen ca. 37 % (ca. 2.285 €) auf Nahrungs- und 

Genussmittel und ca. 63 % (insgesamt ca. 3.925 €) auf Nichtlebensmittel (Nonfood). 

Neben den Pro-Kopf-Ausgabewerten ist auch das lokale Einkommensniveau (Kaufkraftniveau) zu 

berücksichtigen. Für die Stadt Bad Vilbel ist aktuell ein sehr hoher Kaufkraftkoeffizient von 121,7 

                                                            
34  Hierzu erfolgten auch Hinweise aus dem Gewerbeverein Bad Vilbel. 
35  Die Abgrenzung des durchschnittlichen Marktgebietes von Bad Vilbel stellt eine Abbildung der heutigen 

Einkaufsverflechtungen dar. Dies bedeutet nicht, dass der Einzelhandel im Mittelzentrum Bad Vilbel eine 
planerisch vorgegebene Versorgungsfunktion für die umliegenden Gemeinden einnimmt, aus der sich rech-
nerische Verkaufsflächenzusatzbedarfe ableiten lassen. Insbesondere in den nahversorgungsrelevanten 
Sortimenten soll die Versorgung der Bevölkerung wohnortnah, also im eigenen Gemeindegebiet stattfin-
den.  

36  Ohne verschreibungspflichtige Medikamente. 
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ausgewiesen, d. h. das Kaufkraftniveau liegt 21,7 % über dem Bundesdurchschnitt (normierter 

Wert 100,0). Auch in Karben, Niederdorfelden, Schöneck und Frankfurt bestehen deutlich über-

durchschnittliche Kaufkraftniveaus37.  

Unter Berücksichtigung der einzelhandelsrelevanten Pro-Kopf-Ausgaben, der lokalen Kaufkraftni-

veaus und der jeweiligen Einwohnerzahlen beläuft sich das aktuelle einzelhandelsrelevante Kauf-

kraftpotenzial im Marktgebiet des Bad Vilbeler Einzelhandels auf insgesamt ca. 601,3 Mio. € (vgl. 

Tabelle 5). Davon entfallen ca. 45 % auf Bad Vilbel und ca. 55 % auf das ergänzende Marktgebiet. 

In der Stadt Bad Vilbel selbst besteht ein Kaufkraftpotenzial von ca. 268,7 Mio. €. Gegenüber dem 

Jahr 2008, als im Zuge der Vorbereitung des Einzelhandelskonzepts für Bad Vilbel ein Kaufkraftpo-

tenzial von ca. 200,1 Mio. € errechnet wurde, entspricht dies einer nominalen Zunahme im Kern-

einzugsgebiet von ca. 68,7 Mio. €, also rund 34 %. Zurückzuführen ist dies einerseits auf die be-

trächtlichen Einwohnerzuwächse in der Quellenstadt, andererseits auch auf signifikante Ausga-

bensteigerungen in mehreren Hauptwarengruppen. Besonders hoch fielen die Kaufkraftzunah-

men bei Nahrungs- und Genussmitteln aus (+ 45 %). Hingegen stieg das Kaufkraftpotenzial in den 

innenstadtrelevanten Warengruppen Bücher / Schreib- und Spielwaren sowie Bekleidung / 

Schuhe / Sport „nur“ um ca. 29 % bzw. ca. 24 %. 

Tabelle 5: Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpotenzial im Marktgebiet des Bad Vilbeler Ein-
zelhandels 2020 

Hauptwarengruppen Kaufkraft in Mio. € 

Bad Vilbel Ergänzendes 
Marktgebiet 

Marktgebiet  
gesamt 

Nahrungs- und Genussmittel 98,9 122,4 221,3 

Gesundheit, Körperpflege  20,2 24,9 45,1 

Blumen, zoologischer Bedarf 6,6 8,2 14,8 

Bücher, Schreib- und Spielwaren 13,0 16,1 29,1 

Bekleidung, Schuhe, Sport 31,9 39,5 71,4 

Elektrowaren, Medien, Foto 24,7 30,6 55,3 

Hausrat, Einrichtung, Möbel 27,1 33,6 60,7 

Bau-, Heimwerker-, Gartenbedarf 23,1 28,5 51,6 

Optik, Uhren / Schmuck 7,0 8,2 15,6 

Sonstige Sortimente** 16,3 20,2 36,5 

Nichtlebensmittel insgesamt 169,8 210,2 380,0 

Einzelhandel insgesamt 268,7 332,6 601,3 

*  Autozubehör, Sportgeräte, Campingartikel, Fahrräder, Sonstige Einzelhandelswaren, Second-Hand 

GMA-Berechnung 2020; ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich 

 

                                                            
37  Karben: 110,2, Niederdorfelden: 105,1, Schöneck: 112,8, Frankfurter Stadtteile Harheim und Nieder-Erlen-

bach: 112,4. Quelle: Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg, 2020.  
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3.  Bevölkerungs- und Kaufkraftprognose für das Marktgebiet 

Die mittelfristige Entwicklung des Kaufkraftvolumens im Marktgebiet der Stadt Bad Vilbel ist einer-

seits abhängig von konjunkturellen Einflüssen und dem zukünftigen Verbraucherverhalten, ande-

rerseits von der Bevölkerungsentwicklung im Marktgebiet. Für die Erarbeitung der Bevölkerungs-

entwicklung wurde zunächst von den Prognosedaten der Hessen Agentur ausgegangen.  

Gemäß der Bevölkerungsprognosen der Hessen Agentur ist für die Stadt Bad Vilbel noch weiterhin 

mit einer positiven Einwohnerentwicklung zu rechnen; Ende des Jahres 2025 geht die Prognose 

der Hessen Agentur für Bad Vilbel von etwa 34.600 Einwohnern aus, d. h. ca. 1,1 % mehr als Ende 

201938. Dieser Einwohnerprognosewert ist allerdings bereits heute überschritten.  

Nach Angaben der Stadt Bad Vilbel sind im Gebiet „Quellenpark“ (Baugebiete Krebsschere, Im 

Schleid) bis Ende 2025 nach Realisierung der vorliegenden Wohnbauprojekte etwa 1.856 neue 

Wohneinheiten zu erwarten. Hieraus ergibt sich nach GMA-Schätzung neuer Wohnraum für etwa 

4.250 Einwohner39. Nimmt man an, dass von diesen Personen 20 % bereits heute in Bad Vilbel 

leben und 80 % neu in die Stadt zuziehen werden, resultiert aus der Besiedelung des Neubauge-

biets „Quellenpark“ eine Zahl von rund 3.400 Neubürgern. Dementsprechend ist der Prognose-

wert der HessenAgentur für Bad Vilbel zu erhöhen, auf rund 38.000 Einwohner Ende 2025.  

Für Niederdorfelden, Schöneck und Frankfurt erwartet die Hessen Agentur ebenfalls Bevölke-

rungszunahmen, für Karben dagegen leichte Rückgänge.40 Aus den Bevölkerungsprognosen der 

einzelnen Kommunen ergibt sich für die Zone II des Bad Vilbeler Marktgebiets zwischen 2019 und 

2025 ein durchschnittlicher Einwohnerzuwachs von ca. 0,6 %. Bezogen auf das gesamte Marktge-

biet errechnet sich bis Ende 2025 eine Bevölkerungszunahme von rund 5,0 % (vgl. Tabelle 6). 

Tabelle 6: Bevölkerung im Marktgebiet des Bad Vilbeler Einzelhandels 2025 (Prognose) 

Herkunft Einwohner zum  
Jahresende 2025  

Einwohner  
Entwicklung  
2019 – 2025  

absolut 

Einwohner  
Entwicklung  
2019 – 2025  

in % 

Zone I (Bad Vilbel) 38.000 + 4.000 + 11,8 % 

Zone II  48.600 + 300 + 0,6 % 

Marktgebiet insgesamt 86.600 + 4.300 + 5,0 % 

Quelle:  GMA-Berechnung 2020; basierend auf Bevölkerungsprognosen der Hessen Agentur; nur Einwohner mit 

Hauptwohnsitz (ca.-Werte, gerundet; Abweichungen durch Rundung möglich)  

Für die Kaufkraftprognose wird unterstellt, dass sich die Verbraucher in ihrem Spar- und Ausgabe-

verhalten bis zum Prognosehorizont 2025 weitgehend wie bisher verhalten. Vor dem Hintergrund 

der momentan schwierigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung kann u. E. nicht mit wesentlichen 

Steigerungen des Volkseinkommens gerechnet werden. Bei den Kaufkraftkoeffizienten der einzel-

nen Kommunen wurden zunächst gleichbleibende Werte angesetzt.  

                                                            
38  Quelle: Hessen Agentur: Bevölkerungsvorausschätzung (Gemeindedatenblätter), Stand Oktober 2019; Ba-

sisjahr der Prognose 2019. 
39  Unter Berücksichtigung der jeweiligen Art der Bebauung und geplanten Wohnungsgrößen.  
40  Quelle: Hessen Agentur: Bevölkerungsvorausschätzung (Gemeindedatenblätter), Stand Oktober 2020. Ba-

sisjahr der Prognose 2019. In Anbetracht der dortigen Baugebietsausweisungen ist diese Prognose aller-
dings zu hinterfragen. 
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Unter Berücksichtigung der Pro-Kopf-Ausgaben, der lokalen Kaufkraftniveaus und der Einwohner-

prognosedaten für die einzelnen Städte und Gemeinden ergibt sich bis Ende 2025 für das Markt-

gebiet des Bad Vilbeler Einzelhandels ein Kaufkraftpotenzial von ca. 622,1 Mio. € (vgl. Tabelle 7). 

Gegenüber dem Jahr 2020 bedeutet dies eine nominale Zunahme von ca. 20,8 Mio. € (ca. 3,5 %). 

Der größte Teil hiervon entfällt auf In Bad Vilbel selbst, wo wegen des Bevölkerungswachstums mit 

einer Zunahme des Kaufkraftpotenzials um ca. 18,5 Mio. € (+ 6,9 %) bis zum Ende 2025 zu rechnen 

ist. Dabei handelt es sich allerdings um nominale Beträge (ohne Berücksichtigung von Inflation). 

Tabelle 7: Kaufkraftprognose für das Marktgebiet des Bad Vilbeler Einzelhandels 2025 

Herkunft 

Kaufkraft in Mio. € Entwicklung 
2020 – 2025  

in % 
Nahrungs- und 
Genussmittel 

Nonfood 
Einzelhandel  

insgesamt 

Zone I (Bad Vilbel) 105,7 181,5 287,2 + 6,9 % 

Zone II  123,2 211,7 334,9 + 0,7 % 

Marktgebiet insgesamt 228,9 393,2 622,1 + 3,5 % 

GMA-Berechnung 2020 (ca.-Werte, gerundet; Abweichungen durch Rundung möglich) 
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IV.  Entwicklungsrahmen  

1.  Strategische Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandorts Bad Vilbel  

Als wesentliche übergeordnete Trends, die im Fokus der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung in 

Bad Vilbel stehen, sind die in der Abbildung 14 dargestellten Einflussfaktoren zu beachten. 

Abbildung 13: Einflussfaktoren der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: GMA-Darstellung  

Als wesentliche Einflussfaktoren auf die künftige Einzelhandelsnachfrage in Bad Vilbel sind hin 

GMA-Darstellung 2020 

Als wesentliche Einflussfaktoren auf die künftige Einzelhandelsnachfrage in Bad Vilbel sind hin-

sichtlich der mittelfristigen demografischen, ökonomischen und handelsstrukturellen Rahmenbe-

dingungen hervorzuheben: 

 weitere erhebliche Bevölkerungszunahmen, insbesondere in Bad Vilbel selbst, aber 

auch in den umliegenden Kommunen 

 konjunkturelle und staatliche Einflüsse auf die Einkommenssituation der Haushalte 

nicht mehr stabil vorhersagbar 

 anhaltende Preissensibilität der Konsumenten zu vermuten, insbesondere im Nonfood-

Bereich; dadurch hohe Akzeptanz für preiswerte Angebotskonzepte und Zwang zur Re-

duzierung der (Standort-)Kosten bei den Anbietern  

 fortlaufende Umsatzzuwächse des Onlinehandels zu Lasten der lokalen Geschäfte 

Künftige Einzelhandelsentwicklung in Bad Vilbel 
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 hohes Anspruchsniveau der Kunden an die Einkaufsstätten (Angebotsumfang, Anfahr-

barkeit, Parkierung, Niveau, Sicherheit, Witterungsunabhängigkeit, Bequemlichkeit)  

begünstigt Einzelhandelsstandorte mit breitem Sortiment und hohen Synergiepotenzi-

alen in verkehrsgünstiger Lage, insbesondere aber den Onlinehandel und darauf basie-

rende Mischkonzepte (z. B. Click-and-collect) 

 stärkere Anforderungen an umwelt- und klimapolitische Nachhaltigkeit sowohl bei der 

Organisation des Vertriebs als auch bei den Produkten zu erwarten 

 zunehmende Unternehmenskonzentration und Marktmacht von Filialisten wird zur 

weiteren Verringerung von leistungsfähigen Einzelhandelsstandorten außerhalb der 

Haupteinkaufslagen / Angebotsschwerpunkte führen 

 „Ladensterben“ infolge der Corona-Krise und der Nachfolgeproblematik wird besonders 

wirtschaftsschwache kleine Betriebe aber auch Filialisten mit dünner Kapitaldecke und 

geringer Profilierung betreffen, als Folge wird sich der Bedeutungsverlust der Innen-

stadt-Randlagen als Standorte für den Einzelhandel weiter fortsetzen. 

Als limitierende Faktoren für die Entwicklung des Einzelhandelsstandorts Bad Vilbel sind die Kon-

kurrenzbeziehungen zu benachbarten Zentren und zum Onlinehandel zu beachten: 

 normale Bedarfsdeckung wird praktisch überall gewährleistet, zentrale Orte aller Stufen 

„rüsten auf“ mit Supermärkten, Discountern, Fachmärkten und Filialisten 

 übliche Fachmarkt- und Filialkonzepte sind kein Profilierungsmerkmal mehr, es 
müssen besondere Konzepte etabliert werden (auch mit Ziel auf eine flächenscho-
nende Stadtentwicklung) 

 viele Städte entwickeln Einzelhandelsstrategien bzw. verfügen über entsprechende Po-

tenziale (Entwicklung neuer Handelsstandorte, Stadtmarketingkonzepte), sodass sich 

die Standortkonkurrenz unter den Städten verschärfen wird  

 Notwendigkeit der Profilierung 

 intensive Bewerbung (z. B. soziale Medien, Radio / Print, Events, Stadtmarketing-Aktivi-

täten), gute verkehrliche Infrastruktur, hohe individuelle Mobilität, Neugier und er-

kannte Preisunterschiede führen zu verstärktem „Standort-Hopping“ 

 Konkurrenz im Internet und in der Region, aber auch durch weiter entfernte Ein-
kaufsstädte und das Ausland. 

Elementar für die Einschätzung der künftigen Entwicklungen sind zudem die grundlegenden Ziel-

setzungen der Stadt Bad Vilbel in Bezug auf ihre Einzelhandelsangebote: 

 Im Einzelhandelskonzept der Stadt Bad Vilbel steht die Stabilisierung und Stärkung der 

Innenstadt als zentraler und integrierter Einkaufs- und Versorgungsstandort an erster 

Stelle. Das städtebauliche Leitbild der Stadt steht für den Erhalt der Zentralität und Ur-

banität der Innenstadt und soll vielfältige und sich befruchtende Funktionen sichern. In 

der Umsetzung erfordert dies eine fortlaufende Modernisierung und Erweiterung der 

Ladenlokale, um das Einzelhandels- und Komplementärangebot in der Kundengunst ak-

tuell zu halten, neue Angebotskonzepte ansiedeln zu können und so den Anschluss zu 

dezentralen Einkaufslagen und konkurrierenden profilierten Einkaufsstandorten im 

Umland nicht zu verlieren. 
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 Der Einzelhandelsstandort Bad Vilbel profitiert auch von leistungsstarken und speziali-

sierten Anbietern in seinen Gewerbegebieten (v. a. im Möbelsegment und bei Bau- und 

Heimwerkerbedarf / Baustoffen). Gemeinsam mit den Händlern in der Innenstadt tra-

gen diese autokundenorientierten Standorte, die die notwendige Angebotsergänzung 

mit großteiligen, sperrigen und schweren Einzelhandelsgütern bilden, wesentlich zum 

angestrebten Erhalt und gezielten Ausbau der Versorgungsfunktionen des Mittelzent-

rums Bad Vilbel bei. Hierzu ist in erster Linie die Ansiedlung des Einrichtungshauses Seg-

müller anzusprechen. Auch an dezentralen Handelsschwerpunkten sollte zukünftig 

grundsätzlich Möglichkeiten zur Modernisierung und Aufwertung des Angebots einge-

räumt werden, sofern hiermit keine Gefährdungen der Einkaufsinnenstadt eintreten. 

Vorsicht ist allerdings bei zentrenrelevanten Sortimenten geboten (auch als Randsorti-

menten). Wegen der Priorität, die städtebaulich integrierte Versorgungslagen genie-

ßen, ist in Hinsicht auf Standorte und Sortimente sorgfältig abzuwägen.  

 Für eine mittelfristig gute wohnortnahe Versorgung und eine Verkürzung von Einkaufs-

wegen bzw. Fahrtstrecken sind eine Sicherung von Einzelbetrieben mit Nahversorgungs-

funktion sowie eine gezielte Konzentration der kurzfristigen Bedarfsgüter in Nahversor-

gungszentren anzustreben. Damit soll die Bindung der nahversorgungsrelevanten Kauf-

kraft in der Stadt erhöht und Autoverkehrsströme möglichst vermieden werden. Um 

neue Anbieter bzw. Angebotsformen ansiedeln zu können, müssen geeignete Standorte 

identifiziert und realisiert werden, die den zukünftigen Anforderungen des Handels und 

der Verbraucher standhalten können.  

 Für eine nachhaltige Stadtentwicklung sollte die Stadt Bad Vilbel einen sparsamen Um-

gang mit den vorhandenen Flächen pflegen, um künftige Entwicklungsmöglichkeiten für 

Gewerbe, Industrie, Wohnen, Freizeit und Natur zu erhalten.   

Eine Ausweisung zusätzlicher Flächen bzw. neuer Versorgungsstandorte „auf der grü-

nen Wiese“ sollte vermieden werden, um stattdessen die Wiedernutzung bereits ent-

wickelter Gebiete (sog. „graue Wiese“) zu bevorzugen. Bei der Ansiedlung neuer groß-

flächiger Anbieter sollte flächenschonenden Konzepten der Vorzug gegeben werden 

(z. B. Überbauung eines Marktes mit zusätzlichen Geschossen für Parkierung, Wohn- 

oder Dienstleistungsnutzungen). 

Eine Prognose des zukünftigen Flächenbedarfs auf Basis von Kaufkraft- und Marktanteilsentwick-

lungen ist in Anbetracht der fundamentalen Umwälzungsprozesse durch die Digitalisierung des 

Einkaufens, die in ihrem Umfang und Geschwindigkeit heute nicht hinreichend genau abzuschät-

zen sind, nicht mehr sinnvoll41. Zwar wird auf der Nachfrageseite eine wachsende Bevölkerungs- 

und Ausgabenentwicklung zu erwarten sein, jedoch wird der stationäre Handel von den daraus 

resultierenden Kaufkraftsteigerungen kaum profitieren. Nennenswerte Zusatzpotenziale über den 

heutigen Bestand hinaus lassen sich hieraus kaum prognostizieren, allerdings sollten Ergänzungen 

in heute schlecht ausgestatteten Branchen angestrebt werden (vgl. Kapitel II, 5).  

Eine Ausnahme bildet der stationäre Lebensmitteleinzelhandel, der mit den vom Kunden er-

wünschten frischen und regionalen Produkten in deutlich geringerem Umfang von der Konkurrenz 

                                                            
41  In methodischer Hinsicht ist außerdem ist auf die Unwägbarkeiten bei der Abgrenzung von stationärem 

und online-basiertem Einzelhandel hinzuweisen. Das hier vorliegende Einzelhandelskonzept kann nur den 
stationären Ladeneinzelhandel steuern, nicht aber den Handel im Internet.  
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des Onlinehandels betroffen ist und zudem von steigenden Ausgabebeträgen und Qualitätsan-

sprüchen der Verbraucher profitiert.  

 

2.  Empfehlungen zur künftigen Entwicklung der Einzelhandelsstrukturen in Bad Vilbel und 

Ableitung von Leitlinien für die räumliche Steuerung des Einzelhandels  

2.1 Innenstadt 

Die Innenstadt ist der zentrale Versorgungsbereich des Mittelzentrums Bad Vilbel. Die Stadt hat 

sich intensiv um eine Aufwertung der städtebaulichen Situation, eine zeitgemäße Gestaltung der 

Haupteinkaufslage und ein verbessertes Parkierungsangebot bemüht und führt fortlaufende At-

traktivierungsmaßnahmen, u. a. an der Frankfurter Straße (Platzgestaltung, Austausch der Ober-

flächenbeläge, Vereinheitlichung der Stadtmöblierung etc.) durch. In diesem Zusammenhang ist 

auch auf die Erarbeitung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) im Rah-

men des Städtebauförderprogramms „Aktive Kernbereiche in Hessen“ hinzuweisen. 

Auch weiterhin sollte der Einzelhandelsstandort Innenstadt höchste Priorität bei Schutz- und Auf-

wertungsmaßnahmen genießen, auch weil der stationäre Einzelhandel insbesondere in den innen-

stadtprägenden Sortimenten Bekleidung, Schuhe, Bücher, Spielwaren und Elektrowaren durch 

den Onlinehandel stark unter Druck gerät.  

Hierzu ist zunächst eine größere Verdichtung der Einzelhandelsangebote anzustreben. Insbeson-

dere Verlagerungen bestehender Anbieter aus Innenstadtrandlagen und Streulagen kommen 

hierzu in Betracht. Auf diese Kernzone sollten nach Möglichkeit auch publikumsstarke Dienstleister 

(z. B. Banken, Arztpraxen, Gesundheitsdienstleister, sofern noch nicht vorhanden), Gastronomie-

betriebe und öffentliche Einrichtungen (z. B. Kultur- und Bildungseinrichtungen) konzentriert wer-

den. Auch ein Geschäftsflächenmanagement könnte hierbei wertvolle Hilfe bei der Unterstützung 

von angestrebten Geschäftsverlagerungen in die Innenstadt oder bei der Beratung von Zuzugswil-

ligen Unternehmen oder Existenzgründern sein.  

Weitere Ansatzpunkte zeigen sich hinsichtlich einer verbesserten Inszenierung bei einzelnen Ge-

schäften bzw. eines verbesserten Ambientes in den Gassen abseits der Frankfurter Straße. Hierzu 

sind aber in erster Linie die Händler selbst und die Immobilieneigentümer in der Verantwortung. 

In Bezug auf neue Branchen gibt es in der Bad Vilbeler Innenstadt vor dem Hintergrund der derzeit 

schwierigen Situation im Ladeneinzelhandel nur begrenzt realistische Ergänzungsspielräume. Stei-

gerungsmöglichkeiten bestehen aber mit Blick auf mehr Vielfalt und innovative Konzepte. Um auch 

die kommende Generation der „Digital natives“ mit der Bad Vilbeler City anzusprechen, sind auch 

eine Unterstützung neuer Angebotskonzepte (z. B. Anbieter mit Einzelhandels- und Gastronomie-

elementen, Click-and-Collect-Konzepte, interaktive Schaufenster mit der Möglichkeit zum Bestel-

len von Waren auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten) zu empfehlen. Hier sind allerdings v. a. 

die Händler selbst gefragt.  

Die Innenstadt könnte zudem durch die Etablierung zusätzlicher Frequenzbringer aus dem Nicht-

Handelsbereich (z. B. Gesundheit, Gastgewerbe, Freizeit, Kultur, ggf. auch Bildung) profitieren. Sie 

können dazu beitragen, die Akzeptanz und Verweildauer in der Innenstadt insbesondere bei Aus-

wärtigen (z. B. Tagestouristen mit dem Fahrrad) zu steigern. Hierzu werden auch der Neubau der 
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Stadthalle einschließlich der damit verbundenen Schaffung von Veranstaltungs- und Tagungska-

pazitäten sowie der Bau eines Dorint-Hotels mit 180 Zimmern beitragen. 

Schließlich kann auch eine Erneuerung und Erweiterung des Wohnungsangebots in der Innenstadt 

dazu genutzt werden, die Innenstadt als multifunktionalen Raum zu beleben. Für Wohnneubau 

bieten sich besonders die ruhigeren Randbereiche der Innenstadt, außerhalb des Haupteinkaufs-

bereichs, an. In diesem Zusammenhang sind nicht nur moderne, architektonisch anspruchsvolle 

Gebäude sondern auch ergänzende Ruhebereiche (Grünanlagen, Kinderspielplätze, abgeschirmte 

Zugänge) einzufordern; beides schafft sowohl für Bewohner als auch für Besucher der Innenstadt 

neue Qualitäten.  

2.2 Nahversorgungsstandorte 

Die Untersuchung zur Nahversorgungssituation (vgl. Kapitel II., 5.) hat gezeigt, dass in Bad Vilbel 

alle Stadtbereiche mit erhöhter Bevölkerungsdichte adäquate Lebensmittel- und Drogeriewaren-

angebote in zumutbarer Distanz vorfinden, d. h. innerhalb von max. 700 m Entfernung. Insgesamt 

besteht eine derzeit gute räumliche Abdeckung des Stadtgebiets durch die vorhandenen Lebens-

mittelmärkte. Die wohnortnahe Verteilung der Lebensmittelmärkte im Stadtgebiet ist günstig und 

bedarf zunächst keiner grundlegenden Korrektur durch zusätzliche Standorte.  

Dennoch sind punktuelle Ergänzungen durch Erweiterungen bestehender Anbieter oder Ansied-

lungen von zusätzlichen Anbietern (z. B. großer Supermarkt mit hochwertigem Sortiment, Biosu-

permarkt, ethnischer Lebensmittelhandel, zusätzliche Drogeriemärkte, Discounter oder kleinere 

Nahversorger) zu empfehlen, um der wachsenden Stadtbevölkerung ein gutes, wohnortnahes An-

gebot bieten zu können. Auch könnten sich die bestehenden Lebensmittelmärkte im Frischebe-

reich teilweise noch besser positionieren. Neuansiedlungen sollten genutzt werden, um v. a. die 

bestehenden zentralen Versorgungslagen, also die Innenstadt und die Nahversorgungszentren, 

gezielt zu stärken.  

Räumliche Angebotslücken in der wohngebietsnahen Grundversorgung bestehen in den Wohnge-

bieten des östlichen Kernstadtgebiets sowie in den Stadtteilen Massenheim und Gronau. In diesen 

Bereichen ist aufgrund der dort eingeschränkten Mantelbevölkerung und des Mangels an geeig-

neten Flächen für einen leistungsstarken Lebensmittelmarkt wohl auch in absehbarer Zukunft 

nicht mit der Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelmarktes zu rechnen.  

2.3 Nicht integrierte Standorte  

Eine besonders hohe Kundenakzeptanz genieße die Einzelhandelsmärkte in den Gewerbegebie-

ten, welche mit ihrer Spezialisierung und Angebotsumfang z. T. echte Alleinstellungsmerkmale in 

der Region aufweisen. Die Bad Vilbeler Gewerbegebiete fungieren dabei in erster Linie als Standort 

für den großteiligen Einzelhandel und erfüllen damit eine räumlich-funktionale Arbeitsteilung mit 

der eher kleinteilig strukturierten Innenstadt. Zum Schutz der städtebaulichen Entwicklungsziele 

und der Investitionen in den Standort Innenstadt sollten weitere Ansiedlungen mit zentrenrelevan-

ten Sortimente (auch als Randsortimente) in den Gewerbegebieten eingedämmt werden. Ein gutes 

Beispiel hierfür ist die Begrenzung der zentrenrelevanten Sortimente im kommenden Einrich-

tungshaus Segmüller. Stärker als früher sollte für den Einzelhandel in Gewerbegebieten das Prinzip 

der Konzentration angestrebt werden. So generiert ein Angebot, das auf wenige, übersichtliche 

Standortbereiche konzentriert ist, eine deutlich größere Sogwirkung als ein stark zersplittertes 

Standortgefüge.   



 

    

FORTSCHREIBUNG DES EINZELHANDELSKONZEPTES BAD VILBEL 2020 

office.koeln@gma.biz / www.gma.biz 51 

V.  Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts („Einzelhandelskonzept Bad Vilbel 

2020“) 

Die Stadt Bad Vilbel verfolgt seit dem Jahr 2009 ein Einzelhandelskonzept zum Schutz zentraler 

Versorgungsstrukturen. Im Rahmen der vorliegenden Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts 

soll seine bisherige Handhabung bezüglich der Sortiments- und Standortpolitik einer Überprüfung 

und Aktualisierung unterzogen werden.  

 

1.  Städtebauliche Ziele zur Einzelhandelsentwicklung in Bad Vilbel 

Auf Basis der in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Bestandsanalyse und der prognosti-

zierten Entwicklungsspielräume im Einzelhandel wird ein aktualisiertes und zukunftsorientiertes 

Planungskonzept für die Stadt Bad Vilbel abgeleitet. Das Einzelhandelskonzept ist somit wichtiges 

Element eines städtebaulichen Leitbilds. Als wesentliche Ziele sind in ihrer Reihenfolge der Priori-

täten zu nennen: 

1. Langfristiger Erhalt und gezielte Ergänzung der mittelzentralen Versorgungsfunktionen 

der Gesamtstadt Bad Vilbel 

2. Schutz, Stärkung und strategische Weiterentwicklung der Innenstadt als übergeordne-

tem, attraktivem und multifunktionalem Einkaufs- und Versorgungsstandort 

3. Sicherung und Stärkung einer leistungsfähigen, verbrauchernahen Grundversorgung 

 Erhalt / Modernisierung der etablierten, wohnortnahen Nahversorgungsstandorte  

 Vermeidung von Autoverkehr durch bevorzugte Entwicklung von wohnortnahen, 
mit dem ÖPNV und dem Fahrrad gut erreichbaren Standorten 

4. Gewähr des sparsamen Umgangs mit Flächenressourcen als Basis künftiger Entwick-

lungsmöglichkeiten für Gewerbe, Industrie, Wohnen, Freizeit und Natur sowie als 

Grundlage einer nachhaltigen und klimaschutz-berücksichtigenden Stadtentwicklung. 

Um eine objektive Prüfung künftiger Ansiedlungs- und Verlagerungsvorhaben zu ermöglichen, ent-

hält das Einzelhandelskonzept folgende städtebaulich relevante Kernelemente: 

 ein sortimentsbezogenes Leitbild, das insbesondere als Grundlage für die weitere Beur-

teilung von Einzelhandelsgroßvorhaben heranzuziehen ist (= Sortimentskonzept) 

 die Formulierung von räumlichen Prioritäten zur Weiterentwicklung des Einzelhandels 

nach Standorten (= Standortkonzept). 

 

2.  Sortimentskonzept Bad Vilbel 2020 

Aufgabe des sortimentsbezogenen Leitbildes ist es, diejenigen Einzelhandelsbranchen festzulegen, 

welche für die Nutzungsvielfalt und Attraktivität der zentralen Einkaufslage prägend sind.  

Sortimente, die maßgeblich zu einem aus städtebaulicher Sicht wünschenswerten Einkaufserleb-

nis beitragen, werden als zentrenrelevant bezeichnet. Sie kennzeichnet eine hohe Verbundwirkung 
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mit anderen Sortimenten, ein begrenzter Flächenbedarf in der Präsentation sowie eine gute Hand-

lichkeit bzw. geringe Sperrigkeit. Als zentrenrelevant sind grundsätzlich diejenigen Sortimente an-

zusehen, die in den zentralen Versorgungsbereichen (Innenstadt, Nahversorgungszentren usw.) 

einen hohen Anteil der Verkaufsfläche belegen, dort eigene „Zielkunden“ anlocken und so zu einer 

hohen Frequenz, Ausstrahlungskraft und Attraktivitätssteigerung beitragen (Magnetfunktion). Zu-

dem erzeugen sie Synergien mit anderen Sortimenten und Nutzungen in der Innenstadt (Kopp-

lungseffekte) und sind für einen vielfältigen Branchenmix notwendig. Ihre Ansiedlung in periphe-

ren Lagen würde zu nennenswerten Umsatzumlenkungen zu Lasten von zentralen Lagen führen, 

woraus dort Verdrängungseffekte und Funktionsverluste resultieren. Für eine verbesserte Steue-

rungsmöglichkeit der Einzelhandelsbetriebe werden die zentrenrelevanten Sortimente nun diffe-

renziert in innenstadt- und nahversorgungsrelevante Sortimente. Somit können bestimmte Sorti-

mente nun gezielt in die Innenstadt gelenkt, zugleich aber an Nahversorgungsstandorten unter-

bunden werden (z. B. Schuhe).  

Als nicht zentrenrelevant sind solche Sortimente anzusehen, die nicht oder nur in geringem Um-

fang in Innenstädten vertreten sind und infolge fehlender oder nur geringer Frequenzwirkung für 

das innerstädtische Angebotsspektrum kaum Synergieeffekte hervorrufen würden. Es handelt sich 

dabei meist um schlecht transportierbare, voluminöse, schwere oder sperrige Güter, die i. d. R. 

von Pkw-Kunden nachgefragt werden. Hieraus resultiert ein großer Flächenbedarf (bezogen auf 

branchentypische Betriebe), ein hoher Anspruch an die Verkehrsgunst und ein möglichst niedriges 

Mietkostenniveau des Standortes, so dass diese Fachmärkte in zentralen Lagen meist gar nicht 

errichtet werden können. Eine Ansiedlung solcher Anbieter außerhalb zentraler Lagen ist häufig 

nicht nur betriebswirtschaftlich sinnvoll sondern auch aus städtebaulichen Gründen wünschens-

wert. Besonderes Augenmerk wird auf Umfang und Struktur der zentrenrelevanten Randsorti-

mente gelegt, damit Schädigungen der zentralen Lagen ausgeschlossen werden können. 

Ausgangspunkt für die Einstufung als zentrenrelevant ist zunächst ein vorhandener Betriebs- und 

Verkaufsflächenbestand des Sortiments in zentraler Lage. Die Einstufung eines Sortimentes als 

zentrenrelevant setzt allerdings nicht zwingend voraus, dass dieses zum Zeitpunkt der Bewertung 

in einem zentralen Versorgungsbereich auch vertreten ist. Auch Sortimente, die derzeit nicht oder 

nur in einem geringen Umfang in der Innenstadt angeboten werden, die aber einen wesentlichen 

Beitrag zur Gesamtattraktivität der Lage leisten oder besonderen städtebaulichen Zielsetzungen 

entsprechen, können als zentrenrelevant eingestuft werden. Allerdings muss eine Ansiedlung un-

ter den städtebaulichen, verkehrlichen und marktseitigen Rahmenbedingungen (betriebswirt-

schaftliche Sicht möglicher Betreiber) auch realistisch sein. 

Im Ergebnis stellt sich der GMA-Vorschlag für zentrenrelevante und nicht zentrenrelevante Sorti-

mente wie in Abbildung 15 dar. Die Untergliederung orientiert sich an der Bad Vilbeler Liste 2009 

sowie den Sortimentslisten im Regionalplan Südhessen 2010 und im Entwurf des LEP Hessen 2020.  

Gegenüber der bisher geltenden „Bad Vilbeler Liste“ erfolgt nun erstmals die Benennung von nah-

versorgungsrelevanten Sortimenten (Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Drogeriewaren, 

Pharmazie, Zeitungen / Zeitschriften), die eine Unterkategorie der zentrenrelevanten Sortimente 

bilden. Darin wird der Einordnung im Regionalplan Südhessen bzw. im LEP-Entwurf gefolgt (hier 

„innenstadtrelevante Sortimente der Grundversorgung“ genannt). Diese Güter des täglichen Be-

darfs sind nur an integrierten Standorten zulässig, wo sie zur Verbesserung der wohnortnahen 

Grundversorgung beitragen können. Außer in der Innenstadt sollten diese Artikel deshalb auch 

wohnortnah erhältlich sein.   
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Abbildung 14: Sortimentskonzept der Stadt Bad Vilbel 2020 (GMA-Vorschlag) 

Zentrenrelevante Sortimente  Nicht zentrenrelevante Sortimente 

Innenstadtrelevante Sortimente  Zooartikel, Tiernahrung, lebende Tiere 

 Elektrogroßgeräte („weiße Ware“) 

 Elektroinstallationsbedarf, Gebäude- und Si-
cherheitstechnik, Messtechnik, Antennen / 
Satellitenanlagen 

 Beleuchtungskörper, Lampen 

 Möbel, Matratzen / Bettwaren, Gartenmö-
bel, Büroeinrichtung 

 Küchenmöbel und -einrichtungen (ein-
schließlich Einbaugeräte, Herde)  

 Baustoffe, Bauelemente, Holz, Installations-
material, Beschläge, Eisenwaren und Werk-
zeuge, Sanitär / Fliesen, Badeinrichtung und 
-zubehör, Rollläden, Gitter, Rollos, Markisen 

 Tapeten, Farben, Lacke, Malereibedarf 

 Teppiche, Teppichboden, Bodenbeläge 

 Gartenbedarf, Pflanzen und Zubehör, Pflanz-
gefäße, Pflanzen-Pflege- und Düngemittel, 
Erde / Torf, Gartengeräte und -werkzeuge, 
Garten- und Gewächshäuser, Gartenhölzer, 
Zäune, Gartendekoration (großteilig) 

 Campingartikel, Grills und Grillzubehör 

 Fahrräder, Elektrofahrräder, E-Scooter, Fahr-
radzubehör (ohne Bekleidung) 

 Sportgroßgeräte inkl. Zubehör (Reitsport, 
Fitness, Tauch- und Wassersport usw.), Waf-
fen- und Jagdbedarf, Boote und Zubehör 

 Motorradzubehör und -bekleidung 

 Autozubehör, Reifen, Land- und Gartenma-
schinen, Rasenmäher 

 Kinderwagen, Kindersitze 

 motorisierte Fahrzeuge aller Art 

 Öfen, Brennstoffe, Mineralölerzeugnisse 

 Parfümerie 

 Sanitäts- und Orthopädiewaren 

 Bücher 

 Papier- und Schreibwaren, Papeterie,  
Bürobedarf, Schulbedarf, Bastelartikel 

 Spielwaren, Babyartikel  

 Oberbekleidung, Wäsche 

 Schuhe, Lederwaren, modische Accessoires 
(inkl. Handtaschen, Reisegepäck, Rucksäcke, 
Schirme) 

 Sportbekleidung, -schuhe, Sportartikel, 
Sportkleingeräte 

 Elektrokleingeräte, Unterhaltungselektronik 
(TV, Hifi, Video), Computer, Kommunikati-
onselektronik, Bild- und Tonträger, Fotobe-
darf, Kaffeeautomaten 

 Haushaltswaren, Glas/Porzellan/Keramik, 
Geschenk- und Dekorationsartikel 

 Kunstgewerbe, Bilder / Rahmen, Kunsthan-
del, Antiquitäten  

 Heimtextilien, Haus-, Tisch-, Bettwäsche 

 Gardinen und -Zubehör, Handarbeits- 
bedarf (Wolle, Kurzwaren, Stoffe, Nähma-
schinen)  

 Uhren, Schmuck, Silberwaren 

 Optik, Hörgeräteakustik 

 Musikinstrumente, Musikalien 

Nahversorgungsrelevante Sortimente 

 Nahrungs- und Genussmittel (Lebensmittel, 
Reformwaren, Lebensmittelhandwerk, Ge-
tränke, Tabakwaren, E-Zigaretten) 

 Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putzmittel, 
Körperpflege, Kosmetika) 

 Pharmazeutika 

 Schnittblumen, Zimmerpflanzen  

 Zeitungen, Zeitschriften 

GMA-Empfehlung 2020  

Ansonsten besteht aus Sicht der GMA an der bisherigen „Bad Vilbeler Liste“ nur geringer Anpas-

sungs- und Ergänzungsbedarf. Die meisten Abweichungen resultieren aus sprachlichen Anpassun-

gen an die Vorgaben der Regionalpläne bzw. aus der Schließung vorhandener Definitionslücken 

angesichts eingetretener Sortimentsentwicklungen in den vergangenen Jahren.  

Der Vorschlag zum Sortimentskonzept „Bad Vilbeler Liste 2020“ weist in folgenden Punkten von 

den Einstufungen im geltenden Regionalplan Südhessen 2010 ab: 

 Topfpflanzen sind im Regionalplan Südhessen 2010 als zentrenrelevante Güter des mit-

telfristigen Bedarfs eingeordnet (anders als Schnittblumen, die als Grund- und Nahver-

sorgungsgüter für den täglichen Bedarf gelten). Da sowohl Schnittblumen als auch Zim-

merpflanzen im Topf zum typischen Kernsortiment von Floristikanbietern gehören und 
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hierin kaum trennbar sind, werden sie in der Bad Vilbeler Liste gemeinsam als nahver-

sorgungsrelevant eingeordnet.  

 Bei Zooartikeln, Tiernahrung und lebenden Tieren handelt es sich gemäß Regionalplan 

Südhessen 2010 um ein innenstadtrelevantes Sortiment. Es wurde jedoch bereits in der 

Einzelhandelskonzeption Bad Vilbel 2009 als nicht zentrenrelevant eingestuft. In diesem 

Sortiment haben sich die Angebotsstrukturen deutlich weg vom innenstadttypischen, 

kleinen Zoofachgeschäft entwickelt, hin zum Zoofachmarkt. Sowohl Heimtierfach-

märkte als auch Futtermittelfachmärkte sind Märkte mit Verkaufsflächen ab ca. 400 m², 

die sich vornehmlich an autokundenorientierten Standorten befinden, welche es dem 

Kunden erlauben, größere Gebindegrößen und sperrige Artikel bequem abzutranspor-

tieren. Hinzu kommt, dass moderne Zoofachmärkte auch einen zunehmend hohen Flä-

chenbedarf für breite Sortimente an sperrigen Artikeln (z. B. Futtersäcke, Transportbe-

hälter, Käfige, Aquarien, Hundebetten, Katzenkörbe, Katzentoiletten, Nagerstreuge-

binde), tiergerechte Ausstellungsflächen (z. B. Freiflugvolieren, Kleintiergehege, Terra-

rien) sowie für Aktionsflächen (z. B. Streichelzoo, Kinderspielgeräte, Probier-Aktionen) 

benötigen. Dies bringt hohe Anforderungen an Flächen- und Parkplatzbedarf mit sich. 

Zudem handelt es sich bei Tierbedarf i. d. R. um Spezialbedarf, der nicht von jedem Bür-

ger benötigt wird. Zoofachgeschäfte und Futteranbieter tragen daher nur wenig zur At-

traktivität einer Innenstadt bei und stellen auch keine Leitbetriebe für die innerstädti-

schen Haupteinkaufslagen dar.  

 Elektrogroßgeräte (z. B. Waschmaschinen, Trockner, Herde, Geschirrspüler, Mikrowel-

len) benötigen aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts deutlich mehr Flächen zur Aus-

stellung und Reparatur als in der Bad Vilbeler Innenstadt üblicherweise verfügbar ist. 

Solche Elektrogroßgeräte werden daher – anders als elektrische Haushaltskleingeräte 

(z. B. Handrührgeräte, Mixer, Wanduhren, Blutdruckmessgeräte, Rasierer, Haartrock-

ner, elektrische Zahnbürsten), die klein, handlich und leicht sind und daher von Kunden 

noch als Handtaschenkäufe erworben werden können – meist per Pkw gekauft. Ein An-

gebot von Elektrogroßgeräten in der Innenstadt leistet somit keinen erheblichen Bei-

trag zu ihrer Gesamtattraktivität. Abweichend vom Regionalplan Südhessen werden 

Elektrogroßgeräte daher als nicht zentrenrelevant eingeordnet (wie bereits 2009).  

 Campingartikel, Grills und Grillzubehör sind nicht als Teil des üblichen Sportfachhandels 

anzusehen sondern eher den Sportgroßgeräten oder dem Bau- und Gartenbedarf zuzu-

rechnen. Zelte, Schlafsäcke, Feldbetten, Isomatten, Campingmöbel, Wohnwagenaus-

stattung, Gasflaschen usw. sind groß und sperrig, ihr Transport meist nur mit dem Auto 

möglich. Derzeit besteht in Bad Vilbel nur im Baufachmarkt Mauesel sowie saisonal bei 

Lebensmittelmärkten ein Angebot an Camping- oder Grillartikeln. Zu einer wesentlichen 

Steigerung des Einkaufserlebnisses in der Innenstadt wird Campingbedarf kaum beitra-

gen, da er von den meisten Kunden gar nicht benötigt wird. Daher sollte die bisherige 

Einstufung des Sortiments im Einzelhandelskonzept der Stadt Bad Vilbel (2009) als nicht 

zentrenrelevant beibehalten werden.  

 Fahrräder, Elektrofahrräder (E-Bikes, Pedelecs), E-Scooter und Fahrradzubehör haben 

zur Freizeitgestaltung, aber auch im Zuge der angestrebten „Mobilitätswende“ einen 

starken Nachfragezuwachs erfahren. Aus gutachterlicher Sicht sind Fahrräder, E-Bikes 

und E-Scooter generell als nicht innenstadtrelevantes Sortiment zu sehen, da die Artikel 
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ganz überwiegend großteilig und sperrig sind (E-Bikes auch sehr schwer). Zudem han-

delt es sich dabei um großteilige Spezialartikel, die nicht zum täglichen Bedarf gehören 

und die i. d. R. weder als fußläufige Besorgung noch als Kopplungskauf erworben wer-

den. Der Vertrieb erfolgt mittlerweile überwiegend über größere Fachhändler42, die 

größere und deutlich kostengünstigere Ausstellungs- und Werkstattflächen benötigen 

als in Haupteinkaufslagen üblicherweise verfügbar sind. Auch im Entwurf zum LEP Hes-

sen 2020 ist dieses Sortiment daher nicht mehr als innenstadtrelevant eingeordnet. In 

der Bad Vilbeler Innenstadt sind diese Güter nur im geringen Umfang erhältlich43. Es 

liegt nahe, Fahrräder und E-Bikes – als Weiterentwicklung von nicht-motorisierten Fahr-

rädern – als ein gemeinsames Sortiment zu definieren, zumal sie in aller Regel auch von 

denselben Fachhändlern angeboten werden. Dabei nähert sich die Vertriebsstruktur 

von Fahrrädern und E-Bikes immer stärker dem „klassischen“ Kfz-Handel (Handel und 

Werkstattbetrieb von Autohäusern einschließlich Motorrädern, Motorrollern und Mo-

fas) an; auch weil zwischen den Definitionen von Elektrofahrrädern und Mofas teilweise 

Überschneidungen vorliegen und beide fachgerechte Wartungen benötigen. Betriebe 

des Kfz-Handels unterliegen als atypischer Einzelhandel (großer Flächenbedarf, geringe 

Kundenfrequenz im Verhältnis zum Umsatz, Kauf der Güter mit einigen Jahren Abstand) 

nicht der raumordnerischen und bauleitplanerischen Steuerung des Einzelhandels und 

sind daher nicht Gegenstand des vorliegenden Einzelhandelskonzepts. Auch bei Fahrrä-

dern, E-Bikes und E-Scootern liegen Merkmale von atypischem Einzelhandel vor (relativ 

hoher Flächenbedarf für Ausstellung, Reparaturmöglichkeiten und Serviceleistungen, 

hoher Umsatz pro getätigtem Kauf sowie ein erheblicher Wartungsbedarf). Daher sollte 

die bisherige Einstufung des Sortiments im Einzelhandelskonzept der Stadt Bad Vilbel 

(2009) als nicht zentrenrelevant beibehalten werden.  

 Sportgroßgeräte inkl. Zubehör waren bereits in der „Bad Vilbeler Liste 2009“ als nicht 

zentrenrelevant eingestuft. Hintergrund dafür ist, dass die in Bad Vilbel vorhandenen 

Anbieter für Skisport und Tauchsport außerhalb der Innenstadt etabliert sind. Es han-

delt sich dabei um Spezialanbieter, die aus unterschiedlichen Gründen in der Innenstadt 

keine geeigneten Immobilien gefunden haben. Bei Sportgroßgeräten handelt es sich um 

sehr große Artikel, deren Kauf i. d. R. ein Auto erfordert, und zudem um spezialisierte 

Waren, die nur wenige Personen nachfragen. Dies trifft auch auf andere Sportgroßge-

räte zu (z. B. Reitsport, Fitnessgeräte; Boote). Dass durch ihre Präsenz in der Innenstadt 

die Einkaufsvielfalt wesentlich ansteigt, ist wenig wahrscheinlich. Boote und Zubehör 

sind im Regionalplan Südhessen 2010 bereits als nicht zentrenrelevant anerkannt. Eine 

generelle Einstufung von Sportgroßgeräten als nicht zentrenrelevantes Sortiment er-

scheint daher sachgerecht.  

 Waffen und Jagdbedarf sind nicht als Teil des üblichen Sportfachhandels anzusehen son-

dern als Bedarf einer sehr speziellen Klientel. Durch die erforderlichen Sicherheitsmaß-

nahmen (Vergitterung etc.) tragen solche Geschäfte nicht zur Aufwertung einer innen-

städtischen Einkaufslage bei. Zudem handelt es sich um ein stark spezialisiertes Sorti-

ment, das nur von wenigen Kunden nachgefragt wird und daher unwesentlich zu einem 

                                                            
42  Gemäß der „Struktur- und Marktdaten im Einzelhandel“, die im Auftrag des Bayerischen Staatsministeri-

ums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie erarbeitet werden, beträgt in der Fahrradhan-
delsbranche die Mindestbetriebsgröße in Fachgeschäften rund 200 m², in Fachmärkten rund 800 m².  

43  Kleinteiliger Fahrradanbieter in der Frankfurter Straße. 
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Attraktivitätsgewinn der Innenstadt beitragen würde. Aus diesen Gründen ist u. E. eine 

Einstufung der Sortimente Waffen und Jagdbedarf als zentrenrelevant nicht erforder-

lich. Folglich ist es zu den nicht zentrenrelevanten Sortimenten zu zählen.  

 Bei Motorradbekleidung (Helme, Jacken, Hosen, Handschuhe, Stiefel, Protektoren usw.) 

handelt es sich ausschließlich um Bekleidung für Motorradfahrer, die besonderen An-

sprüchen an Sicherheit, Schutz und Isolation genügen muss, die modische Funktion der 

Kleidungstücke ist nachrangig. Insofern ist Motorradbekleidung nicht Teil des üblichen 

Sportbekleidungshandels sondern ist als Motorradzubehör zu interpretieren, welches 

laut „Bad Vilbeler Liste 2009“ bereits nicht als zentrenrelevant gilt. Als solches ist auch 

Motorradbekleidung als nicht zentrenrelevant einzuordnen. Auch im Regionalplan Süd-

hessen 2010 sind „Fahrzeuge aller Art (ohne Fahrräder) und Zubehör)“ nicht zentrenre-

levant.  

Zur Klarheit ist festzuhalten, dass reine Großhandelsbetriebe nicht den Steuerungsregelungen des 

Einzelhandelskonzepts unterliegen, ebenso wenig atypischer Einzelhandel wie der Handel mit 

Kraftfahrzeugen und motorisierten Wasserfahrzeugen.  

3. Standortkonzept

Unter Berücksichtigung der Einzelhandelsverteilung, der komplementären Einrichtungen und der 

städtebaulichen Gegebenheiten besteht das Einzelhandelskonzept der Stadt Bad Vilbel aus einer 

mehrstufigen Standortstruktur (vgl. zur räumlichen Übersicht der einzelnen Standorte Karte 6): 

1. Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt:

Als zentraler Versorgungsbereich (Hauptzentrum) der Stadt Bad Vilbel – und somit als

schutzwürdiger Bereich im Sinne des Baugesetzbuchs44 – gilt die Innenstadt von Bad Vilbel.

Durch die Ausweisung als zentraler Versorgungsbereich sollen Einzelhandelsbetriebe mit

innenstadtrelevanten Sortimenten innerhalb dieses Standortbereichs konzentriert werden,

sodass sich die gewünschten Konzentrationseffekte und Agglomerationsvorteile einstellen.

Dieser Bereich ist in seiner Struktur zu sichern und bezüglich der Angebotsstruktur, des

Städtebaus und der Immobiliensituation weiter zu entwickeln.

2. Zentrale Versorgungsbereiche zur Nahversorgung (Nahversorgungszentren):

Wie bereits im geltenden Einzelhandelskonzept Bad Vilbel 2009 werden die zentralen Stand-

orte im Stadtteil Dortelweil („Brunnen-Center“) und im Stadtteil Heilsberg (entlang der Alten

Frankfurter Straße) als Nahversorgungszentren – und damit als zentrale Versorgungsberei-

che i. S. des BauGB – ausgewiesen. Beide Standorte liegen integriert in Wohngebieten und

übernehmen in den von der Kernstadt abgesetzten Stadtteilen wichtige Versorgungsfunkti-

onen für die dortigen Bewohner. Mit mehr als 7.100 Einwohnern in Dortelweil und mehr als

6.100 Einwohnern in Heilsberg bestehen hier umfangreiche Bevölkerungspotenziale im je-

weiligen Nahumfeld. An beiden Standorten besteht ein vielfältiges Angebot, sodass Versor-

gungsfunktionen auch über die unmittelbare Nachbarschaft hinaus eintreten und den ge-

samten jeweiligen Stadtteil umfassen.

44 Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB, § 9 Abs. 2a BauGB, § 34 Abs. 3 BauGB, § 11 Abs. 3 BauNVO. 
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Karte 6: Standortkonzept der Stadt Bad Vilbel 2020 (Übersicht)

Legende
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Datengrundlage GfK GeoMarketing
© Microsoft, Nokia
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2. Bestandsstandorte zur Nahversorgung:  

Das Nahversorgungsangebot in Bad Vilbel besteht neben dem zentralen Versorgungsbe-

reich Innenstadt und den beiden Nahversorgungszentren auch aus weiteren Lebensmittel-

märkten an Solitärstandorten. Die langjährig bestehenden Lebensmittelmärkte mit ihren 

Angeboten an nahversorgungsrelevanten Waren haben eine elementare Funktion für die 

Aufrechterhaltung der Grundversorgung und eine prägende Bedeutung für die Nahversor-

gungsstruktur von Bad Vilbel; die bestehenden Standorte sind daher zu sichern.   

Als „Bestandsstandorte zur Nahversorgung“ werden folgende benannt:  

 Bahnhof Ostseite (Friedberger Straße 77 B): derzeit kleinflächiger Lebensmittel-
markt (Penny), kleinflächiger Drogeriefachmarkt (dm) und ergänzender Einzelhan-
del (kleinflächig) 

 Quellenpark (Rodheimer Straße): derzeit zwei großflächige Lebensmittelmärkte 
(Rewe, Aldi), zwei kleinflächige Getränke-Fachmärkte und ergänzender Einzelhan-
del (kleinflächig) 

 Kernstadt Nord (Friedberger Straße 89 – 124): derzeit zwei großflächige Lebens- 
mittelmärkte (tegut, Lidl), großflächiger Getränkefachmarkt (Rewe) und ergänzen-
der Einzelhandel (kleinflächig). 

Diese Bestandsstandorte verfügen zwar über leistungsfähige Magnetbetriebe und ver-

kehrsgünstige Lagen, was die Erschließung eines weiterreichenden Versorgungsgebietes er-

möglicht, jedoch ist an allen Standorten nur ein begrenztes Einzelhandelsangebot und kaum 

Komplementäranbieter aus Dienstleistungen, Gastronomie oder anderen Bereichen vor-

handen. Wegen ihrer Nähe zu Gewerbegebieten weisen die Standorte teilweise nur einge-

schränkte Bevölkerungspotenziale in ihrem jeweiligen fußläufigen Umfeld auf (vgl. Tabelle 

8). Die genannten Standorte erfüllen deshalb momentan nicht die erforderlichen Voraus-

setzungen zur Ausweisung als Nahversorgungszentrum (bzw. zentraler Versorgungsbe-

reich). Dem Standort Kernstadt Nord im Gewerbegebiet an der Friedberger Straße fehlt es 

zudem an der erforderlichen städtebaulichen Integration. Da es sich jedoch um wichtige, 

strukturprägende Anbieter für die örtliche Grundversorgung handelt, soll ihr Fortbestand 

durch die Ausweisung als Nahversorgungsstandorte anerkannt werden. 

3. Sonderstandorte:  

Das Angebotsprofil des Mittelzentrums Bad Vilbel wird außer von der Innenstadt maßgeb-

lich durch Großflächenanbieter von nicht zentrenrelevanten Sortimenten an dezentralen 

Standorten geprägt. Auch ihre Standorte werden daher in der Fortschreibung des Einzel-

handelskonzepts festgehalten. Hierzu erfolgt die Ausweisung von Sonderstandorten in den 

Gewerbegebieten Dortelweil (Sonderstandort nicht zentrenrelevante Sortimente, derzeit 

Porta, Plana Küchenland), Massenheim (Sonderstandort Bau- und Heimwerkerbedarf, der-

zeit Bauzentrum Maeusel) und Quellenpark (Sonderstandort Möbel, geplant Segmüller).  
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Tabelle 8: Versorgungsfunktionen der bestehenden Lebensmittelmärkte im Stadtgebiet 
von Bad Vilbel 

Name Adresse Standortlage Einwohner 
im Radius 
700 m* 

Ausweisung  

Rewe Am Südbahnhof 2 Innenstadt 2.921 Zentraler Versorgungs-
bereich Innenstadt 

Rewe City Frankfurter Straße 129 Innenstadt 3.596 Zentraler Versorgungs-
bereich Innenstadt 

Netto Marktplatz 2 Innenstadt 4.214 Zentraler Versorgungs-
bereich Innenstadt 

Edeka Dortelweiler Platz 2 integriert 3.495 Nahversorgungszent-
rum Dortelweil 

Rewe Alte Frankfurter Str. 26 integriert 2.164 Nahversorgungszent-
rum Heilsberg 

Lidl Alte Frankfurter Str. 15 Randlage Wohn-
gebiet 

1.885 Nahversorgungszent-
rum Heilsberg 

Penny Friedberger Straße 77 Randlage Wohn-
gebiet 

2.450 Bestandsstandort  
Bahnhof Ostseite 

Rewe 
Kaffenberger 

Rodheimer Straße 15 Randlage gepl. 
Wohngebiet 

   645 Bestandsstandort  
Quellenpark 

Aldi Homburger Straße 74 Randlage gepl. 
Wohngebiet 

   899 Bestandsstandort  
Quellenpark 

Lidl Friedberger Straße 89 Gewerbegebiet 1.905 Bestandsstandort  
Kernstadt Nord 

tegut Friedberger Straße 93 Gewerbegebiet 1.274 Bestandsstandort  
Kernstadt Nord 

* Stand 2020; noch ohne Besiedelung des Wohngebietes Quellenpark; GMA-Empfehlung auf Basis der GMA-Erhe-

bung Bad Vilbel (Juli 2020); Einwohnerzahlen ermittelt durch Regiograph  

Im Folgenden werden die einzelnen Standortlagen näher beschrieben, die zentralen Versorgungs-

bereiche anhand von Zentrenpässen (im Anhang zu diesem Bericht) definiert und ihre Abgrenzung 

begründet. 

3.1 Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt (Hauptzentrum) 

Zur Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs ist die räumliche Konzentration von Versor-

gungseinrichtungen maßgeblich. Außer dem Einzelhandel sind hier auch Komplementärnutzun-

gen (Dienstleister, Ärzte, Banken, Post, Verwaltung, Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtun-

gen etc.) zu betrachten. Zusätzlich spielen auch die Verkehrssituation und städtebauliche Gege-

benheiten eine Rolle bei der Identifikation zentralen Versorgungsbereiche. Im Ergebnis ist als zent-

raler Versorgungsbereich der in Karte 7 abgegrenzte Abschnitt innerhalb der Innenstadt auszuwei-

sen. Er entspricht der Abgrenzung im bisherigen Einzelhandelskonzept Bad Vilbel 2009. 

Das Hauptzentrum umfasst zum einen die Hauptgeschäftsbereiche, wo sich der größte Teil der 

Einzelhandelsbetriebe und Komplementäreinrichtungen (Kreditinstitute, Post, Dienstleister, Arzt-

praxen, medizinische Dienstleister, Gastronomie) konzentriert. Insgesamt erstreckt sich der defi-

nierte zentrale Versorgungsbereich über eine Distanz von etwa 1.000 m, was zwar sehr lang ist, 

aber der historisch gewachsenen Siedlungsstruktur zwischen Nidda und Stadtberg geschuldet ist. 
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Der zentrale Versorgungsbereich wird somit von folgenden Grenzen (einschließlich anschließen-

der Bebauung) markiert: 

 Promenadenweg am Südufer der Nidda  

 Ostseite des Marktplatzes (einschließlich Frankfurter Volksbank und Altes Rathaus)  

 Frankfurter Straße zwischen Marktplatz und Kreisverkehr der Einmündung Am Süd-

bahnhof (einschließlich Sparkasse Oberhessen) 

 Am Südbahnhof 

 Bahntrasse der Main-Weser-Bahn 

 Kasseler Straße (Ostseite). 

Der Standortbereich ist aus dem gesamten Stadtgebiet und aus dem Umland gut zu erreichen, 

sowohl für Autofahrer wie auch für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel (mehrere Bushaltestellen 

vorhanden) oder für Radfahrer. Durch die an verschiedenen Stellen eingerichteten geschäftsna-

hen Parkierungsmöglichkeiten sind alle Bereiche des zentralen Versorgungsbereiches auch für 

PKW-Kunden gut zugänglich.  

Die Bad Vilbeler Innenstadt weist, nicht zuletzt wegen der Vorbereitung zum Hessentag 2020, eine 

angenehme Einkaufsatmosphäre und eine hohe Aufenthaltsqualität auf. Sie ist zudem durch eine 

attraktive Begrünung und diverse Kunstobjekte sehr ansprechend gestaltet. Insbesondere der  

Niddaplatz trägt mit seinen großzügigen Freiflächen, die sowohl für den Wochenmarkt als auch für 

Außengastronomie genutzt werden können, zur Multifunktionalität und zu einer verlängerten Ver-

weildauer bei. Hier erfolgt mit der Bibliotheksbrücke auch eine attraktive Anbindung der Kur-und 

Park-Bereiche nördlich der Nidda, über die künftig auch Besucher der neuen Stadthalle, der Oran-

gerie und des Kurhauses die Einkaufsbereiche der Innenstadt fußläufig erreichen können. Damit 

ist der Niddaplatz als zentraler Nukleus der Innenstadtentwicklung anzusehen. 

Mittelfristig sollte angestrebt werden, in den Randlagen der Innenstadt den Einzelhandels- und 

Dienstleistungsbesatz durch zusätzliche Betriebe (neu oder als Umsiedlungen aus Streulagen) 

noch weiter zu verdichten. Hierdurch würden Frequenzsteigerungen bewirkt, die auch die Ver-

marktungschancen von derzeit leerstehenden oder mindergenutzten Immobilien erhöhen kön-

nen. Wünschenswert wäre z. B. die Etablierung von spezialisierten Lebensmittelgeschäften (etwa 

Fisch, Käse, Feinkost, ethnische Lebensmittel, Wein / hochwertige Spirituosen45, „Show Room“ der 

Firma Hassia). Hierzu sind jedoch zunächst teilweise Modernisierungen und Zusammenlegungen 

von Ladenlokalen erforderlich. Damit können die notwendigen Flächenpotenziale für die Ansied-

lung von neuen Angebotskonzepten (z. B. Einzelhandel mit integrierter Gastronomie) geschaffen 

werden. Für die übrigen Teile der Innenstadt sind verstärkt Nicht-Handelsnutzungen zu forcieren 

(z. B. Wohnen, Büros); auch hierdurch würde eine Belebung der Innenstadt und eine verstärkte 

Kundennachfrage für den Einzelhandel und Komplementäranbieter entstehen. 

  

                                                            
45  Wein und hochwertige Spirituosen werden derzeit im Bauzentrum Maeusel geführt. 
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Karte 7: Standortkonzept der Stadt Bad Vilbel 2020: Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt 

Quelle: © OpenStreetMap‐Mitwirkende, Kartengrundlage GfK GeoMarketing, Datengrundlage GfK GeoMarketing, © Microsoft, Nokia
GMA-Bearbeitung 2021
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3.2 Zentrale Versorgungsbereiche zur Nahversorgung 

3.2.1 Nahversorgungszentrum Dortelweil 

Das nahversorgungsrelevante Angebot im Stadtteil Dortelweil konzentriert sich auf das Einkaufs-

zentrum „Brunnen-Center“ nördlich des Dortelweiler Platzes. Das Brunnen-Center liegt zentral im 

Stadtteil und ist auch aus den Neubaugebieten fußläufig und mit dem Fahrrad gut erreichbar. Zu-

führungseffekte entstehen einerseits durch die beiden östlich der Friedberger Straße gelegenen 

Großanbieter Porta-Möbelhaus und Braun Markenschuhe, andererseits durch das Rathaus der 

Stadt und die europäische Schule Rhein-Main, ca. 400 m bzw. 700 m nördlich des Centers. Das 

Center erfüllt damit Nahversorgungsfunktionen nicht nur für die umliegende Wohnbevölkerung 

(rund 3.500 Einwohner innerhalb eines Radius von 700 m46) sondern auch für Beschäftigte, Besu-

cher und Schüler der umliegenden Büros, Infrastruktureinrichtungen und den gesamten Stadtteil 

Dortelweil.  

Das Einkaufscenter umfasst in seiner Ladenpassage im Erdgeschoss diverse Anbieter aus den kurz- 

und mittelfristigen Bedarfsbereichen. Größter Anbieter und Magnetbetrieb ist der große Super-

markt Edeka, der im Center noch weitere Ladenflächen für Spezialsortimente belegt hat (Geträn-

kemarkt im Untergeschoss, bis vor kurzem auch Sport-Treff und Technik-Partner). Die Oberge-

schosse sind mit Dienstleistern, Büros und Arztpraxen besetzt. Der zentrale Zugang zum Center 

erfolgt über den Dortelweiler Platz; zur nördlich verlaufenden Willy-Brandt-Straße besteht nur eine 

Zufahrt zur Tiefgarage. Im Westteil des Dortelweiler Platzes bestehen mit dem Kultur- und Sport-

forum Dortelweil sowie dem dort integrierten Jugendzentrum weitere zentrale Einrichtungen, die 

die Ausweisung als Nahversorgungszentrum bzw. zentraler Versorgungsbereich (i. S. des BauGB) 

rechtfertigen. Die Treffpunkt- und Kommunikationsfunktion des Nahversorgungszentrums wird 

zudem durch den regelmäßigen Wochenmarkt auf dem Dortelweiler Platz gestärkt (bisher mitt-

wochnachmittags und Samstags). 

In den letzten Jahren zeigte das Brunnen-Center allerdings deutliche Änderungen im Mieterbe-

stand. Bisherige Magnetbetriebe wie die Textilfachmärkte Vögele und Mister*Lady Jeans, Sport-

Treff, Technik-Partner, das Bettenhaus Raab und der Drogerieanbieter Schlecker verließen das 

Center oder wurden insolvent. Neue Mieter für die vakanten Ladenflächen konnten bislang noch 

nicht in jedem Fall gefunden werden; als einziger größerer Neuzugang ist bislang eine Filiale des 

Nonfood-Discounters Tedi zu vermelden. Vorgesehen ist jedoch die Ansiedlung eines modernen 

Drogeriefachmarktes. Zum Zeitpunkt der Erhebung 2020 wurden im Brunnen-Center noch 9 Be-

triebe mit insgesamt 4.500 m² Verkaufsfläche erfasst. Trotz Umstrukturierung und Aufwertungs-

maßnahmen im Inneren des Centers (u. a. Neugestaltung der zentralen Aufenthaltsfläche) musste 

das Center damit einen erheblichen Rückgang verzeichnen (2009: 18 Betriebe mit insgesamt rund 

6.100 m² Verkaufsfläche). 

Durch den Wegfall von Anbietern der mittel- und langfristigen Bedarfsbereiche einerseits und die 

bevorstehende Ansiedlung eines modernen Drogeriefachmarktes andererseits wird sich das Brun-

nen-Center zukünftig im deutlich stärkeren Maße als Nahversorgungsstandort profilieren. Hierzu 

wird auch die Modernisierung des Lebensmittelmarktes betragen (Umwandlung von E-Center 

Herkules in Edeka-Markt).  

                                                            
46  Ermittelt mit Regiograph; vgl. Tabelle 8. 
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Karte 8: Standortkonzept der Stadt Bad Vilbel 2020: Nahversorgungszentrum Dortelweil
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Die Abgrenzung des Nahversorgungszentrums Dortelweil umfasst daher, ebenso wie in der bishe-

rigen Ausweisung im Einzelhandelskonzept Bad Vilbel 2009, neben dem Brunnen-Center noch den 

Dortelweiler Platz (einschließlich Kultur-und Sportforum) sowie die südlich angrenzenden Bereiche 

südlich des Kloppenheimer Wegs (vgl. Karte 8).  

Im weiteren südlichen Verlauf befinden sich jenseits eines Wiesengeländes die Grundschule Re-

genbogenschule, zwei Kindertagesstätten sowie das Seniorenzentrum AGO und eine Tierarztpra-

xis. Die auf der Ostseite der Friedberger Straße befindlichen Einzelhandelsbetriebe (Porta Möbel-

haus, Plana Küchenland, Braun Markenschuhe, Kitzinger Blumen und Pflanzen, Hinnerbäcker) wei-

sen zwar Sichtbezug zum Center bzw. zum Dortelweiler Platz auf, bieten jedoch überwiegend keine 

funktionale Ergänzung des Nahversorgungszentrums. Diese Nutzungen sind nicht mehr unmittel-

bar Teil des Nahversorgungszentrums, wenngleich sie im gewissen Rahmen Kundenzuführungsef-

fekte zum Nahversorgungszentrum bewirken. 

Um die gewünschte Stärkung und Stabilisierung der Innenstadt als zentrale Einkaufslage Bad Vil-

bels nicht zu gefährden, sollten im Nahversorgungszentrum Dortelweil künftig ausschließlich An-

bieter mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten angesiedelt werden.  

3.2.2 Nahversorgungszentrum Heilsberg 

Der zentrale Versorgungsbereich im südlichen Stadtteil Heilsberg / Sudetenland-Siedlung entlang 

der Alten Frankfurter Straße verfügt über zwei Magnetbetriebe des Lebensmitteleinzelhandels 

(Rewe Supermarkt, Lidl Lebensmitteldiscounter). Diese werden durch kleinteilige Einzelhandelsbe-

triebe (Bäckerei, Metzgerei, Gemüsehandel, Apotheke, Lotto-Toto-Geschäft, Weinhandel) und ein 

breites Angebot an Dienstleistern (Friseur, Reisebüro, Fußpflege, Änderungsschneiderei, Arztpra-

xen, Volksbank-Filiale) nahezu idealtypisch ergänzt. Außerdem befinden sich kleinere Gaststätten, 

ein größeres Hotel, Sportstudios und Betriebe des Kfz-Gewerbes in diesem Bereich. 

Der Standort liegt im Stadtteil Heilsberg zwar eher randlich, jedoch an der Hauptzufahrt zum Stadt-

teil. Innerhalb einer fußläufigen Distanz von 700 m leben in der Sudetenland-Siedlung rund 2.200 

Einwohner47. In den übrigen Teilen des Stadtteils Heilsberg (Siedlung Heilsberg) stehen keine  

geeigneten Grundstücke zur Etablierung größerer Nahversorgungseinrichtungen zur Verfügung; 

hier bestehen nur ein kleines Lebensmittelgeschäft und ein Zeitschriftengeschäft an der Otto-Fri-

cke-Straße. Die Nahversorgungslage an der Alten Frankfurter Straße ist daher für den gesamten 

Stadtteil Heilsberg angebotsprägend und wesentlich für die wohnortnahe Grundversorgung. Die 

Versorgungslage entwickelt deshalb Anziehungskraft über ihr unmittelbares Nahumfeld hinaus 

und kann somit als Nahversorgungszentrum bzw. zentraler Versorgungsbereich (i. S. des BauGB) 

eingestuft werden. 

In der zeitlichen Betrachtung seit der letzten Gesamterhebung konnten sich die Anbieter im Nah-

versorgungszentrum Heilsberg größtenteils behaupten. Hatte die GMA bei der Erhebung 2008 

noch 10 Einzelhandelsbetriebe mit einer Gesamtverkaufsfläche von knapp 2.000 m² Verkaufsflä-

che erfasst, liegt der Bestand im Einzelhandel heute bei 8 Betrieben mit insgesamt ca. 2.190 m² 

Verkaufsfläche 48. Lediglich die Schließungen einer Schlecker-Filiale und eines Blumengeschäftes 

waren zu verzeichnen, deren Ladenlokale jedoch nachbesetzt werden konnten. 

                                                            
47  Ermittelt mit Regiograph; vgl. Tabelle 8. 
48  Verkaufsflächenzuwachs aufgrund der Erweiterung des Lidl-Marktes. 
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Um die dauerhafte Versorgung des Stadtteils Heilsberg mit einem Vollsortimenter (Supermarkt) 

zu sichern, sollte eine Modernisierung des Rewe Supermarktes angestrebt werden. Da dieser auf 

seinem jetzigen Grundstück absehbar nicht die erforderliche Größe vorfindet, ist eine Verlagerung 

in Betracht zu ziehen. Hierzu käme ggf. das Gelände des Autohauses Mercedes Senger in Frage, 

welches sich südlich des Lidl-Marktes befindet.  

Die räumliche Abgrenzung des Nahversorgungszentrums Heilsberg wurde daher entsprechend an-

gepasst. Um die gewünschten Konzentrationseffekte zu erzielen, wurde die Abgrenzung teilweise 

verringert, und zwar im Norden (nördlich der Einmündung Alte Frankfurter Straße in die Frankfur-

ter Straße – sog. „Zigeunerwiese“49 südlich der Feuerwehr Heilsberg) und Süden (südlich des Schle-

sienrings und Iglauer Wegs). Die neue Abgrenzung des Nahversorgungszentrums Heilsberg ist der 

Karte 9 entnehmen.  

Für die Zukunft sollte primär der Erhalt der vorhandenen Anbieter im Nahversorgungszentrum 

Heilsberg angestrebt werden. Hierzu kommen v. a. bestandserhaltende Modernisierungen, ggf. 

auch eine Verlagerung und Vergrößerung des Supermarktes innerhalb des Nahversorgungszent-

rums in Betracht. Eine Abrundung des Angebotsspektrums durch weitere nahversorgungsrele-

vante Anbieter (z. B. Blumengeschäft, Drogeriewarenanbieter) ist ebenfalls denkbar. Für die Nach-

folge im Rewe-Bestandsgebäude kommt entweder ein Drogeriemarkt oder ein Getränkemarkt in 

Betracht, evtl. auch eine handelsfremde Nutzung (z. B. Arztpraxis). Durch die Etablierung eines 

weiteren derartigen Magnetbetriebs könnte die gesamte Nahversorgungslage stabilisiert werden. 

Zum Schutz der Innenstadt als zentrale Einkaufslage Bad Vilbels sollten im Nahversorgungszent-

rum Heilsberg ausschließlich Anbieter mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten angesie-

delt werden. Anbieter mit innenstadtrelevanten Sortimenten sind nicht vorgesehen. 

  

                                                            
49  Im Einzelhandelskonzept Bad Vilbel 2009 war diese Wiese als Potenzial-Standort für eine Verlagerung des 

Rewe Supermarktes vorgesehen. Durch den Einschluss des neuen Potenzialstandorts südlich des Lidl-Mark-
tes lassen sich dagegen eine kompaktere Struktur des Nahversorgungszentrums und somit kürzere Lauf-
wege für die Kunden erreichen. An diesem Standort ist aktuell die Errichtung eines neuen Bürgerhauses für 
den Stadtteil und einer Kindertagesstätte geplant. Auf dem Parkplatz soll nach Möglichkeit zukünftig auch 
ein Wochenmarkt stattfinden. 
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Karte 9: Standortkonzept der Stadt Bad Vilbel 2020: Nahversorgungszentrum Heilsberg

Quelle:
© OpenStreetMap‐Mitwirkende
Kartengrundlage GfK GeoMarketing, 
Datengrundlage GfK GeoMarketing
© Microsoft, Nokia
GMA-Bearbeitung 2020
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3.3 Bestandsstandorte zur Nahversorgung 

Die GMA schlägt vor, die Standorte der bestehenden Lebensmittel- und Drogeriemärkte außerhalb 

von zentralen Versorgungsbereichen als „Bestandsstandorte zur Nahversorgung“ auszuweisen 

und sie so in ihrer Funktion als Träger der quartiersnahen Grundversorgung anzuerkennen. Als 

Nahversorgungsstandorte sind daher die Bestandsstandorte der Lebensmittelmärkte im Bereich 

Bahnhof Ostseite (Penny, dm Drogeriemarkt), Quellenpark (Rewe, Aldi) und im Norden der Kern-

stadt an der Friedberger Straße (tegut, Lidl, Rewe Getränkemarkt) zu sichern. In diesem Zusam-

menhang sollten auch bestandsorientierte Erweiterungen möglich sein. 

3.3.1 Bestandsstandort Bahnhof Ostseite 

Der Standort liegt zwischen dem Bahnhof Bad Vilbel und der Friedberger Straße, die den Standort 

von der westlich anschließenden Wohnbebauung trennt. Hier gruppieren sich ein Lebensmittel-

markt (Penny), ein Drogeriefachmarkt (dm) und zwei zusätzliche Gebäude mit weiteren Ladenein-

heiten (belegt durch einen Backshop, eine Apotheke und ein Bekleidungsgeschäft) um einen ge-

meinsamen Parkplatz. Der dortige Besatz umfasst also primär Anbieter der Grundversorgung. Alle 

Anbieter sind kleinflächig, deren Summe aber die Grenze der Großflächigkeit überschreitet. Das 

Nahumfeld wird vom Bahnhof und damit verbundenen Angeboten geprägt (Taxistand, Café, öf-

fentliche Toilette, Imbiss). Weitere Einzelhandels- oder Komplementäranbieter gibt es bisher 

nicht; allerdings werden in den gerade im Bau befindlichen Gebäuden am Bahnhofsvorplatz im 

Erdgeschoss auch gewerbliche Nutzungen, somit auch kleinteiliger Einzelhandel zugelassen. 

Die Friedberger Straße stellt die nördliche Haupteinfallstraße nach Bad Vilbel dar. Sie verbindet 

den Stadtteil Dortelweil und die nördlich angrenzende Stadt Karben mit der Innenstadt von Bad 

Vilbel, die ca. 700 m südlich des Bestandsstandortes beginnt. Beidseitig der Friedberger Straße sind 

Fußwege ausgewiesen, auf denen das Radfahren freigegeben ist. Eine Bushaltestelle liegt unmit-

telbar an der Zufahrt zum Bestandsstandort an der Einmündung der Heinrich-Heine-Straße (Stadt-

busverkehr). 

Die Lage am Bahnhof und die Nähe zu großen Arbeitsstätten machen den Standort insbesondere 

für Bahnpendler attraktiv. Mit der attraktiven Kombination aus Lebensmittelmarkt, Drogeriefach-

markt und ergänzenden Nahversorgern eignet sich der Standort aber auch gut dazu, Versorgungs-

funktionen für die Grundversorgung der angrenzenden Wohnquartiere im nördlichen Kernstadt-

bereich zu übernehmen. In einem Radius von maximal 700 m leben derzeit ca. 2.450 Einwohner. 

Als Bestandsstandort Bahnhof Ostseite werden die Grundstücke Friedberger Straße 77 B, Bahnhofs-

platz 10 sowie das Bahnhofsgebäude und der Bahnhofsvorplatz mit angrenzenden Gebäuden defi-

niert (vgl. Abbildung 16). Die umliegenden Ladenlokale an der Friedberger Straße sind nicht von 

der Abgrenzung umschlossen.  

Da es sich bei dem Lebensmittelmarkt und dem Drogeriemarkt um strukturprägende Anbieter des 

Grundbedarfs handelt, sind für diese künftig Modernisierungsmaßnahmen (einschließlich be-

standsorientierte Erweiterungen) grundsätzlich denkbar, sofern hiervon nachweisbar keine nega-

tiven Auswirkungen auf die Innenstadt oder andere Nahversorgungsstandorte ausgehen.  
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Abbildung 15: Standortprofil des Bestandsstandorts Bahnhof Ostseite 

Standorttyp Bestandsstandort zur Nahversorgung 

Standort Friedberger Straße 77 A+B, Bahnhofsplatz 10, Bahnhofsgebäude, 
Bahnhofsvorplatz 

Abgrenzung   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterisierung Ehemalige Gewerbebrache mit umgebender Wohnbebauung, in 
unmittelbarer Nähe zum Bahnhof 

Einzelhandelsbestand Lebensmittelmarkt, Backshop, Drogeriemarkt, Apotheke, Textil-
fachmarkt 

Sortimentsstruktur Bestand Hauptwarengruppe* Anbieterzahl Verkaufsfläche  

Nahrungs- und Genussmittel 2    820 

Gesundheit, Körperpflege  2    720 

Bekleidung, Schuhe, Sport 1    150 

Gesamt 5 1.690 

…davon nahversorgungsrelevant 80 % 91 % 

* Zuordnung nach Umsatzschwerpunkt  GMA-Erhebung Juli 2020 

Entwicklungsziele  Erhalt des Nahversorgungsbestands.  

Hierzu sind künftig auch Modernisierungsmaßnahmen (ein-
schließlich bestandsorientierte Erweiterungen) grundsätzlich 
möglich, sofern hiervon nachweisbar keine negativen Auswirkun-
gen auf die Innenstadt oder andere Nahversorgungsstandorte 
ausgehen. 

Im Falle einer Erweiterung ist die Etablierung von großflächigem 
Einzelhandel mit Kernsortiment Lebensmittel nach Einzelfallprü-
fung denkbar, sofern der Nachweis erfolgt, dass keine nachteili-
gen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche oder die ge-
samtstädtische Nahversorgungsstruktur eintreten. 

Zulässige Sortimente  nahversorgungsrelevante Sortimente (gemäß Bad Vilbeler 
Liste 2020) als Kern- und Randsortimente 

 innenstadtrelevante Sortimente (gemäß Bad Vilbeler Liste 
2020) nur als Randsortimente (ausgenommen Bestand)  

 nicht zentrenrelevante Sortimente (gemäß Bad Vilbeler Liste 
2020) als Kern- und Randsortimente grundsätzlich möglich 

Quelle: GMA-Zusammenstellung 2020 

Zu empfehlen ist eine Festschreibung der innenstadtrelevanten Randsortimente, um Beeinträch-

tigungen von zentralen Versorgungslagen zu vermeiden und ausreichend Spielräume für die Ent-

wicklung der Innenstadt zu behalten. Zum Schutz der Innenstadt sollten an diesem Nahversor-

gungsstandort deshalb auch keine zusätzlichen innenstadtrelevanten Anbieter (z. B. Buchhandel, 

Mode- oder Elektrogeschäfte) angesiedelt werden, da diese kleinteiligen Handelsbetriebe auch in 
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der Innenstadt gute Ansiedlungsbedingungen vorfinden. Die Vergrößerung des Angebots an in-

nenstadtrelevanten Sortimenten, die über den bereits vorhandenen Bestand hinausgehen, sollte 

vermieden werden. Der vorhandene Textilanbieter in der Standortlage genießt Bestandsschutz.  

3.3.2 Bestandsstandort Quellenpark 

Der Standort liegt im Westen der Kernstadt, westlich der Bahntrasse der Main-Weser-Bahn, an der 

Rodheimer Straße, welche als Einmündung in die Homburger Straße endet. Derzeit befinden sich 

überwiegend Gewerbebetriebe im näheren Umfeld (Betonwerk, Baustoff-/Schrotthandel, Kfz-

Handel, Fitnessstudio, Spielhalle). Durch die beginnende Wohnbebauung im Bereich Krebsschere 

wird dieser Standort jedoch in den kommenden Jahren mit dem Siedlungsgebiet der Kernstadt 

zusammen wachsen und kann dann als integriert gelten. Im Bereich Krebsschere / Im Schleid) sind 

nach Realisierung der bekannten Wohnbauprojekte bis Ende 2025 etwa 1.856 neue Wohneinhei-

ten zu erwarten. Hieraus ergibt sich nach GMA-Schätzung neuer Wohnraum für etwa 4.250 Ein-

wohner50. Der Standort weist also perspektivisch eine erhebliche Nahversorgungsbedeutung auf. 

Derzeit befindet sich westlich der Rodheimer Straße51 ein großflächiger Lebensmittelvollsortimen-

ter (Rewe Kaffenberger) mit integrierten Komplementärnutzungen (Backshop, Getränkemarkt, 

Floristikshop). Östlich der Rodheimer Straße stehen bereits einige mehrgeschossige Wohnhäuser. 

Außerdem sind im Nahumfeld ein Lebensmitteldiscounter (Aldi) im Kreuzungsbereich Marie-Cu-

rie-Straße / Max-Planck-Straße52 und ein weiterer Getränkemarkt (toom) an der Homburger 

Straße ansässig. Der toom-Getränkemarkt soll allerdings in Kürze schließen und durch einen Ac-

tion-Sonderpostenmarkt ersetzt werden. 

Die Rodheimer Straße verbindet die Homburger Straße mit dem Westteil des Baugebiets Im 

Schleid und Krebsschere Ost; sie wird also zukünftig eine wesentliche Erschließungsstraße der 

Wohnquartiere sein. Die Homburger Straße bindet den Stadtteil Massenheim und das dortige Ge-

werbegebiet an die Bad Vilbeler Kernstadt an und mündet östlich der Bahntrasse der Main-Weser-

Bahn im sog. Festspielkreisel in die Kasseler Straße.  

Der Standort ist seit Jahren im Versorgungsgefüge der Stadt etabliert. Durch seine Lage am Rand 

eines großen Wohngebiets wird er perspektivisch erhebliche Nahversorgungsfunktionen für die 

Bewohner der westlichen Kernstadt erfüllen. Auch für die Bewohner von Massenheim bedeutet 

der Standort den nächstgelegenen Lebensmittelmarkt. Durch die Lebensmittel- und Getränke-

märkte wird die Nahversorgungsfunktion für die westliche Kernstadt im ausreichenden Maße be-

dient. Am Standort sollte deshalb kein weiterer großflächiger Einzelhandel angesiedelt werden. 

Generell sollte wegen der Konkurrenzwirkung mit der nahen Innenstadt eine Ansiedlung von in-

nenstadtrelevanten Sortimenten am Bestandsstandort ausgeschlossen werden. 

Für den Nahversorgungsstandort wird eine Begrenzung auf die Grundstücke zwischen der Rodhei-

mer Straße, Max-Planck-Straße, Marie-Curie-Straße und Homburger Straße (Rodheimer Straße 1 

– 15 (ungerade Hausnummern), Homburger Straße 68 – 74) empfohlen (vgl. Abbildung 17). 

  

                                                            
50  Unter Berücksichtigung der jeweiligen Art der Bebauung und geplanten Wohnungsgrößen.  
51  Zufahrt und Parkplatz an der Marie-Curie-Straße. 
52  Zufahrt und Parkplatz an der Rodheimer Straße. 



 

    

FORTSCHREIBUNG DES EINZELHANDELSKONZEPTES BAD VILBEL 2020 

office.koeln@gma.biz / www.gma.biz 70 

Abbildung 16: Standortprofil des Bestandsstandorts Quellenpark 

Standorttyp Bestandsstandort zur Nahversorgung 

Standort Rodheimer Straße 1 – 15 (ungerade Hausnummern), Homburger 
Straße 68 – 74  

Abgrenzung   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterisierung Ehemalige Gewerbebrache am bisherigen Siedlungsrand, künftig 
angrenzend an Wohnbebauung; Schnittstelle zwischen Gewerbe-
gebiet (Quellenpark Südwest) und großem Wohngebiet (im Bau) 

Einzelhandelsbestand 2 Lebensmittelmärkte, 2 Getränkefachmärkte, Backshop, Floris-
tikshop 

Sortimentsstruktur Bestand Hauptwarengruppe* Anbieterzahl Verkaufsfläche  

Nahrungs- und Genussmittel 5 3.915 

Blumen  1      40 

Gesamt 6 3.955 

…davon nahversorgungsrelevant 100 % 100 % 

* Zuordnung nach Umsatzschwerpunkt  GMA-Erhebung Juli 2020 

Entwicklungsziele  Erhalt des Nahversorgungsbestands.  

Hierzu sind künftig auch Modernisierungsmaßnahmen (ein-
schließlich bestandsorientierte Erweiterungen) grundsätzlich 
möglich, sofern hiervon nachweisbar keine negativen Auswirkun-
gen auf die Innenstadt oder andere Nahversorgungsstandorte 
ausgehen. 

Keine zusätzlichen großflächigen Einzelhandelsbetriebe. 

Zulässige Sortimente  nahversorgungsrelevante Sortimente (gemäß Bad Vilbeler 
Liste 2020) als Kern- und Randsortimente 

 innenstadtrelevante Sortimente (gemäß Bad Vilbeler Liste 
2020) nur als Randsortimente  

 nicht zentrenrelevante Sortimente (gemäß Bad Vilbeler Liste 
2020) als Kern- und Randsortimente grundsätzlich möglich 

GMA-Zusammenstellung 2020 

Da es sich um einen strukturprägenden Nahversorgungsstandort handelt, in dessen näherem Um-

feld in den nächsten Jahren deutliche Einwohnerzuwächse erfolgen werden, kommen für die dor-

tigen Lebensmittelmärkte bestandssichernde Maßnahmen wie Modernisierungen und Flächener-

weiterungen in Betracht, sofern hiervon nachweisbar keine negativen Auswirkungen auf die In-

nenstadt oder andere Nahversorgungsstandorte ausgehen. Hierzu wäre eine gutachterliche Prü-

fung der zu erwartenden Auswirkungen erforderlich. 

Zur besseren Erreichbarkeit des Bestandsstandorts Quellenpark, insbesondere für die Bevölkerung 

von Massenheim, ist eine Optimierung der ÖPNV-Anbindung zu empfehlen.  
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3.3.3 Bestandsstandort Kernstadt Nord 

Dieser Standort befindet sich im nördlichen Teil der Kernstadt im Gewerbe- und Industriegebiet 

Friedberger Straße, welches sich zwischen dem Grünzug zwischen Dortelweil und der Kernstadt 

sowie der Innenstadt erstreckt. Hier sind zwischen der Bahntrasse der Main-Weser-Bahn und der 

Friedberger Straße zwei großflächige Lebensmittelmärkte (tegut, Lidl) und eine Tankstelle ansäs-

sig. Etwa 150 m nördlich hiervon befindet sich ein großflächiger Getränkefachmarkt (Rewe) an der 

Ostseite der Friedberger Straße, nördlich der Büdinger Straße. Das übrige Umfeld wird von Indust-

rie-, Logistik- und Handwerksbetrieben geprägt; außerdem befinden sich zwei Autovermietungen 

und weitere Dienstleister (Frisör, Immobilienbüro, Reifenservice), ein Schnellrestaurant und eine 

Moschee in Gewerbe- und Industriegebiet Friedberger Straße. Umliegend um das Gewerbe- und 

Industriegebiet, von den beiden Lebensmittelmärkten nur 100 m entfernt, beginnen Wohnge-

biete, für die der Standort wichtige Nahversorgungsfunktionen übernimmt. Die nächstgelegenen 

Bushaltestellen („Friedberger Straße“ bzw. „Büdinger Straße“; beide durch Stadt- und Regional-

buslinien bedient) liegen ca. 50 m bzw. 200 m entfernt. 

Aufgrund des Gewerbegebietscharakters des Umfelds und der vorwiegenden Autokunden-Orien-

tierung des Standorts sollten im Gewerbe- und Industriegebiet Friedberger Straße abseits des Be-

standsstandortes keine weiteren Einzelhandelsbetriebe angesiedelt werden. Somit werden als 

Nahversorgungsstandort Kernstadt Nord ausschließlich die Grundstücke Friedberger Straße 89 – 93 

(ungerade Hausnummern) und Friedberger Straße 124 definiert (vgl. Abbildung 18). 

Eine Beschränkung des Einzelhandels im Gewerbe- und Industriegebiet Friedberger Straße dient 

auch dazu, im Stadtgebiet ein ausreichendes Reservoir an Flächen für Nicht-Einzelhandel (z. B. 

Handwerk, produzierendes Gewerbe) zu erhalten. Hinzu kommt, dass es sich bei der Kreuzung 

Friedberger Straße / Büdinger Straße um einen sehr stark frequentierten Verkehrsknotenpunkt 

handelt, der durch starken Pendlerverkehr und überörtliche Verkehrsströme häufig sehr belastet 

ist. Dies beeinträchtigt auch teilweise die Zufahrten zu den ansässigen Einzelhandelsbetrieben Be-

standsstandort Kernstadt Nord. 

Da es sich um einen strukturprägenden Nahversorgungsstandort handelt, kommen für die dorti-

gen Lebensmittelmärkte grundsätzlich bestandserhaltende Maßnahmen wie eine Modernisierung 

und moderate Flächenerweiterungen in Betracht, sofern hiervon nachweisbar keine negativen 

Auswirkungen auf die Innenstadt oder andere Nahversorgungsstandorte ausgehen53. Für den vor-

handenen, bereits großflächigen Getränkemarkt erscheinen Erweiterungsmöglichkeiten nicht er-

forderlich. 

  

                                                            
53  Sollten solche Maßnahmen aus Platzgründen nicht möglich sein, wäre auch die Verlagerung eines der An-

bieter an einen anderen Standort in Bad Vilbel denkbar; der verbleibende Markt hätte dann mehr Flexibili-
tät zur baulichen Erweiterung. An der Friedberger Straße wäre mit tegut, Rewe-Getränkemarkt sowie wei-
ter südlich Penny und dm ebenfalls ein umfassendes Nahversorgungsangebot vorhanden.  
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Abbildung 17: Standortprofil des Bestandsstandorts Kernstadt Nord 

Standorttyp  Bestandsstandort zur Nahversorgung 

Standort  Friedberger Straße 89 –93, Friedberger Straße 124 

Abgrenzung    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterisierung  Autokundenorientierter Standort im Gewerbegebiet, in fußläufi‐
ger Nähe zu Wohnbebauung  

Einzelhandelsbestand  2 Lebensmittelmärkte, Tankstelle, Getränkefachmarkt 

Sortimentsstruktur Bestand  Hauptwarengruppe*  Anbieterzahl  Verkaufsfläche  

Nahrungs‐ und Genussmittel  4  3.190 

Gesamt  4  3.190 

…davon nahversorgungsrelevant  100 %  100 % 

* Zuordnung nach Umsatzschwerpunkt   GMA‐Erhebung Juli 2020 

Entwicklungsziele   Erhalt des Nahversorgungsbestands.  

Hierzu sind künftig auch Modernisierungsmaßnahmen (ein‐
schließlich Bestandssicherung) grundsätzlich möglich, sofern 
hiervon nachweisbar keine negativen Auswirkungen auf die In‐
nenstadt oder andere Nahversorgungsstandorte ausgehen. 

Keine weiteren großflächigen Einzelhandelsbetriebe. 

Zulässige Sortimente   nahversorgungsrelevante Sortimente (gemäß Bad Vilbeler 
Liste 2020) als Kern‐ und Randsortimente 

 innenstadtrelevante Sortimente (gemäß Bad Vilbeler Liste 
2020) nur als Randsortimente (ausgenommen Bestand)  

 nicht zentrenrelevante Sortimente (gemäß Bad Vilbeler Liste 
2020) als Kern‐ und Randsortimente grundsätzlich möglich 

Quelle: GMA‐Zusammenstellung 2020  
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3.4 Sonderstandorte zur Ergänzung des nicht zentrenrelevanten Einzelhandels 

3.4.1 Sonderstandort nicht zentrenrelevanter Einzelhandel (Gewerbegebiet Dortelweil) 

Im Gewerbegebiet Dortelweil, östlich der Friedberger Straße, nördlich der Hohemarkstraße und 

Kastanienstraße sowie westlich der Bahntrasse der Main-Weser-Bahn, sind diverse Gewerbe-, In-

dustrie- und Einzelhandelsbetriebe ansässig, darüber hinaus auch die Stadtwerke Bad Vilbel, Un-

ternehmen des Freizeitgewerbes (Fitnessstudio, Indoor-Spiel-Park) sowie vereinzelte Betriebe des 

Gastgewerbes. Bei den wenigen Einzelhandelsbetrieben abseits der Friedberger Straße handelt es 

sich um Mischbetriebe (Holzwerk, Reifenhandel, Direktverkauf von Rasen und Dünger), die keine 

wesentliche Attraktivität für den Gesamtstandort Bad Vilbel entfalten. Anders hingegen die Groß-

flächenanbieter Porta-Möbelhaus und Braun Markenschuhe, die mit für ihre Branchen sehr um-

fangreichen Angeboten eine große Attraktivität entwickeln, weit über das Stadtgebiet von Bad Vil-

bel hinaus. Auch das dazwischen liegende Küchenhaus Plana an der Industriestraße spricht ein 

weitreichendes Einzugsgebiet an und trägt damit zur Profilierung des Mittelzentrums Bad Vilbel 

bei. Sowohl Porta als auch Braun Markenschuhe erbringen mit ihrem überörtlichen Kundenauf-

kommen auch Zuführungseffekte für das gegenüberliegende Einkaufszentrum Brunnen-Center 

und tragen somit zur Stabilisierung des Nahversorgungszentrums Dortelweil bei.  

Um auch großflächige Einzelhandelsbetriebe ansiedeln zu können, die wesentlich zum Erhalt der 

mittelzentralen Funktion von Bad Vilbel beitragen, soll ein Teil des Gewerbegebiets Dortelweil als 

Sonderstandort für nicht zentrenrelevanten Einzelhandel ausgewiesen werden. Die Abgrenzung 

umfasst die Gebäude an der östlichen Straßenseite der Friedberger Straße zwischen den Einmün-

dungen der Theodor-Heuss-Straße und Hohemarkstraße (Industriestraße 2 – 8, Friedberger Straße 

48 – 50; vgl. Abbildung 19). Auf den hier befindlichen Grundstücken kann ein ausreichendes Flä-

chenpotenzial, auch für Neuansiedlungen geschaffen werden. Zugleich ermöglicht dieser Umgriff 

eine Aufwertung dieser städtebaulich sensiblen Lage (Stadteinfahrtsituation, Lage gegenüber des 

städtischen Rathauses) und zusätzliche Zuführungseffekte für das gegenüber liegende Nahversor-

gungszentrum am Dortelweiler Platz. 

Zum Schutz des zentralen Versorgungsbereichs sind in diesem Bereich nur Ansiedlungen von An-

bietern mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten zulässig (z. B. Heimtierfachmarkt, Teppich- 

und Tapetenfachhandel, Gartencenter, Fahrradfachmarkt, Anbieter für Motorradzubehör). Zen-

trenrelevante Randsortimente sollten zukünftig begrenzt werden. Für die bereits ansässigen An-

bieter Porta und Braun Markenschuhe besteht aber Bestandsschutz.  
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Abbildung 18: Standortprofil des Sonderstandorts nicht zentrenrelevanter Einzelhandel 

Standorttyp Sonderstandort für großflächigen nicht zentrenrelevanten Einzel-
handel  

Standort Industriestraße 2 – 8, Friedberger Straße 48 – 50 

Abgrenzung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterisierung Autokundenorientierter Standort im Gewerbegebiet, gegenüber 
des Nahversorgungszentrums Dortelweil 

Einzelhandelsbestand Möbelhaus, Küchenfachmarkt, großflächiger Schulfachhandel, 
Gärtnerei-Verkaufsstand 

Sortimentsstruktur Bestand Hauptwarengruppe* Anbieterzahl Verkaufsfläche  

Hausrat, Einrichtung, Möbel 2 20.120 

Bau- und Gartenbedarf, Teppiche 1      350 

Bekleidung, Schuhe, Sport 1   1.250 

Gesamt 4 21.720 

…davon nicht zentrenrelevant 75 % 94 % 

* Zuordnung nach Umsatzschwerpunkt  GMA-Erhebung Juli 2020 

Entwicklungsziele  Flächenpotenzial für die Ansiedlung von großflächigen, struktur-
prägenden Anbietern mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten 
zur Angebotsergänzung und zum Erhalt der mittelzentralen Ver-
sorgungsfunktion von Bad Vilbel. 

Vermeidung von Leerständen in städtebaulich sensibler Lage an 
einer wichtigen Stadtzufahrt. 

Zulässige Sortimente  nicht zentrenrelevante Sortimente (gemäß Bad Vilbeler Liste 
2020) als Kern- und Randsortimente  

 innenstadtrelevante Sortimente (gemäß Bad Vilbeler Liste 
2020) nur als Randsortimente (ausgenommen Bestand)  

Quelle: GMA-Zusammenstellung 2020 

  

Nahversorgungs-
zentrum  

Dortelweil 
Sonderstandort 

nicht zentrenrelev. 
Einzelhandel 
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3.4.2 Sonderstandort Möbel (Gewerbegebiet Quellenpark) 

Am nordwestlichen Rand der Bad Vilbeler Kernstadt, nördlich der L 3008 und östlich der B 3 ist im 

Bereich des Baugebietes Quellenpark die Ansiedlung eines großflächigen Möbelhauses geplant. 

Der Standort ist auch für den überörtlichen Verkehr gut erreichbar und optimal einsehbar. Auf den 

östlich anschließenden Flächen im Bereich Quellenpark befinden sich an der Röntgenstraße / Sie-

mensstraße Wohngebiete in Realisierung, welche vom Standort des geplanten Möbelhauses 

durch einen Grünzug getrennt werden. Südlich der L 3008 ist die Entwicklung einer Bürostadt vor-

gesehen („Innovationsquartier Springpark Valley“). Nach der vollständigen Bebauung des Gebietes 

Quellenpark kann der Standort als siedlungsstrukturell integriert gelten. 

Abbildung 19: Standortprofil des Sonderstandorts Möbel 

Standorttyp Sonderstandort für ein großflächiges Möbelhaus 

Standort L 3008 / B 3, nördlich der Gottlieb-Daimler-Allee  

Abgrenzung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterisierung Autokundenorientierter Standort im Gewerbegebiet, in fußläufi-
ger Nähe zu Wohnbebauung  

Geplanter Einzelhandelsbesatz Einrichtungshaus 

Entwicklungsziele  Ansiedlung eines großflächigen Einrichtungshauses zum Erhalt 
der mittelzentralen Versorgungsfunktion von Bad Vilbel.  

Zulässige Sortimente  nicht zentrenrelevante Sortimente (gemäß Bad Vilbeler Liste 
2020) als Kern- und Randsortimente  

 Innenstadtrelevante Sortimente (gemäß Bad Vilbeler Liste 
2020) nur als Randsortimente  

Festsetzung im Bebauungsplan-
entwurf (derzeit in Genehmi-
gungsverfahren) 

Art der baulichen Nutzung: Sondergebiet für großflächigen Ein-
zelhandel gem. § 11 Abs. 3 BauNVO (Einrichtungshaus) 

Maß der baulichen Nutzung: Verkaufsfläche wird begrenzt auf 
insgesamt 45.000 m² 

 davon Möbel (inklusive Küchen, Matratzen)  41.400 m² 

 da von Teppiche 1.600 m² 

 davon Lampen/Leuchten 800 m² 

 dav. weitere nicht zentrenrelevante Randsortimente 400 m² 

 davon zentrenrelevante Randsortimente  max. 800 m² 
und max. 500 Verkaufsfläche je einzelnes Randsortiment. 

Quelle: GMA-Zusammenstellung 2020 

Vorgesehener Betreiber des Möbelhauses ist die Firma Segmüller. Von der Gesamtverkaufsfläche 

von insgesamt 45.000 m² Verkaufsfläche sollen 41.400 m² Verkaufsfläche auf Möbel (einschließ-

lich Küchen, Matratzen), 1.600 m² auf Teppiche, 800 m² auf Lampen / Leuchten, 400 m² auf andere 
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nicht zentrenrelevante Sortimente (Bodenbeläge, Pflanzen / Übertöpfe, Tapeten, Farben / Lacke 

sowie max. 800 m² auf zentrenrelevante Randsortimente (v. a. Heimtextilien, Gardinen, Haushalts-

waren / GPK54, Bilder / Rahmen, Babyartikel, Aktionswaren) entfallen. Zu dem Ansiedlungsvorha-

ben wurde von der GMA am 30.01.2020 eine Auswirkungsanalyse vorgelegt. Diese belegt, dass 

das Vorhaben mit den meisten landes-und regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen vereinbar 

ist. Hierzu trägt insbesondere die Begrenzung der zentrenrelevanten Randsortimente auf max. 800 

m² Verkaufsfläche bei. 

Bei der Planung handelt es sich um ein regional bedeutsames großflächiges Einzelhandelsvorha-

ben mit nicht zentrenrelevanten Kernsortiment. Aufgrund seiner Größe wird es das Angebotsprofil 

des Mittelzentrums Bad Vilbel künftig prägen. Die Ausweisung als Sonderstandort Möbel ist daher 

gerechtfertigt. Weitere Einzelhandelsansiedlungen im näheren Umfeld des geplanten Einrich-

tungshauses sind nicht vorgesehen. Die Abgrenzung des Sonderstandorts umfasst daher aus-

schließlich das Grundstück des geplanten Möbelhauses (vgl. Abbildung 20). 

3.4.3 Sonderstandort Bau- und Heimwerkerbedarf (Gewerbegebiet Massenheim) 

Der Standort des Bauzentrums Maeusel befindet sich im westlichen Teil des Bad Vilbeler Stadtge-

biets, im Stadtteil Massenheim an der Zeppelinstraße im Gewerbegebiet „Am Stock“. Hier liegt der 

Standort südwestlich der Kreuzung L3008 / B 3 gegenüber der Abfahrt „Massenheim Nord“ von 

der B 3. Das Gewerbegebiet und der dortige Baufachmarkt sind von Norden, Westen und Osten 

her über eine beampelte Zufahrt von der L 3008 direkt anfahrbar. Von Südosten her ist das Ge-

werbegebiet über die Homburger Straße erreichbar. Die übrigen Teile des Gewerbegebietes sind 

von Handwerksbetrieben, Kfz-Handel sowie vereinzelten kleinflächigen Anbietern des nicht zen-

trenrelevanten Einzelhandels (Fahrräder, Fliesen, Kaminöfen) geprägt. An der Hauptzufahrt zum 

Gewerbegebiet von der L 3008 befindet sich außerdem eine Tankstelle. 

Das Bauzentrum Maeusel ist der einzige Bau- und Heimwerkermarkt in Bad Vilbel und überdies 

einer der größten Baustofffachhändler im Rhein-Main-Gebiet. Auch mit seiner Größe von knapp 

11.000 m² Verkaufsfläche (inkl. Komplementären und Freiflächen) ist der Anbieter strukturprä-

gend. Seine Bestandssicherung trägt wesentlich zum Erhalt der mittelzentralen Funktion von Bad 

Vilbel bei. Sein Standort wird daher als Sonderstandort Bau-und Heimwerkerbedarf ausgewiesen.  

Die Abgrenzung dieses Sonderstandortes beschränkt sich auf das Grundstück des Bauzentrums 

Maeusel an der Zeppelinstraße 25 (vgl. Abbildung 21). Zur Sicherung eines ausreichenden Flächen-

potenzials für sonstiges Gewerbe und Handwerk sollten keine weiteren großflächigen Einzelhan-

delsbetriebe im Standortumfeld angesiedelt werden. 
  

                                                            
54  GPK = Glas, Porzellan, Keramik. 
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Abbildung 20: Standortprofil des Sonderstandorts Bau- und Heimwerkerbedarf  

Standorttyp Sonderstandort für ein großflächiges Baufachzentrum 

Standort Zeppelinstraße 25 

Abgrenzung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterisierung Autokundenorientierter Standort im Gewerbegebiet, in der Nähe 
des Sonderstandorts Möbel 

Einzelhandelsbestand Baufachzentrum (Bau-und Heimwerkerfachmarkt mit angeschlos-
senem Baustoffhandel), darin integriert Bäckerei-Café und 
Wurst-/ Käseverkaufsstand 

Sortimentsstruktur Bestand Hauptwarengruppe* Anbieterzahl Verkaufsfläche  

Bau-und Gartenbedarf, Teppiche 1 10.800 

Nahrungs- und Genussmittel 2        40 

Gesamt 3 10.840 

…davon nicht zentrenrelevant 33% > 99 % 

* Zuordnung nach Umsatzschwerpunkt  GMA-Erhebung Juli 2020 

Entwicklungsziele  Sicherung eines strukturprägenden Anbieters mit nicht zentren-
relevanten Sortimenten zum Erhalt der mittelzentralen Versor-
gungsfunktion von Bad Vilbel. 

Zulässige Sortimente  nicht zentrenrelevante Sortimente (gemäß Bad Vilbeler Liste 
2020) als Kern- und Randsortimente  

 nahversorgungs- und innenstadtrelevante Sortimente (gemäß 
Bad Vilbeler Liste 2020) nur als Randsortimente 

Quelle: GMA-Zusammenstellung 2020 

Der Sortimentsschwerpunkt des Bauzentrums liegt im Kernsortiment Baustoffe, Bau- und Heim-

werkerbedarf sowie Gartenbedarf. Ergänzt werden diese durch bau- und gartenmarkttypische 

nicht zentrenrelevante Randsortimente (Lampen / Leuchten, Zooartikel / Tiernahrung, Gartenmö-

bel, Grills und Campingbedarf). Darüber hinaus offeriert der Markt verschiedene zentrenrelevante 

Randsortimente (u. a. großzügige Wein- und Spirituosenabteilung, Sortimente des Einrichtungsbe-

darfs). 

Zum Schutz der Innenstadt sollte der Bestand an innenstadt- und nahversorgungsrelevanten Rand-

sortimenten festgeschrieben werden55.  

                                                            
55  Zu den Randsortimenten im Bauzentrum Maeusel findet derzeit eine Abstimmung mit dem Wetteraukreis 

als Bauaufsichtsbehörde statt. 
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4.  Steuerungsempfehlungen zur Einzelhandelsentwicklung in Bad Vilbel 

Zur effektiven Steuerung der Einzelhandelsentwicklung sind standortbezogene Regelungen zum 

Ausschluss bzw. zur Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben erforderlich.56 Grundsätzlich kommen 

verschiedene Stufen zur Begrenzung und zum Ausschluss des Einzelhandels in Betracht: 

 Ausschluss zentrenrelevanter / nahversorgungsrelevanter Sortimente 

 zusätzlicher Ausschluss großflächigen Einzelhandels i. S. v. § 11 Abs. 3 BauNVO 

 Ausschluss des gesamten Einzelhandels. 

Die Regeln folgen dem Grundsatz, dass Ansiedlungen und Erweiterungen nicht zu Beeinträchti-

gungen der Funktions- und Entwicklungsfähigkeit zentraler Versorgungsbereiche führen dürfen 

und sich die Dimensionierung eines Vorhabens am zugeordneten Versorgungsgebiet orientieren 

soll.57 Weiterhin sind die landesplanerischen Vorgaben für großflächige Vorhaben zu beachten. 

Im Folgenden werden auf Grundlage des Sortimentskonzeptes sowie der o. g. Zentren- und Stand-

ortstruktur in Bad Vilbel branchen- und standortbezogene Empfehlungen zur Standortentwicklung 

gegeben. Abbildung 22 gibt hierzu einen Gesamtüberblick, der anschließend textlich erläutert 

wird.  

Abbildung 21: Übersicht Steuerungsschema Einzelhandelsentwicklung  

Ansiedlung / Erweiterung 

Zentrale Versorgungsbereiche 
gem. BauGB und BauNVO Sonstige Lagen 

 
Innenstadt 

(Hauptzentrum) 

 
Nahversor-

gungszentren 

Siedlungsräum-
lich integrierte  

Lagen  
(inkl. Bestands-

standorte) 

 
Sonder- 

standorte 

Sonstige, sied-
lungsräumlich 

nicht inte-
grierte  
Lagen 

Innenstadt- 
relevante  
Kernsortimente 

großflächig*      
nicht  
großflächig      

Nahversorgungs-
relevante Kern-
sortimente 

großflächig*      
nicht  
großflächig      

Nicht zentren-re-
levante  
Kernsortimente 

großflächig*     **    
nicht  
großflächig 

     

 Ansiedlung möglich bzw. städtebaulich zu empfehlen (Einzelfallprüfung bei großflächigen Vorhaben erforderlich)  

 Einzelfallprüfung erforderlich bzw. zu empfehlen  

 Ansiedlung städtebaulich nicht zu empfehlen 

 Ansiedlung nicht möglich bzw. nicht zu empfehlen   

* großflächiger Einzelhandel ab 800 m² Verkaufsfläche 

**  Randsortimentsregelungen beachten (zentrenrelevante Randsortimente max. 10 % Verkaufsflächenanteil, max. 800 m² Ver-
kaufsfläche insgesamt) 

GMA-Empfehlungen 2020 

 

                                                            
56  Die Umsetzung der Empfehlung ist vor dem Hintergrund der jeweils örtlichen und bauplanungsrechtlichen 

Gegebenheiten zu prüfen.  

57  Das zugeordnete Versorgungsgebiet ist u. a. abhängig vom Betriebstyp und der Sortimentierung des jewei-
ligen Vorhabens. So beschränkt sich das zu versorgende Gebiet eines Lebensmittelmarktes häufig nur auf 
einzelne Quartiere, das Versorgungsgebiet eines Nonfood-Fachmarktes umfasst hingegen oftmals ganze 
Stadtteile oder sogar Stadtgebiete.  
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4.1 Steuerungsempfehlungen des Einzelhandels innerhalb der zentralen Versorgungsberei-

che  

4.1.1 Zentrale Versorgungsbereiche: Innenstadt (Hauptzentrum) 

Für den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt gelten grundsätzlich keine Beschränkungen hin-

sichtlich möglicher Einzelhandelsansiedlungen; d. h., dass sowohl großflächige58 Betriebe als auch 

nicht großflächige Betriebe mit nahversorgungsrelevanten, zentrenrelevanten und nicht zentren-

relevanten Sortimenten grundsätzlich zulässig sind. Die Ansiedlung großflächiger Betriebe mit 

nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten ist hier zwar grundsätzlich möglich, allerdings aus städ-

tebaulicher Sicht nicht zu empfehlen und sollte daher nicht Teil der Ansiedlungspolitik Bad Vilbels 

sein. Vielmehr sollten großflächige Betriebe mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten vorran-

gig auf die dezentralen Sonderstandorte gelenkt werden.59 Etwaige Flächenpotenziale in der In-

nenstadt sollten Betrieben mit zentrenrelevanten Sortimenten vorbehalten werden, die für das 

Zentrum eine frequenzstärkende Wirkung haben.  

4.1.2 Zentrale Versorgungsbereiche: Nahversorgungszentren 

In den Nahversorgungszentren Dortelweil und Heilsberg soll der Angebotsschwerpunkt bei Erwei-

terungen oder möglichen Neuansiedlungen bei Anbietern des kurzfristigen Bedarfsbereichs liegen, 

sodass hier primär nahversorgungsrelevante Sortimente (Lebensmittelmärkte auch großflächig) 

anzustreben sind. Als ergänzende Angebote sind auch Anbieter von nicht zentrenrelevanten Sor-

timenten in nicht großflächiger Dimensionierung (bis 800 m² Verkaufsfläche) denkbar. 

Die Nahversorgungszentren Dortelweil und Heilsberg sind derzeit recht gut ausgestattet. Damit 

die Versorgungsfunktion dieser zentralen Versorgungsbereiche auch zukünftig gesichert werden 

kann, sind hier noch punktuelle Ergänzungen mit nahversorgungsrelevanten Anbietern (z. B. Dro-

geriemarkt unterhalb zur Großflächigkeit) anzustreben. Die Ansiedlung und Erweiterung von Le-

bensmittel- und Drogeriemärkten in den Nahversorgungszentren (auch in Dimensionierungen un-

terhalb der Großflächigkeit) bedarf jedoch einer genauen Prüfung der Auswirkungen auf die ande-

ren zentralen Versorgungsbereiche in Bad Vilbel. Dazu muss der Nachweis erfolgen, dass ein sol-

ches Ansiedlungsvorhaben zukünftig allein auf das Versorgungsgebiet des betreffenden Nahver-

sorgungszentrums (siehe Zentrenpässe in Kapitel IV., 3.2) ausgerichtet wäre.  

Großflächige Betriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten sollten ausgeschlossen werden, da 

diese schwerpunktmäßig auf die Innenstadt gelenkt werden sollten, welcher als Hauptzentrum 

eine Vorrangstellung zukommt. Die Ansiedlung von großflächigem, nicht zentrenrelevantem Ein-

zelhandel innerhalb der Nahversorgungszentren ist aus städtebaulicher Sicht nicht zu empfehlen, 

um die Entwicklungsfähigkeit für nahversorgungsrelevante Sortimente zu wahren.  

Die Ansiedlung von zentrenrelevantem Einzelhandel unterhalb der Großflächigkeit ist in siedlungs-

räumlich integrierten Lagen grundsätzlich möglich, wenn damit keine Beeinträchtigungen zentra-

ler Versorgungsbereiche zu erwarten sind. Während kleinteilige Angebote wie z. B. Optiker, Buch-

laden usw. i. d. R. unkritisch sind, sind mittelflächige Fachmarktangebote wie z. B. Textil- oder 

Schuhfachmärkte genauer zu betrachten. Hier muss in einer Einzelfallprüfung der Nachweis  

erbracht werden, dass keine Beeinträchtigungen von zentralen Versorgungsbereichen oder der 

gesamtstädtischen Nahversorgungsstruktur zu erwarten sind. 

                                                            
58  Großflächiger Einzelhandel ab 800 m² Verkaufsfläche 
59  Solche Betriebe haben i. d. R. einen hohen Flächenanspruch für Geschäftsräume und Parkplätze. Diese Vo-

raussetzungen sind im Hauptzentrum Innenstadt nicht gegeben.  
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4.2 Steuerungsempfehlungen des Einzelhandels außerhalb zentraler Versorgungsbereiche  

4.2.1 Siedlungsräumlich integrierte Lagen (einschließlich Bestandsstandorte zur Nahversor-

gung) 

Bei den siedlungsräumlich integrierten Lagen und Bestandsstandorten zur Nahversorgung handelt 

es sich um Standorte, die keinem zentralen Versorgungsbereich zugeordnet sind. Bestandsstand-

orte zur Nahversorgung weisen zwar häufig bereits deutliche Zentrumsansätze auf oder überneh-

men mit ihren Lebensmittel-Magnetbetrieben Nahversorgungsfunktionen für die angrenzenden 

Wohnquartiere, jedoch reicht ihre Gesamtausstattung nicht zur Ausweisung eines zentralen Ver-

sorgungsbereichs aus. Zu sonstigen siedlungsräumlich integrierten Lagen zählen alle wohnortna-

hen Lagen wie Streulagen des Einzelhandels.  

Für großflächigen Einzelhandel mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten (z. B. Lebensmittel, 

Drogeriemärkte) gilt im Grundsatz, dass diese außerhalb zentraler Versorgungsbereiche nicht zu-

lässig sind.  

Ausnahmen sind im Falle von Lebensmittelmärkten denkbar, vor allem zur Verbesserung der woh-

nortnahen Versorgung (z. B. in unterentwickelten Stadtteilen), aber ggf. auch aus städtebaulichen 

oder siedlungsstrukturellen Gründen. Jedoch bedarf es hierzu einer Einzelfallprüfung, um insbe-

sondere die Einhaltung des Beeinträchtigungsverbotes und den Ausschluss von Auswirkungen auf 

die Versorgungsstruktur sicherzustellen. Hierfür ist zunächst eine geeignete Standortqualität (städ-

tebauliche Integration) und Nahversorgungsfunktion (mindestens 90 % der Verkaufsfläche für 

nahversorgungsrelevante Kernsortimente) nachzuweisen. Für Lebensmittelmärkte an Bestands-

standorten ergibt sich die Standortqualität bereits aus diesem Gutachten. Für die sonstigen, sied-

lungsräumlich integrierten Lagen wäre dies noch zu untersuchen.  

Vor einer Anwendung der Ausnahmeregelung sollte aber geprüft werden, ob eine Nahversorgung 

evtl. auch durch kleinflächige Vorhaben gewährleistet werden kann oder ob durch das Vorhaben 

überhaupt eine wesentliche Verbesserung der Nahversorgungssituation zu erwarten ist (also keine 

Duplizität der Angebotsformate, wie etwa mit zwei Märkten desselben Betriebstyps am Standort, 

z. B. zwei Discountern). 

Drogeriemärkte sollten nicht außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt werden, 

da hier in Bad Vilbel bereits eine sehr gute Ausstattung besteht und die vorhandenen Anbieter in 

der Innenstadt bzw. der geplante Anbieter im Nahversorgungszentrum Dortelweil nicht gefährdet 

werden dürfen, da diese dort Magnetfunktionen übernehmen. 

Die Ansiedlung von nahversorgungsrelevantem und auch nicht zentrenrelevantem Einzelhandel 

unterhalb der Großflächigkeit ist in siedlungsräumlich integrierten Lagen grundsätzlich möglich, 

wenn damit keine Beeinträchtigungen zentraler Versorgungsbereiche zu erwarten sind. Während 

kleinteilige Angebote wie z. B. Bäckereien, Blumenläden, Apotheken usw. i. d. R. unkritisch sind, 

sind mittelflächige Fachmarktangebote wie z. B. Getränke- oder Biomarkt genauer zu betrachten. 

Hier muss in einer Einzelfallprüfung der Nachweis erbracht werden, dass keine Beeinträchtigungen 

von zentralen Versorgungsbereichen oder der gesamtstädtischen Nahversorgungsstruktur zu er-

warten sind, auch nicht durch Agglomeration60 von einzelnen nicht-großflächigen Betrieben.  

                                                            
60  Eine Einzelhandelsagglomeration liegt vor, wenn mehrere selbstständige, auch je für sich nicht großflächige 

Einzelhandelsbetriebe räumlich konzentriert angesiedelt sind oder angesiedelt werden sollen. 
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Großflächige Ansiedlungs- oder Erweiterungsvorhaben von Betrieben mit innenstadtrelevanten 

Sortimentsbereichen sind in jedem Fall zum Schutz der Innenstadt auszuschließen. Einzelhandels-

einrichtungen mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten sind sowohl in großflächiger wie auch 

in nicht großflächiger Dimensionierung nicht erwünscht; diese sollten auf die Sonderstandorte ge-

lenkt werden. 

4.2.2 Sonderstandorte  

An Sonderstandorten wird die Ansiedlung von Betrieben mit nicht zentrenrelevanten Kernsorti-

menten angestrebt, um eine Vervollständigung / Ergänzung des bestehenden Einzelhandelsbesat-

zes in Bad Vilbel zu erreichen.  

Damit die zentralen Versorgungsbereiche in ihren bestehenden Strukturen, ihrer Funktionsfähig-

keit und ihren Entwicklungsmöglichkeiten nicht beeinträchtigt werden, ist an den Sonderstandor-

ten die Ansiedlung von weiteren Betrieben mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Kernsor-

timenten (großflächig und nicht großflächig) zukünftig auszuschließen. 

Zur Anpassung an aktuelle Markterfordernisse und zur Sicherung der wirtschaftlichen Tragfähig-

keit des Standortes ist den bestehenden Betrieben eine gewisse Erweiterungsmöglichkeit nach 

Einzelfallprüfung einzuräumen. Diese Erweiterungen sind jedoch auf ein erforderliches Maß zu be-

grenzen.61  

Aufgrund sortiments- und betriebstypenspezifischer Besonderheiten ist bei Betrieben mit nicht 

zentrenrelevanten Kernsortimenten eine ergänzende Regelung zur Begrenzung der zentrenrele-

vanten Randsortimente hinzuzufügen. Um der Gefahr einer Aushöhlung des Sortimentskonzeptes 

durch übermäßige Angebote von zentrenrelevanten Randsortimenten zu begegnen, ist bei Ansied-

lungen oder Erweiterungen außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche eine Randsortiments-

begrenzung im Rahmen der Bebauungsplanfestsetzungen erforderlich. Dies entspricht auch den 

Zielsetzungen des Entwurfs zum LEP Hessen 202062. 

Bei großflächigen Einzelhandelsbetrieben (ab 800 m² Verkaufsfläche) mit nicht zentrenrelevanten 

Kernsortimenten (z. B. Möbelmärkte, Bau- und Gartenmärkte, Fahrradfachmärkte) sollten zen-

trenrelevante Randsortimente auf maximal 10 % der realisierten Gesamtverkaufsfläche, jedoch 

maximal 800 m² Verkaufsfläche begrenzt werden. Bestehende Betriebe genießen Bestandsschutz, 

wobei jedoch bei Betrieben mit bereits mehr als 800 m² zentrenrelevanten Randsortimenten der 

bestehende Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente festgeschrieben werden sollte. Um 

sicherzustellen, dass die insgesamt zulässige Fläche nicht von einem einzigen Sortiment belegt 

werden kann, ist im Rahmen einer Einzelfallprüfung auch die Dimensionierung einzelner Sorti-

mente zu prüfen, weil dies ansonsten zu einer Unterwanderung des Sortimentskonzeptes und 

letztlich zu Beeinträchtigungen der schutzwürdigen Strukturen in Bad Vilbel führen könnte. 

                                                            
61  Der Umfang einer geringfügigen Erweiterung stellt keine allgemeingültige Größenordnung dar, sondern ist 

aus der Untersuchung des konkreten Einzelfalls abzuleiten. Im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung ist zu-
nächst zu bewerten, ob infolge eines Erweiterungsvorhabens wesentliche Beeinträchtigungen bestehender 
zentraler Versorgungsbereiche oder von Betrieben der Nahversorgung in den Wohngebieten zu erwarten 
sind und ob sich das Vorhaben im Verhältnis angemessen darstellt. In diesem Zusammenhang gilt es auch 
darzustellen, ob sich die Standortqualität und damit die Marktbedeutung des zur Erweiterung vorgesehe-
nen Einzelhandelsbetriebes nennenswert verbessern könnten. Dies ist im Rahmen einer vorhabenbezoge-
nen Verträglichkeitsanalyse nachzuweisen. 

62  Hiernach „sind … innenstadtrelevante Randsortimente auf 10 % der Gesamtverkaufsfläche, höchstens 800 
m² zu begrenzen“. Quelle: Landesentwicklungsplan Hessen 2020 - 4. Änderung des Landesentwicklungs-
plans Hessen 2000, Entwurf für die 2. Beteiligung, Begründung zu 6-3 (Integrationsgebot). 
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4.2.3 Sonstige siedlungsräumlich nicht integrierte Lagen  

Gewerbe- und Industriegebiete sollten – ihrer primären Funktion entsprechend – als Flächen für 

das produzierende und weiterverarbeitende Gewerbe sowie für Handwerks- und Dienstleistungs-

betriebe vorgehalten werden. Aus diesem Grund sowie im Hinblick auf die Zielsetzung des Einzel-

handelskonzeptes sollten hier Betriebe mit nahversorgungs- oder innenstadtrelevanten Kernsor-

timenten vollständig ausgeschlossen werden. 

Ausnahmsweise können in Gewerbegebieten bei dort ansässigen Gewerbe- und Handwerksbe-

trieben Verkaufsflächen für den Verkauf von selbst erzeugten oder weiterverarbeiteten Produkten 

(sog. Annexhandel) zugelassen werden (auch mit nahversorgungs- oder innenstadtrelevanten Pro-

dukten). Dies ist dann der Fall, wenn der Verkauf  

 in unmittelbarem baulichen und betrieblichen Zusammenhang zu einem innerhalb des 

Gewerbegebietes ansässigen Handwerks- oder Gewerbebetrieb steht,  

 die Verkaufsfläche dem Hauptbetrieb in Grundfläche und Baumasse deutlich unterge-

ordnet ist, und 

 das Warenangebot aus eigener Herstellung oder aus Produkten besteht, die handwerk-

lich weiter be- oder verarbeitet wurden.  

Die ausnahmsweise Zulässigkeit des Annexhandels ist auch unter dem Aspekt der Sicherung von 

Flächen für Handwerk und produzierendes Gewerbe innerhalb der Gewerbegebiete zu verstehen. 

Unter Gewährleistung einer deutlichen Beschränkung der angebotenen Produkte und einer gerin-

gen Verkaufsflächendimensionierung sind aus gutachterlicher Sicht keine Beeinträchtigungen für 

eine geordnete Entwicklung des Standortkonzeptes der Stadt Bad Vilbel zu erwarten. Sofern alle 

oben genannten Kriterien zum Vorhandensein eines Annexhandels erfüllt sind, kann dieser zuläs-

sig sein. In jedem Fall ist die Gewährung einer Ausnahme im Einzelfall, v. a. im Hinblick auf eine 

angemessene Verkaufsflächengröße, zu prüfen.63  

Bestehende Betriebe, auch mit innenstadt- oder nahversorgungsrelevanten Sortimenten, genie-

ßen grundsätzlich Bestandsschutz. Zur Sicherung des Standortes sowie der wirtschaftlichen Trag-

fähigkeit ist auch diesen Betrieben eine geringfügige Erweiterungsmöglichkeit einzuräumen. Vo-

raussetzung hierfür ist, dass keine negativen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche 

in Bad Vilbel sowie auf zentrale Versorgungsbereiche in benachbarten Orten hervorgerufen wer-

den. Dies ist im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung zu prüfen.  

 

  

                                                            
63  Aus der Begründung zum Bebauungsplan muss eine Verkaufsflächenobergrenze deutlich werden. Empfoh-

len wird hier die Festsetzung einer absoluten Größe in Verbindung mit einer relativen Beschränkung (z. B. 
max. 10 % der Geschossfläche des Hauptbetriebes).  
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5.  Umsetzungsempfehlungen 

Das vorliegende Einzelhandelskonzept wurde in Abstimmung mit der Stadt Bad Vilbel erarbeitet. 

Um eine Verbindlichkeit dieser informellen Planung herzustellen, sollten folgende Punkte beachtet 

werden: 

 Beschluss des Einzelhandelskonzeptes als städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 

Abs. 6 Nr. 11 BauGB auf der Grundlage dieses Gutachtens. Damit ist das vorliegende 

Einzelhandelskonzept bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen und 

gilt als Dokumentation der kommunalen Planungsabsichten. Insbesondere sind hier von 

Belang: 

 Städtebauliche Zielvorstellungen der Stadt Bad Vilbel zur Einzelhandelsentwicklung  

 Sortimentsliste der Stadt Bad Vilbel („Bad Vilbeler Liste 2020“) 

 Festlegung der Zentren- und Standortstruktur 

 Abgrenzung und Definition des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt sowie 
der Nahversorgungszentren 

 Steuerungsempfehlungen zur Einzelhandelsentwicklung  

 Planungsrechtliche Verankerung im Rahmen der Bauleitplanung   

Es sollte geprüft werden, wie die Standortempfehlungen möglichst zeitnah in gültiges 

Baurecht umgesetzt werden können. Festsetzungsmöglichkeiten v. a. im unbeplanten 

Innenbereich eröffnet der § 9 Abs. 2a BauGB. Hiermit kann verhindert werden, dass an 

städtebaulich nicht gewünschten Standorten eine Entwicklung entsteht, die den Zielen 

und Grundsätzen des Einzelhandelskonzeptes entgegensteht. Für die Begründung kann 

das auf der Grundlage dieses Gutachtens erstellte Einzelhandelskonzept verwendet 

werden, wenn es durch die Stadtverordnetenversammlung Bad Vilbel beschlossen wor-

den ist. Des Weiteren sind die Möglichkeiten der BauNVO, z. B. die Feinsteuerung von 

Baugebieten oder Fremdkörperfestsetzungen, in das bauleitplanerische Umsetzungs-

portfolio zur Steuerung der Einzelhandels- und Zentrenentwicklung einzubetten.  

 Kommunikation mit Investoren und Handelsunternehmen   

Die vorliegende Untersuchung sollte genutzt werden, um hiermit sowohl Investoren als 

auch Handelsunternehmen gezielt auf Möglichkeiten zur Einzelhandelsentwicklung in 

der Stadt Bad Vilbel anzusprechen. Das Einzelhandelskonzept verdeutlicht zum einen 

die Ausstattungssituation und mögliche Entwicklungspotenziale im Stadtgebiet und ver-

mittelt zum anderen – durch den Beschluss – Investitionssicherheit. Dies gilt umso 

mehr, da ohne einen Ausschluss von nahversorgungs- und zentrenrelevantem Einzel-

handel außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche eine Entwicklung in den Zentren 

mit höherem Risiko infolge sonst möglicher Wettbewerbsansiedlungen an dezentralen, 

autokundenorientierten Lagen verbunden wäre. Auf diese Weise können zukünftig pri-

vate Investitionen gezielt in zentrale Versorgungsbereiche gelenkt werden und zur Ver-

besserung der Versorgung sowie ggf. städtebaulicher Belange beitragen.  

Das vorliegende Gutachten ist als aktuelle Grundlage der Einzelhandelsentwicklung in Bad Vilbel zu 

verstehen, welches insbesondere vor dem Hintergrund der Dynamik in der Einzelhandelsentwick-

lung kein „Konzept für die Ewigkeit“ darstellt. Es handelt sich um ein fortschreibungsfähiges Konzept, 

das i. d. R. mittelfristig einer Überprüfung und ggf. Anpassung bedarf.   
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VI.  Anhang: Zentrenprofile der zentralen Versorgungsbereiche 

1.  Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt  

Einwohner64 30.06.2020 Prognose 2025 Tendenz 

Kernstadt 16.625 + 20 %   

Stadt Bad Vilbel gesamt 35.553 + 10 %  

Versorgungsgebiet: gesamtes Stadtgebiet, z. T. überregionale Ausstattung 

 

Ausstattung 

Einzelhandelsdaten Betriebe Verkaufsfläche 

abs. in % abs. in % 

kurzfristiger Bedarf, davon 24   32 %   5.140   43 % 

   Nahrungs- und Genussmittel 11   14 %   2.520   21 % 

   Gesundheit / Körperpflege 10   13 %   2.465   21 % 

   Blumen, zoologischer Bedarf   3     4 %      155     1 % 

mittelfristiger Bedarf, davon 23   30 %   3.670   31 % 

   Bücher, Schreib- und Spielwaren   4     5 %      295     2 % 

   Bekleidung, Schuhe, Sport 19   25 %   3.375   29 % 

langfristiger Bedarf 29   38 %   3.020   26 % 

Einzelhandel insgesamt 76 100 % 11.830 100 % 

Nutzungen (EG, Anzahl Betriebe, in %) Einzelhandel nach Bedarfsbereichen  
(VK in %) 

  

strukturprägende Einzelhandelsbetriebe 

 800 bis unter 1.500 m² Müller Drogeriemarkt, H&M, Woolworth, Rewe, Netto 

 400 bis unter 800 m² Rossmann, Rewe City, Depot, Görtz Schuhe 

 bis unter 400 m² u. a. Nobilium, Mazzu Mazzu, Mode Vogt, Gerry Weber 

Einkaufszentren keine 

 

  

                                                            
64  Quelle: Einwohnerzahlen Magistrat der Stadt Bad Vilbel, Bürgerbüro, Stand: 30.06.2020, nur Einwohner 

mit Hauptwohnsitz; Bevölkerungsprognose: GMA 2020.  
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Räumliche Situation und Wettbewerbssituation 

 Der zentrale Versorgungsbereich der Bad Vilbeler Innenstadt erstreckt sich südlich der 
Nidda über rund 1 km zwischen dem Bahnhof Bad Vilbel Süd und dem Marktplatz (Rat-
hausbrücke). Der Einzelhandel konzentriert sich auf die Frankfurter Straße, den Nidda-
platz und den Marktplatz, wo ein fast durchgängiger Geschäftsbesatz besteht.  

 In der Innenstadt befinden sich ca. 47 % aller Betriebe in Bad Vilbel und ca. 18 % der 
gesamt-städtischen Verkaufsflächen. Besonders die kleinflächig strukturierten Bran-
chen Optik / Hörgeräteakustik, Uhren / Schmuck, Bücher, Schreib- und Spielwaren so-
wie Bekleidungsanbieter konzentrieren sich im hohen Maß auf die zentrale Lage.  

 Innerörtliche Konkurrenzstandorte mit Überschneidungen bei innenstadtrelevanten 
Sortimenten befinden sich v. a. im Stadtteil Dortelweil, ca. 3 km nördlich der Innenstadt. 
Hier sind das großflächige Schuhhaus Braun, das „Brunnen-Center“ mit dem Schuhfach-
markt Deichmann sowie das Porta-Möbelhaus mit umfangreichen Randsortimenten bei 
Haushaltswaren, Geschenkartikeln und Heimtextilien hervorzuheben. Außer Porta sind 
das geplante Einrichtungshaus Segmüller (Gewerbegebiet Quellenpark), das Bauzent-
rum Maeusel (Gewerbegebiet Massenheim), beide rund 2 km nordwestlich der Innen-
stadt, weitere Standorte des großflächigen nicht zentrenrelevanten Einzelhandels. Auch 
diese Betriebe weisen innenstadtrelevante Randsortimente im nicht geringen Umfang 
auf. 

 Im regionalen Umfeld sind v. a. die Stadt Frankfurt mit dem entsprechenden Einzelhan-
delsbesatz (v. a. Innenstadt, Hessen-Center im Stadtteil Bergen-Enkheim, Gewerbege-
biet Nieder-Eschbach, u. a. mit IKEA-Möbelhaus), die Stadt Hanau (u. a. Innenstadt, 
IKEA-Möbelhaus) sowie die zentralen Lagen der Städte Bad Homburg und Nidderau als 
direkte Wettbewerbsstandorte zur Bad Vilbeler Innenstadt zu nennen. 

Angebots- und Nachfragesituation 

 Die Bad Vilbeler Innenstadt bietet mit 76 Einzelhandelsbetrieben und ca. 11.830 m2 
Verkaufsfläche die größte Angebotsvielfalt im Stadtgebiet. Hierbei handelt es sich um 
das gewachsene Zentrum der Stadt.  

 Der Einzelhandelsbesatz in der Bad Vilbeler Innenstadt deckt große Teile des Branchen-
spektrums ab. Der Betriebstypenmix umfasst ganz überwiegend kleinflächige Fachge-
schäfte. Magnetbetriebe sind die Drogeriemärkte Müller und Rossmann, das Textilkauf-
haus H&M, das Kaufhaus Woolworth sowie die Lebensmittelmärkte Rewe und Netto. 
Ein innerstädtisches Einkaufszentrum gibt es nicht; die vorhandenen Einkaufspassagen 
(Nidda-Passage und Quellen-Carree weisen nur einen geringen Einzelhandelsbesatz auf. 

 Den größten Raum nehmen im Sortimentsmix Anbieter der Sortimente Nahrungs- und 
Genussmittel, Drogeriewaren, Hausrat / Einrichtung, Bekleidung und Schuhe ein. Der 
Schwerpunkt liegt somit vornehmlich im kurzfristigen Bedarfsbereich (ca. 5.140 m² VK). 
Der mittelfristige Bedarfsbereich und der langfristige Bedarfsbereich weisen dagegen 
geringere Bedeutung auf (ca. 3.670 bzw. 3.020 m² VK). Anders als in anderen Einkaufs-
städten dominiert das Segment Bekleidung / Schuhe / Sport in der Innenstadt von Bad 
Vilbel nicht. Auffällig ist, dass auch in anderen innenstadttypischen Branchen (z. B. 
Elektrowaren, Bücher, Spielwaren, Sportartikel) nur geringe Angebote bestehen.  

 Vor allem die Lebensmittelmärkte richten sich in erster Linie auf die Bevölkerung in den 
umliegenden Wohnquartieren der Kernstadt. Die Anbieter von Drogerie-, Parfümerie- 
und Sanitätswaren sowie die Anbieter der mittel- und langfristigen Bedarfsbereiche 
sprechen dagegen auch ein städtisches bzw. überörtliches Einzugsgebiet an.  
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 Die stärkste Frequenzwirkung üben die 5 großflächigen Einzelhandelsbetriebe (über 800 
m² Verkaufsfläche) in den Branchen Drogerie, Bekleidung und Nahrungs- und Genuss-
mittel aus. Dagegen sind 71 Betriebe (93 %) nicht großflächig, sodass sich eine durch-
schnittliche Betriebsgröße von knapp 160 m² Verkaufsfläche ergibt.  

 In der Einzelhandelsuntersuchung aus dem Jahr 2008 wurden die „Neue Mitte“ (Nidda-
platz) und das Ströbel-Areal als Potenzialflächen deklariert. Beide Planungen wurden 
mittlerweile realisiert und haben in der Folge das Angebot von attraktiven Einzelhan-
delsflächen und auch die städtebauliche Gestaltung des zentralen Bereiches der Ein-
kaufsinnenstadt deutlich verbessert. 

 Die Angebote bei Komplementärnutzungen umfassen vielfältige Dienstleistungsange-
bote (u. a. Arztpraxen, medizinisches Dienstleister, Kreditinstitute, Postfiliale, Versiche-
rungen, Rechtsanwälte, Steuerberatungen, Reisebüros) und Gastronomiebetriebe (Res-
taurants, Cafés, Bistros, Kneipen, Imbisse, Eiscafés). Außerdem sind Freizeit- und Kul-
turangebote (Kunstverein, Museum, Seniorentreff, Fitness- und Tanzstudios), das Bür-
gerbüro, die Stadtbibliothek, das Standesamt sowie eine Grundschule zu nennen. Ins-
gesamt wurden 108 Komplementäreinrichtungen in Erdgeschosslagen erfasst; weitere 
Dienstleister in Obergeschossen kommen hinzu. Da allerdings das Rathaus, Behörden, 
Museen, Schulen, Kindergärten und Kirchengemeinden derzeit nicht in der Einkaufsin-
nenstadt liegen, fehlen wichtige „Frequenzbringer“. Jedoch werden der Neubau der 
Stadthalle an der unteren Niddastraße, die Sanierung des historischen Kurhauses sowie 
die Orangerie als Verbindung der beiden Bauten künftig zur Belebung der südlichen In-
nenstadt beitragen. In den vergangenen Jahren wurde auch der Bestand an modernen 
Wohnnutzungen erheblich erweitert. 

Städtebauliche Situation 

 Die traditionelle innerstädtische Einkaufslage erstreckt sich in linearer Struktur entlang 
der Frankfurter Straße, mit einer Konzentration im zentralen Abschnitt rund um den 
Niddaplatz („neue Mitte“). Zwischen dem Marktplatz im Norden und dem Kreisverkehr 
am Südbahnhof besteht über eine Strecke von rund 1 km ein fast durchgehender Besatz 
an Geschäftshäusern. Die Frankfurter Straße ist in diesem Abschnitt als Einbahnstraße 
von Süd nach Nord ausgewiesen. Abseits dieser Achse ist in den Seitengassen ein deut-
licher Rückgang der Kundenfrequenzen festzustellen; hier wurden allerdings z. T. Park-
platzreserven geschaffen.  

 Der nördliche Bereich der Einkaufsinnenstadt mit dem Marktplatz stellt eine Einkaufs-
lage mit einer durchmischten Nutzung dar, die vornehmlich auf den Nahversorgungs-
bedarf (u. a. Netto-Discounter) ausgerichtet ist. Ergänzt werden diese durch verschie-
dener Komplementärnutzungen (v. a. Gastronomie, Kreditinstitute). Der rückwärtige 
Teil des Marktplatzes rund um das sog. Marktplatzzentrum“ liegt zurückgesetzt von der 
Frankfurter Straße und ist von dieser kaum sichtbar; er wird größtenteils als Parkplatz 
genutzt. Hier besteht deutlicher Aufwertungsbedarf. Nördlich des Marktplatzes bricht 
der Einzelhandelsbesatz ab.  

 Nach Süden hin wird der Einzelhandelsbesatz lückenhafter und läuft langsam aus; letz-
ter größerer Anbieter ist der Rewe-Supermarkt am Südbahnhof. Eine deutliche städte-
bauliche Zäsur an der Frankfurter Straße bildet der Kreisverkehr vor der Sparkasse Ober-
hessen, von dem aus auch die Kasseler Straße und die Straße zum Südbahnhof abzwei-
gen.  

 Östlich der Frankfurter Straße, wo die abzweigenden Querstraßen mit deutlicher Topo-
grafie hügelaufwärts verlaufen, bestehen ganz überwiegend Wohnnutzungen. Auf-
grund der Topografie hat sich hier keine parallel zur Frankfurter Straße verlaufende 
zweite Einkaufsstraße entwickelt.  
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 Als westliche Parallele zur Frankfurter Straße verläuft die Nidda, die die Innenstadt von 
den Kur- und Parkanlagen auf dem anderen Ufer trennt. Entlang des renaturierten Flus-
ses wurden nicht nur attraktive Flanier- und Radwege geschaffen sondern auch hoch-
wertige Wohnbebauung mit Blick auf den Fluss und die Parkanlagen.  

 In städtebaulicher und auch funktionaler Hinsicht konnte die Einkaufsinnenstadt durch 
umfangreiche Umgestaltungsmaßnahmen am Niddaplatz, im zentralen Teil der Frank-
furter Straße, erheblich aufgewertet werden. Hierbei wurde nicht nur ein großer be-
spielbarer Platz geschaffen, der mit Straßencafés und ansprechender Gestaltung zum 
Verbleib und zum Flanieren einlädt, sondern auch das Einzelhandelsangebot durch die 
Ansiedlung von neuen Magnetbetrieben wie dem Drogeriekaufhaus Müller, dem Tex-
tilkaufhaus H&M, dem Einrichtungsfachmarkt Depot und weiteren Einzelhandelsbetrie-
ben ergänzt. Auf diesem Platz findet donnerstags und samstags auch der Wochenmarkt 
der Kernstadt statt. Besonders attraktiv gestaltet sind hier auch die Bibliotheksbrücke 
mit der modernen Stadtbibliothek sowie die Stufen zur renaturierten Nidda, über die 
sich der neue Spazierweg südlich der Nidda und der ebenfalls neu konzipierten Kurhaus-
vorplatz und Kurpark nördlich des Flusses erreichen lassen. Hierdurch wurde auch ein 
Anschluss an den Nidda-Fahrradweg erreicht. Die geplante Ausrichtung des Hessenta-
ges 2020 führte überall in der Innenstadt zu sichtbaren Aufwertungen (u. a. neue Be-
grünung, Kunstinstallationen, Sitzgelegenheiten, Fassadendekorationen usw.). 

 Der Haupteinkaufsbereich weist eine gute innerörtliche Erreichbarkeit mit dem Auto, 
Fahrrad und Stadtbus auf. Parkierungsangebote bestehen straßenbegleitend sowie am 
Niddaplatz (Tiefgarage).  

 Von ihrer ursprünglichen Funktion als Hauptverkehrsachsen für den Durchgangsverkehr 
wurde die Frankfurter Straße durch die Kasseler Straße und den Ausbau der B 3 erheb-
lich entlastet, zudem ist die Frankfurter Straße mittlerweile als Einbahnstraße in Rich-
tung Nordosten ausgewiesen. Die Einkaufsatmosphäre in der Einkaufsinnenstadt wird 
daher nicht mehr durch Transitverkehr beeinträchtigt. Die Einrichtung der Tiefgarage 
unter dem Niddaplatz und die Schaffung von weiteren ausgewiesenen Parkierungsflä-
chen konnte die Innenstadt vom Parksuchverkehr entlasten. Insgesamt besteht in der 
Innenstadt eine hohe Aufenthaltsqualität. Hierzu tragen auch die attraktiv gestalteten 
Zufahrten bzw. Zugänge zur Einkaufsinnenstadt bei, wobei die große Brunnenanlage vor 
dem Südbahnhof, der hochwertige Blumenschmuck entlang der Frankfurter Straße, des 
Niddaplatzes, des Marktplatzes und der Brücken über die Nidda sowie diverse Kunst-
werke (Skulpturen, bemalte Mineralwasserflaschen, Grafitti) hervorzuheben sind. 

 Bei den Erhebungen der GMA wurden in der Einkaufsinnenstadt auch 14 Leerstände in 
Erdgeschosslagen erfasst. Bezogen auf die Zahl der vorhandenen Einzelhandelsbetriebe 
errechnet sich eine relativ hohe Leerstandsquote von knapp 16 %. Die Leerstände, wie 
auch Mindernutzungen (vermehrtes Aufkommen von Nagelstudios, Imbissbetrieben, 
Shisha-Bars usw.), befinden sich überwiegend an den Rändern der Einkaufsinnenstadt, 
v. a. in den zurückgesetzten Bereichen der Frankfurter Straße (z. B. Quellen-Carrée, 
Nidda-Passage, Marktplatz-Zentrum) und im nördlichen Abschnitt der Frankfurter 
Straße, aber auch im südlichen Abschnitt der Frankfurter Straße. Es handelt sich dabei 
zumeist um kleine Ladenfläche von unter 100 m² Verkaufsfläche in einem oftmals min-
derwertigen Zustand (z. B. mit deutlichem Sanierungsbedarf, nicht-berollbarem Zugang 
oder geringer Schaufensterfläche zur Straße), die eine Nachbesetzung für den Einzel-
handel schwierig erscheinen lässt. 
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Ziele und Entwicklungspotenziale  

 Sicherung und Weiterentwicklung der Innenstadt als historisch gewachsener zentraler Ver-
sorgungsbereich mit gesamtstädtischer und überörtlicher Versorgungsfunktion 

 Erhalt der Innenstadt als dominierende, attraktive und lebendige Einkaufslage und multi-
funktionalem Versorgungs- und Wohnstandort 

 ausgewogene Balance zwischen inhabergeführten Fach- und Spezialgeschäften sowie be-
kannten Markenlabels und Filialisten 

 Synergieeffekte und Kopplungspotenziale durch übergreifende Verknüpfung von Einzelhan-
del, Gastronomie, Dienstleistern, Kultur- und Bildungseinrichtungen 

 Verdichtung des Einzelhandels- und Dienstleistungsbesatzes in den Randlagen der Innen-
stadt (Neuansiedlungen oder Umsiedlungen aus Streulagen) 

 Modernisierungen und Zusammenlegungen von Ladenlokalen  

 Etablierung von spezialisierten Lebensmittelgeschäften (zum Beispiel Fisch, Käse, Feinkost, 
ethnische Lebensmittel, Wein, hochwertige Spirituosen, „Show Room“ der Firma Hassia) 

 Ansiedlung von neuen Angebotskonzepten (z. B. Einzelhandel mit integrierter Gastronomie)  

 verstärkte Ansiedlung von Gesundheitsdienstleistern (z. B. medizinische Praxen, speziali-
sierte Fitnessstudios, Rehazentrum) 

 Ergänzung des Baubestands in den Randbereichen der Einkaufsinnenstadt mit attraktiven 
Wohn- und Büroimmobilien 

 

Empfohlene Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: © OpenStreetMap‐Mitwirkende, Kartengrundlage GfK GeoMarketing, Datengrundlage GfK GeoMarketing, 

© Microsoft, Nokia; GMA-Bearbeitung 2020 
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2.  Nahversorgungszentrum Dortelweil  

Einwohner65 30.06.2020 Prognose 2025 Trend 

Stadtteil Dortelweil   7.150 + 1,7 %  

Stadt Bad Vilbel gesamt 35.553 + 10 %  

Versorgungsgebiet: Stadtteil Dortelweil 

 

Ausstattung 

Einzelhandelsdaten Betriebe Verkaufsfläche 

abs. in % abs. in % 

kurzfristiger Bedarf, davon 5 56 % 3.380 75 %  

   Nahrungs- und Genussmittel 4 44 % 3.300 73 % 

   Gesundheit / Körperpflege 1 11 % 80 2 % 

   Blumen, zoologischer Bedarf 0 0 % 0 0 % 

mittelfristiger Bedarf 3 33 % 670 15 % 

langfristiger Bedarf 1 11 % 450 10 % 

Einzelhandel insgesamt 9 100 % 4.500 100 % 
 

Nutzungen (EG, Anzahl Betriebe, in %) Einzelhandel nach Bedarfsbereichen (VK in %) 

 
 

 

strukturprägende Einzelhandelsbetriebe 

 größer 1.500 m² Edeka 

 800 bis unter 1.500 m² -- 

 400 bis unter 800 m² Deichmann, Tedi; perspektivisch Drogeriemarkt 

 bis unter 400 m² u. a. Herkules Getränkemarkt 

weitere Einzelhandelsbetriebe 2 Backshops, Apotheke, Buchladen, Geschenkartikelhandel 

 

Räumliche Situation 

 Das nahversorgungsrelevante Angebot im Stadtteil Dortelweil konzentriert sich auf das 
Einkaufszentrum „Brunnen-Center“ nördlich des Dortelweiler Platzes. Das Einkaufscen-
ter umfasst in seiner Ladenpassage im Erdgeschoss diverse Anbieter aus den kurz- und 
mittelfristigen Bedarfsbereichen. Die Obergeschosse sind mit Dienstleistern, Büros und 
Arztpraxen besetzt. Der zentrale Zugang zum Center erfolgt über den Dortelweiler Platz; 
zur nördlich verlaufenden Willy-Brandt-Straße besteht nur eine Zufahrt zur Tiefgarage. 
Im Westteil des Dortelweiler Platzes bestehen mit dem Kultur- und Sportforum Dortel-
weil sowie dem dort integrierten Jugendzentrum weitere zentrale Einrichtungen, die 

                                                            
65  Quelle: Einwohnerzahlen Magistrat der Stadt Bad Vilbel, Bürgerbüro, Stand: 30.06.2020, nur Einwohner 

mit Hauptwohnsitz; Bevölkerungsprognose: GMA 2020.  
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die Ausweisung als Nahversorgungszentrum bzw. zentraler Versorgungsbereich (i. S. 
des BauGB) rechtfertigen.  

 Der zentrale Versorgungsbereich wird insbesondere durch die umgebenden Wohn- und 
Gewerbenutzungen jenseits der Friedberger Straße und Willy-Brandt-Straße begrenzt. 
Südlich des Dortelweiler Platzes befindet sich ein ausgedehntes Wiesengelände. Die auf 
der Ostseite der Friedberger Straße befindlichen Einzelhandelsbetriebe (Porta Möbel-
haus, Plana Küchenland, Braun Markenschuhe, Kitzinger Blumen und Pflanzen, Hinner-
bäcker) weisen zwar Sichtbezug zum Center bzw. zum Dortelweiler Platz auf, stellen 
jedoch keine funktionale Ergänzung des Nahversorgungszentrums dar.  

 Gegenüber 2008 ist die Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches gleich geblie-
ben Die Abgrenzung ist parzellenscharf.  

Angebots- und Nachfragesituation 

 Der zentrale Versorgungsbereich übernimmt die Versorgung für den Stadtteil Dortel-
weil (derzeit ca. 7.150 Einwohner), der deutlich abgesetzt von der Kernstadt liegt. 

 Gegenüber der Erhebung 2008, als im Brunnen-Center noch 18 Einzelhandelsbetriebe 
mit insgesamt ca. 6.090 m² Verkaufsfläche ansässig waren, nimmt das Nahversorgungs-
zentrum Dortelweil mit nunmehr 9 Betrieben und ca. 4.500 m2 Verkaufsfläche eine 
deutlich geringere Einzelhandelsbedeutung ein. Allerdings schärfte sich das Profil als 
Nahversorgungsstandort. 

 Im Einzelhandel ist mit dem Großen Supermarkt Edeka, einem Getränkemarkt, zwei 
Back-shops und einer Apotheke der größte Teil der nahversorgungsrelevanten Sorti-
mente vertreten. Der Edeka-Markt weist eine großzügige Verkaufsflächendimensionie-
rung auf und wird zur Zeit modernisiert.  

 In den mittel- und langfristigen Bedarfsbereichen besteht mit 670 m² bzw. 450 m² Ver-
kaufsfläche noch ein vergleichsweise umfangreiches Angebot im Nahversorgungszent-
rum, was jedoch hauptsächlich auf die beiden Fachmärkte Deichmann (Schuhe) und 
Tedi (Haushaltswaren) zurückzuführen ist.  

 Der Bestand wird durch punktuelle Angebote an Komplementärnutzungen (Sparkasse, 
Restaurants, Reisebüro, Nagelstudio, Logopädiepraxis im Obergeschoss) sowie das Kul-
tur- und Sportforum Dortelweil mit angeschlossenem Jugendzentrum ergänzt.  

 Die Treffpunkt- und Kommunikationsfunktion des Nahversorgungszentrums wird zu-
dem durch den regelmäßigen Wochenmarkt auf dem Dortelweiler Platz gestärkt (bisher 
Mittwoch nachmittags und Samstags). 

Städtebauliche Situation 

 Bei dem zentralen Versorgungsbereich handelt es sich um ein kompaktes und über-
sichtliches Zentrum mit hoher Verkehrsfrequenz im Bereich der Friedberger Straße. Die 
Fußgängerfrequenzen entlang der Friedberger Straße sind v. a. in den hier ansässigen 
Bushaltestellen, dem Rathaus und der etwas weiter nördlich liegenden Europäischen 
Schule begründet.  

 Bedingt durch Abgänge in den letzten Jahren, v. a. von Fachmarktkonzepten im mittel-
fristigen Bedarfsbereich, wurde das Einkaufszentrum „Brunnen Center“ grundlegend 
umstrukturiert. Nach wie vor besteht noch eine hohe Zahl an Leerständen (7 zum Erhe-
bungszeitpunkt).  

 Im Center ist die Ansiedlung eines modernen Drogeriemarkts geplant. Hierdurch wer-
den sich nicht nur die leer stehenden Ladenflächen deutlich verringern, sondern auch 
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die Publikumsfrequenzen erhöhen. Durch die Ansiedlung könnte künftig die Versor-
gungsbedeutung des Nahversorgungszentrums langfristig gestärkt und in seiner Funk-
tion gesichert werden. 

 
Entwicklungspotenziale und Ziele 

 Sicherung der Versorgungsfunktion des Zentrums in den nahversorgungsrelevanten Bran-
chen, v. a. Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren. Hier ist insbesondere auf die 
geplante Ansiedlung eines Drogeriemarktes innerhalb des „Brunnen-Centers“ zu verweisen. 

 Auch mögliche Ansiedlungen im Bereich östlich der Friedberger Straße, der im Einzelhan-
delskonzept Bad Vilbel 2020 als Sonderstandort für nicht zentrenrelevanten Einzelhandel 
ausgewiesen ist, könnten zusätzliche Kundenfrequenzen für das Nahversorgungszentrum 
bewirken. Attraktiv wäre z. B. ein Heimtierfachmarkt, aber auch ein Gartencenter oder ein 
Fahrradfachmarkt. 

 
Empfohlene Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: © OpenStreetMap‐Mitwirkende, Kartengrundlage GfK GeoMarketing, Datengrundlage GfK GeoMarketing, 

© Microsoft, Nokia; GMA-Bearbeitung 2020 
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3.  Nahversorgungszentrum Heilsberg  

Einwohner66 30.06.2020 Prognose 2025 Trend 

Stadtteil Heilsberg   6.145 + 1,7 %  

Stadt Bad Vilbel gesamt 35.553 + 10 %  

Versorgungsgebiet: Stadtteil Heilsberg 

 

Ausstattung 

Einzelhandelsdaten Betriebe Verkaufsfläche 

abs. in % abs. in % 

kurzfristiger Bedarf, davon 6 86 % 2.135 97 % 

   Nahrungs- und Genussmittel 5 71 % 2.105 96 % 

   Gesundheit / Körperpflege 1 14 % 30 1 % 

   Blumen, zoologischer Bedarf 0 0 % 0 0 % 

mittelfristiger Bedarf 1 14 % 55 3 % 

langfristiger Bedarf 0 0 % 0 0 % 

Einzelhandel insgesamt 7 100 % 2.190 100 % 
 

Nutzungen (EG, Anzahl Betriebe, in %) Einzelhandel nach Bedarfsbereichen (VK in %) 

 

 
 

strukturprägende Einzelhandelsbetriebe 

 größer 1.500 m² -- 

 800 bis unter 1.500 m² Lidl 

 400 bis unter 800 m² Rewe 

 bis unter 400 m² Jacques´ Weindepot 

weitere Einzelhandelsbetriebe Bäckerei, Metzgerei, Gemüsehandel, Apotheke, Lotto-Toto 

 
Räumliche Situation 

 Das nahversorgungsrelevante Angebot im Stadtteil Heilsberg konzentriert sich auf die 
Sudetenland-Siedlung im Nordosten des Stadtteils und hier auf den nördlichen Ab-
schnitt der Alten Frankfurter Straße. Hier sind zwischen der Einmündung in die Frank-
furter Straße und der Einmündung des Iglauer Wegs bzw. Schlesienrings straßenbeglei-
tend mehrere Einzelhandelsbetriebe und diverse Komplementäranbieter etabliert.  

 Der Standort liegt zwar innerhalb des Stadtteils Heilsberg eher randlich, allerdings un-
mittelbar an der Hauptzufahrt zum Stadtteil (Einmündung der Alten Frankfurter Straße 

                                                            
66  Quelle: Einwohnerzahlen Magistrat der Stadt Bad Vilbel, Bürgerbüro, Stand: 30.06.2020, nur Einwohner 

mit Hauptwohnsitz; Bevölkerungsprognose: GMA 2020.  
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in die Frankfurter Straße, der einzigen Direktverbindung zur Innenstadt und zu den üb-
rigen Stadtteilen). In der der Sudetenland-Siedlung können rund 2.200 Einwohner67 
diese Nahversorgungslage innerhalb einer Distanz von 700 m fußläufig erreichen.  

 Innerhalb der westlichen Bereiche des Stadtteils Heilsberg (Siedlung Heilsberg) stehen 
keine geeigneten Grundstücke zur Etablierung größerer Nahversorgungseinrichtungen 
zur Verfügung; hier bestehen lediglich ein kleines Lebensmittelgeschäft und ein Zeit-
schriftenhandel an der Otto-Fricke-Straße. Die Nahversorgungslage an der Alten Frank-
furter Straße ist daher für den gesamten Stadtteil Heilsbergangebots prägend und we-
sentlich für eine wohnortnahe Grundversorgung. Die Versorgungslage an der Alten 
Frankfurter Straße entwickelt deshalb Anziehungskraft über ihr unmittelbares Nahum-
feld hinaus und kann somit als Nahversorgungszentrum bzw. zentraler Versorgungsbe-
reich (i. S. des BauGB) eingestuft werden. 

 Der zentrale Versorgungsbereich definiert sich zunächst durch den vorhandenen Be-
stand der Einzelhandels- und Komplementärangebote entlang der Alten Frankfurter 
Straße. Im Norden wird er von der viel befahrenen Einmündung der Alten Frankfurter 
Straße in die Frankfurter Straße (Hauptzufahrt zum Stadtteil Heilsberg) begrenzt; nörd-
lich davon befindet sich eine größere Wiese, im weiteren Anschluss die Feuerwehr 
Heilsberg und ein bewaldeter Grünzug. Im Osten verhindert die Frankfurter Straße (Zu-
fahrt zur B 521 nach Frankfurt) die Ausdehnungsmöglichkeiten des Zentrums. Westlich 
der Alten Frankfurter Straße und südlich des Iglauer Wegs bzw. des Schlesienrings be-
schränken Wohngebäude die Ausdehnung des Nahversorgungszentrums.  

 Die Abgrenzung ist parzellenscharf. Gegenüber 2008 wurde die Abgrenzung des zent-
ralen Versorgungsbereiches verändert. Um die gewünschten Konzentrationseffekte zu 
erzielen, wurde die bisherige Abgrenzung im Norden (nördlich der Einmündung Alte 
Frankfurter Straße in die Frankfurter Straße – sog. „Zigeunerwiese“ südlich der Feuer-
wehr Heilsberg) und Süden (südlich des Schlesienrings und Iglauer Wegs) verringert. 
Dafür wurde nun das Gelände des Autohauses Mercedes Senger südlich des Lidl-Mark-
tes aufgenommen. Im Einzelhandelskonzept Bad Vilbel 2009 war die „Zigeunerwiese“ 
als Potenzial-Standort für eine Verlagerung des Rewe Supermarktes vorgesehen. Durch 
den Einschluss des neuen Potenzialstandorts südlich des Lidl-Marktes lassen sich dage-
gen eine kompaktere Struktur des Nahversorgungszentrums und somit kürzere Lauf-
wege für die Kunden erreichen. 

Angebots- und Nachfragesituation 

 Insgesamt nimmt das Nahversorgungszentrum Heilsberg mit lediglich 7 Betrieben und 
ca. 2.190 m2 Verkaufsfläche eine begrenzte Einzelhandelsbedeutung ein.  

 Aufgrund der abgesetzten Lage des Stadtteils Heilsberg von der Kernstadt übernimmt 
dieser zentrale Versorgungsbereich ausschließlich Versorgungsfunktionen für den Stadt-
teil Heilsberg (derzeit ca. 6.150 Einwohner). Das Angebotsspektrum bezieht sich auf den 
Grundbedarf. 

 Im Einzelhandel übernehmen ein Lidl Lebensmitteldiscounter und ein kleinflächiger 
Rewe-Supermarkt Magnetfunktionen innerhalb des Stadtteils. Außerdem sind eine Bä-
ckerei, eine Metzgerei, ein Gemüsehandel, eine Apotheke, ein Lotto-Toto-Geschäft und 
ein Weinhandel vorhanden, sodass sich insgesamt eine relativ gute Abdeckung der nah-
versorgungsrelevanten Sortimente ergibt. Allerdings weist der Rewe-Supermarkt deut-
lichen Modernisierungsbedarf auf (u. a. begrenzte Verkaufsfläche) und muss damit als 
nur bedingt wettbewerbsfähig gelten. Außerdem mangelt es an einem spezialisierten 
Drogeriewarenanbieter. 

                                                            
67  Ermittelt mit Regiograph 2020. 
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 Die Nahversorgungslage besticht v. a. durch ein umfangreiches Angebot an Komplemen-
täranbietern, das mit 30 Betrieben deutlich umfangreicher ist als das Einzelhandelsan-
gebot (nur 8 Betriebe). Es richtet sich ebenfalls überwiegend an die Bewohner des 
Stadtteils Heilsberg. Hervorzuheben sind eine große Zahl an Dienstleistern (Friseur, Rei-
sebüro, Fußpflege, Änderungsschneiderei, Arztpraxen, Volksbank-Filiale), die durch 
kleinere Gaststätten, ein größeres Hotel, Sportstudios und Betriebe des Kfz-Gewerbes 
ergänzt werden.  

Städtebauliche Situation 

 Bei dem zentralen Versorgungsbereich handelt es sich um ein kompaktes Zentrum mit 
mäßiger Verkehrsfrequenz im Bereich der Alten Frankfurter Straße. Fußgängerfrequen-
zen ergeben sich hier v. a. aus den umliegenden Geschäften, Dienstleistern und Hand-
werksbetrieben. 

 Der Angebotsbesatz ist recht stabil, zum Zeitpunkt der Erhebung wurde lediglich ein 
Leerstand registriert.  

Entwicklungspotenziale und Ziele 

 Sicherung der Versorgungsfunktion des Zentrums in den nahversorgungsrelevanten Bran-
chen, v. a. Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren.  

 Um die dauerhafte Versorgung des Stadtteils Heilsberg mit einem Vollsortimenter (Super-
markt) zu sichern, ist eine Modernisierung des Rewe Supermarktes anzustreben. Für die er-
forderliche Verlagerung und Erweiterung des Rewe-Markts könnte ggfs. eine Potenzialfläche 
südlich des Lidl-Marktes genutzt werden, sofern das dortige Autohaus den Standort räumt.  

 Für die Nachfolge im Rewe-Bestandsgebäude kommt entweder ein Drogeriemarkt oder ein 
Getränkemarkt in Betracht, evtl. auch eine handelsfremde Nutzung (z. B. Arztpraxis). Durch 
die Etablierung eines weiteren derartigen Magnetbetriebs könnte die gesamte Nahversor-
gungslage stabilisiert werden. 

 

Empfohlene Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: © OpenStreetMap‐Mitwirkende, Kartengrundlage GfK GeoMarketing, Datengrundlage GfK GeoMarketing, 
© Microsoft, Nokia; GMA-Bearbeitung 2020 
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Vorlagen-Nummer: 2021/130

Dienststelle: D 2 Erster Stadtrat Bad Vilbel, 22.06.2021
Sachbearbeiter / in: Erster Stadtrat Wysocki

Vorlage für:
Magistrat 28.06.2021
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 06.07.2021
Stadtverordnetenversammlung 13.07.2021
Betreff
Festsetzungen in zukünftigen Bebauungsplänen zum Ausschluss von sogenannten „Schottergärten“

Sachverhalt / Begründung
Der Schutz der ökologischen Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Förderung der
Biodiversität sowie die Verbesserung des örtlichen Kleinklimas sind Ziele, die den Blick auf die Gestaltung von
Freiflächen im Zuge der Errichtung von Bauvorhaben lenken.

Eine Versiegelung dieser Flächen durch Asphalt, Pflaster, Steine, Kies, Schotter oder ähnliches, aber auch
durch Folien oder Vliese widersprechen diesen Zielen. Eine Festlegung, dass die unbebauten Flächen der
bebauten Grundstücke wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen und zu bepflanzen
sind, wird hilfreich sein, diesen Zielen näher zu kommen. Damit einhergehend wird auch die gestalterische
Qualität der Freiflächen durch eine vorzunehmende Begrünung erhöht werden können.

In zukünftigen Bebauungsplänen sollen daher Festsetzungen aufgenommen werden, dass die nicht von
baulichen Anlagen überdeckten Grundstücksflächen als Grünflächen anzulegen sind. Ausgenommen hiervon
sollen lediglich Bereiche sein, die dem Spritzwasserschutz der Gebäude dienen.

Die unversiegelten Flächen sollen gärtnerisch angelegt und dauerhaft erhalten werden. Es sind standortgerechte
und nach Möglichkeit klimaresilente Bäume, Sträucher und Pflanzen anzusäen, bzw. zu pflanzen. Wasserdichte
oder nicht durchwurzelbare Materialien (z.B. Folie, Vlies) sind nur zur Anlage von permanent mit Wasser
gefüllten Gartenteichen zulässig. Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen
Materialschüttungen bedeckte Flächen, in welcher diese das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind und Pflanzen
nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (so genannte Schottergärten), sind unzulässig.

Rechtliche Grundlage für diese Festsetzungen ergeben sich aus dem § 9 (4) Baugesetzbuch (BauGB) in
Verbindung mit § 91 Abs. 1 Nr. 5 Hessische Bauordnung (HBO). Damit können Städte und Gemeinden durch
Satzung Vorschriften erlassen über die „[…] Begrünung von baulichen Anlagen sowie über die Nutzung,
Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen“ und ihre Aufnahme als Festsetzungen in den
Bebauungsplan.

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass in zukünftigen Bebauungsplänen Festsetzungen auf
Grundlage von § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs.1 Nr. 5 HBO folgenden Inhalts getroffen werden sollen:

 100 Prozent der nicht von baulichen Anlagen (Gebäude, Nebenanlagen, Hof-, Zufahrts-, Stellplatz- und
Lagerflächen) überdeckten Grundstücksflächen sind als Grünflächen anzulegen. Diese Festsetzungen
können durch Angabe, wieviel Prozent dieser Flächen mit Baum- und Strauchpflanzungen zu
bepflanzen sind, ergänzt werden.

 Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage von permanent
mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig.

 Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen
bedeckte Flächen, in welcher diese (Steine, Kies, Schotter oder sonstige vergleichbare lose
Materialschüttungen) das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer
Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig, soweit sie nicht dem Spitzwasserschutz am
Gebäude dienen. Dem Spritzwasserschutz dienen Gebäudeumrandungen mit einer Breite von bis zu 50
cm oder entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand.
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Beschlussgrundlage
Beschluss der / des       vom:       Freiwillige Leistung
(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie) Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan
HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle      
                  Kostenart       Kostenträger      

Finanzielle Auswirkungen:
x Keine finanziellen Auswirkungen Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO

Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget Folgekosten für zukünftige Jahre

Ökologische und klimatische Auswirkungen:
Siehe Sachverhaltsdarstellung

Gesehen und einverstanden:
(Sachbearbeiter) (Fachbereichsleiter / Dezernent )



Vorlagen-Nummer: 2021/131

Dienststelle: 12 Sitzungsdienst Bad Vilbel, 22.06.2021
Sachbearbeiter / in: Frau Merk

Vorlage für:
Haupt- und Finanzausschuss 08.07.2021
Stadtverordnetenversammlung 13.07.2021
Betreff
Bildung der Kommissionen gem. § 72 HGO

Sachverhalt / Begründung
Der Magistrat hat in seiner Sitzung vom 07.06.2021 die Bildung einer Verkehrskommission und einer
Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaftskommission beschlossen.

Gemäß § 72 Abs. 2 HGO wird nunmehr die Stadtverordnetenversammlung gebeten, die in die
Verkehrskommission zu entsendenden Stadtverordneten zu wählen bzw. nach dem Stärkeverhältnis der
Fraktionen im Benennungsverfahren zu benennen und die Organisationen zu bestimmen, die sachkundige
Einwohner entsenden sollen.

Entsprechend der Regelung in den städtischen Ausschüssen wird vorgeschlagen, die Zahl der Stadtverordneten
in den Kommissionen auf 13 (Verteilung auf die Fraktionen nach dem Stärkeverhältnis: CDU 5 / Bündnis 90 –
DIE GRÜNEN 4 / SPD 2 / FDP 1 / AfD 1) festzulegen.

Hinsichtlich der Vertretung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen wird auf die beigefügten
Vorschlagslisten verwiesen.

Die Organisationen werden anschließend angeschrieben und um Benennung von Vertreterinnen / Vertretern
gebeten, die in Bad Vilbel ihren Wohnsitz haben müssen (sachkundige Einwohner).

Die vorgeschlagenen Personen sind von der Stadtverordnetenversammlung zu wählen.
Beschlussvorschlag
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Zahl der Stadtverordneten in den beiden Kommissionen auf
13 festzulegen und im Benennungsverfahren nach § 62 Abs. 2 HGO zu bestimmen.

Die Empfehlung des Magistrats für die Vertretung von Vereinen, Verbänden und Organisationen als
sachkundige Einwohner wird genehmigt.

Beschlussgrundlage
Beschluss der / des       vom:       Freiwillige Leistung
(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie) Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan
HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle      
                  Kostenart       Kostenträger      

Finanzielle Auswirkungen:
Keine finanziellen Auswirkungen Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget Folgekosten für zukünftige Jahre

Ökologische und klimatische Auswirkungen:

Gesehen und einverstanden:
(Sachbearbeiter) (Fachbereichsleiter / Dezernent )



Anlage 1 zur Beschlussvorlage 2021 / 131 

Verkehrskommission 

(Organisationen für die Benennung von sachkundigen Einwohnern) 

 

 Verkehrswacht 

 Bad Vilbeler Fahrlehrer 

 Gewerbering 

 Stadtschule Bad Vilbel inkl. Gronau 

 Regenbogenschule 

 Saalburgschule 

 John-F.-Kennedy-Schule 

 Georg-Büchner-Gymnasium 

 Ernst-Reuter-Schule 

 Europäische Schule Rhein-Main 

 Bad Vilbeler Feuerwehren 

 Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) 

 Verkehrsclub Deutschland (VCD) 

 Stadtmarketing Bad Vilbel 

 Regionaler Verkehrsdienst der Polizei (RVD) 

 Schwerbehindertenbeauftragte 

 Allgemeiner-Deutscher-Automobil-Club (ADAC) 

 Vertretung des Seniorenbeirates 

 

 



Anlage 2 zur Beschlussvorlage 2021 / 131 

Kommission für Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft 

(Organisationen für die Benennung von sachkundigen Einwohnern) 

 

 Ortslandwirt Dortelweil 

 Ortslandwirt Gronau 

 Ortslandwirt Massenheim 

 Naturschutzgesellschaft Bad Vilbel und Umgebung 

 Verein für Vogelschutz und Landschaftspflege 

 Angelsportvereine 

 Kleingärtnervereine 

 Betriebsgemeinschaft Dottenfelder Hof 

 BUND – Ortsgruppe Bad Vilbel 

 Obstbauverein B.V. / Obstbaugruppe Dortelweil 

 Naturfreunde Deutschlands – Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und 

Kultur – Ortsgruppe Bad Vilbel e.V. 

 Arbeitskreis Bad Vilbeler Stadtwald 

 Bürgerstiftung Bad Vilbel 

 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

 Kirchberghütte, Streuobstwiesenzentrum Bad Vilbel e.V. 

 NABU Ortsverband Bad Vilbel 

 

 



Vorlagen-Nummer: 2021/135

Dienststelle: 10 FB Hauptverwaltung Bad Vilbel, 28.06.2021
Sachbearbeiter / in: Frau Merk

Vorlage für:
Haupt- und Finanzausschuss 08.07.2021
Stadtverordnetenversammlung 13.07.2021
Betreff
Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung

Sachverhalt / Begründung
Der Ältestenrat hat in seiner Sitzung am 23. Juni 2021 Änderungen hinsichtlich der Paragraphen 8 (Ältestenrat),
22 (Beratung) und 24 (Redezeiten) der „Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung“ (siehe Anlage)
empfohlen.
Beschlussvorschlag
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Änderungen lt. Anlage in der Geschäftsordnung der
Stadtverordnetenversammlung aufzunehmen.

Beschlussgrundlage
Beschluss der / des       vom:       Freiwillige Leistung
(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie) Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan
HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle      
                  Kostenart       Kostenträger      

Finanzielle Auswirkungen:
Keine finanziellen Auswirkungen Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget Folgekosten für zukünftige Jahre

Ökologische und klimatische Auswirkungen:

Gesehen und einverstanden:
(Sachbearbeiter) (Fachbereichsleiter / Dezernent )



Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 

 

Bisherige Regelung Neue Regelung 

  

§ 8 Ältestenrat § 8 Ältestenrat 

 
(1) Der Ältestenrat besteht aus der oder dem 
Vorsitzenden der Stadtverordnetenversamm-
lung und der oder den Vorsitzenden der Frak-
tionen. Die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister, die Mitglieder des hauptamtlichen 
Magistrats sowie die Stellvertreter/innen 
des/der Stadtverordnetenvorsteher/in können 
an den Beratungen des Ältestenrates teilneh-
men. Die Niederschriften fertigt die Schriftfüh-
rerin oder der Schrift-führer der Stadtverordne-
tenversammlung.  
 

 
(1) Mitglieder des Ältestenrats sind der oder 
die Vorsitzende der Stadtverordnetenver-
sammlung, dessen oder deren Stellvertreter 
und Stellvertreterinnen sowie je Fraktion ein 
Vorsitzender oder eine Vorsitzende oder 
eine stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
oder ein stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender.  Die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister und die Mitglieder des hauptamtlichen 
Magistrats können an den Beratungen des Äl-
testenrates teilnehmen. Die Niederschriften 
fertigt die Schriftführerin oder der Schriftführer 
der Stadtverordnetenversammlung.  
 

 
(3) Der Ältestenrat kann beraten und Empfeh-
lungen abgeben, wenn die Mehrheit seiner 
Mitglieder anwesend ist. Er fasst keine binden-
den Beschlüsse. Der Ältestenrat tagt nicht öf-
fentlich. Die Teilnehmer des Ältestenrates ha-
ben über die ihnen bei der Sitzung bekanntge-
wordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit 
zu bewahren.  
 

 
(3) Der Ältestenrat kann beraten und Empfeh-
lungen abgeben, wenn die Mehrheit seiner 
Mitglieder anwesend ist. Er fasst keine binden-
den Beschlüsse, mit Ausnahme eines An-
trags auf Abweichung von der Gesamtre-
dezeit. Der Ältestenrat tagt nicht öffentlich. Die 
Teilnehmer des Ältestenrates haben über die 
ihnen bei der Sitzung bekanntgewordenen An-
gelegenheiten Verschwiegenheit zu bewah-
ren.  
 

(4) Die oder der Vorsitzende der Stadtverord-
netenversammlung beruft den Ältestenrat 
nach Bedarf ein und leitet die Verhandlungen. 
Sie oder er ist verpflichtet, den Ältestenrat ein-
zuberufen, wenn dies eine Fraktion oder die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister na-
mens des Magistrats verlangt. Beruft sie oder 
er den Ältestenrat während einer Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung ein, so ist 
diese damit unterbrochen. 

(4) Die oder der Vorsitzende der Stadtverord-
netenversammlung beruft den Ältestenrat 
nach Bedarf ein und leitet die Verhandlungen. 
Die Verhandlungen können auch per Tele-
fon- oder Videokonferenz durchgeführt 
werden. Sie oder er ist verpflichtet, den Ältes-
tenrat einzuberufen, wenn dies eine Fraktion 
oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-
ter namens des Magistrats verlangt. Beruft sie 
oder er den Ältestenrat während einer Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung ein, so ist 
diese damit unterbrochen. 

  

§ 22 Beratung § 22 Beratung 

 
(2) Zur Begründung des Antrages erhält zuerst 
die Antragstellerin oder der Antragsteller das 

 
(2) Zur Begründung des Antrages erhält zuerst 
die Antragstellerin oder der Antragsteller für 



Wort. Die Begründung wird auf die Redezeit 
angerechnet. Es folgt der Bericht des Aus-
schusses. Danach eröffnet die oder der Vorsit-
zende die Aussprache.  
 

maximal zwei Minuten das Wort. Die Begrün-
dung wird nicht auf die Redezeit nach § 24 
angerechnet. Es folgt der Bericht des Aus-
schusses. Danach eröffnet die oder der Vorsit-
zende die Aussprache. 
 

 
(5) Jede/r Stadtverordnete soll zu einem An-
trag nur einmal sprechen. Je 1 Mitglied jeder 
Fraktion kann zweimal sprechen. Hiervon sind 
ausgenommen:  
 
- Fragen zur Klärung von Zweifeln,  

- Persönliche Erwiderungen.  
 

 
(5) entfällt 
 

  

§ 24 Redezeiten § 24 Redezeiten 

 
(1) Zu allen Tagesordnungspunkten wird eine 
Redezeit von maximal fünf Minuten je Rede-
beitrag festgelegt.  

 
(1) Zu allen Tagesordnungspunkten wird 

eine Gesamtredezeit von jeweils 40 
Minuten festgelegt.  

 

(2) Für die Haushaltsberatungen werden Ge-
samtredezeiten - für den Haushalt von 180 
Min. und den Nachtragshaushalt von 120 Min. 
- nach folgendem Verfahren festgelegt. Die 
Gesamtredezeit setzt sich zusammen  

- aus einer Sockelzeit von 60% der Gesamtre-
dezeit, welche auf die Fraktionen gleich-mäßig 
verteilt wird und  

- einer Restredezeit von 40% der Gesamtre-
dezeit, die nach Anzahl der Stadtverordne-ten 
aufgeteilt und den Fraktionen entsprechend 
zugeordnet wird.  

- Abs.1 und §22 Abs.5 Satz 1 u. 2 finden bei 
den Haushaltsberatungen keine Anwendung.  

 

(2) Für die Haushaltsberatungen werden 
Gesamtredezeiten von 180 Minuten für 
den Haushalt und 120 Minuten für den 
Nachtragshaushalt festgelegt. 

 

(3) Der Haupt- und Finanzausschuss kann für 
wichtige Verhandlungsgegenstände, die Re-
dezeit abweichend festlegen. Eine Gesamtre-
dezeit für die Beratung einzelner Gegen-
stände ist auf die Fraktionen nach dem Ver-
hältnis ihrer Stärke zu verteilen. Fraktionslose 
Stadtverordnete sind hierbei angemessen zu 
berücksichtigen. Die vom Magistrat ver-

(3) Für wichtige Verhandlungsgegen-
stände kann die Gesamtredezeit ab-
weichend festgelegt werden. Beab-
sichtigt eine Fraktion eine abwei-
chende Gesamtredezeit zu beantra-
gen, hat diese ihren Antrag bis spä-
testens 18 Uhr des Vortages der 
Stadtverordnetenversammlung an 
den Stadtverordnetenvorsteher/die 
Stadtverordnetenvorsteherin zu 



 

brauchte Redezeit wird dabei nicht auf die Ge-
samtredezeit angerechnet.  

 

richten. Der Antrag auf abweichende 
Gesamtredezeit wird sodann vom Äl-
testenrat entschieden.  

 

 
 

(4) Die Gesamtredezeit besteht aus einer 
Sockelzeit und der restlichen Redezeit 
und wird wie folgt auf die Fraktionen 
aufgeteilt 

a. Die Sockelzeit beträgt60% der 
Gesamtredezeit und wird auf die 
Fraktionen gleichmäßig verteilt. 

b. Die restliche Redezeit beträgt 
40% der Gesamtredezeit und 
wird auf die Fraktionen nach 
derm Verhältnis ihrer Stärke ver-
teilt. Anzahl deren Stadtverord-
neten verteilt. 

c. Die seitens des Magistrats ver-
brauchte Redezeit wird nicht auf 
die Gesamtredezeit angerech-
net. Ergreift ein Mitglied des Ma-
gistrats das Wort zu einem Ta-
gesordnungspunkt, nachdem 
die Redezeit einer Fraktion zu 
diesem Tagesordnungspunkt er-
schöpft ist, so erhält auf Verlan-
gen dieser Fraktion ein weiterer 
Redner oder Rednerin aus die-
ser Fraktion für maximal zwei Mi-
nuten das Wort.  

d. Fraktionslose Stadtverordnete 
sind bezogen auf die Redezeit 
denen einer Fraktion angehöri-
gen Stadtverordneten gleichge-
stellt. 

 

(4) Eine Änderung der Redezeitbegrenzung 
für einzelne Tagesordnungspunkte ist vor Ein-
tritt in die Tagesordnung auf Antrag bei Zu-
stimmung von 2/3 der gesetzlichen Zahl der 
Stadtverordneten möglich.  

 

 
entfällt 

(5) Die Redezeit in den Ausschüssen ist nicht 
begrenzt.  
 

(5) Die Redezeit in den Ausschüssen ist 
nicht begrenzt. 
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